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Kurzfassung 

Das Thema Bauen im Bestand beginnt bereits bei der Überlegung künf-

tiger Bevölkerungsveränderungen, gepaart mit dem Erreichen von Kli-

mazielen, Anforderungen der Politik an z.B. den Wohnbau und der Ver-

knappung vorhandener Flächen für den Bau von Gebäuden. Gerade in 

Städten findet ein kontinuierlicher Anstieg an Personen, mit dem glei-

chen Ziel, statt: Wohnen zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis! Aus 

der Sichtweise von Immobilienentwicklern, Bürgermeistern, örtlichen 

Stadtplanern und weiteren Beteiligten an der Verwirklichung von Immobi-

lienvorhaben sind die oben genannten Personen dazu aufgefordert, alle 

Aspekte in die Entwicklung der Stadt respektive Gemeinde mit einzube-

ziehen, um langfristige Strategien zu entwickeln, zur Befriedigung aller 

Adressaten. 

Neben der Darstellung der grundsätzlichen Veränderungen in der Bevöl-

kerungsstruktur, stellt vor allem das WIE (Wohnungsgrößen, Eigentums- 

und Nutzungsrechte, Wohnprobleme etc.) dieser Personen einen wichti-

gen Teil der Arbeit dar. Eine Gegenüberstellung von Zeitepochen res-

pektive ĂgroÇenñ Ereignissen (z.B. Krieg) zeigt die Unterschiede ¿ber die 

Jahre, welche direkt in die Bedarfsplanung von Immobilienprojekten mit 

einfließen. 

Gerade aus Sicht jener Personen, die solche Vorhaben planen bzw. aus-

führen, sind zahlreiche gesetzliche Vorschriften im Zuge der Arbeiten zu 

berücksichtigen, um das Projekt auch in Bezug auf die rechtlichen Rah-

menbedingungen einwandfrei abzuwickeln. Gerade beim Bauen im Be-

stand ist einer Vielzahl an Gesetzen, Verordnungen und Normen Folge 

zu leisten. Wenn ein neues Projekt geplant wird, stellt sich für die Immo-

bilienentwickler die Frage der Wirtschaftlichkeit, welche im Zuge einer 

Machbarkeitsstudie offengelegt wird. Zusätzlich ist die Darstellung des 

künftigen Objekts, iS eines Plans, für beide Seiten (Immobilienentwickler 

und späterer Nutzer) von Interesse. Bei der späteren (Bau-)Ausführung 

sind die bereits bei der Planung vorkommenden gesetzlichen Bestim-

mungen ebenfalls zu berücksichtigen. 

Durch die Nutzung vorhandener Strukturen wird erst die Erreichung zahl-

reicher Ziele verschiedener Personen ermöglicht, weshalb dem Bauen 

im Bestand in der Zukunft eine große Bedeutung zukommt. 
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Abstract 

The topic of building in the existing stock already begins with the 

consideration of future population changes, coupled with the achieve-

ment of climate targets, demands of politics on e.g. housing construction 

and the shortage of existing land for the construction of buildings. Espe-

cially in cities, there is a continuous increase in the number of people 

with the same goal: Housing at a good price/performance ratio! From the 

point of view of real estate developers, mayors, local urban planners and 

other parties involved in the realisation of real estate projects, the above-

mentioned persons are called upon to include all aspects in the develo-

pment of the city or municipality in order to develop long-term strategies 

to satisfy all addressees. 

In addition to the presentation of the fundamental changes in the popula-

tion structure, the HOW (housing sizes, ownership and use rights, hou-

sing problems, etc.) of these persons is an important part of the work. A 

comparison of time epochs or "major" events (e.g. war) shows the diffe-

rences over the years, which flow directly into the demand planning of 

real estate projects. 

Especially from the point of view of those who plan or carry out such 

projects, numerous legal regulations have to be taken into account in the 

course of the work in order to ensure that the project is carried out flaw-

lessly with regard to the legal framework conditions. Especially when 

building in existing structures, a large number of laws, regulations and 

standards have to be complied with. When a new project is planned, the 

question of economic viability arises for the real estate developer, which 

is disclosed in the course of a feasibility study. In addition, the presenta-

tion of the future object, in the form of a plan, is of interest to both sides 

(real estate developer and later user). During the later (construction) 

implementation, the legal provisions that already exist in the planning 

phase must also be taken into account. 

The use of existing structures makes it possible for various people to 

achieve numerous goals, which is why building in existing structures will 

be of great importance in the future. 
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1 Einführung Bauen im Bestand 

Zur ersten Heranführung an das Thema des Bestandsbaus dient dieses 

Kapitel, in welchem auf die Bodenversiegelung [1.2] in Österreich, eine 

Begriffsdefinition für Bauen im Bestand und das Bauvolumen in Öster-

reich eingegangen wird.  

1.1 Flächeninanspruchnahme 

Neben der Digitalisierung des Planungsprozesses (Nutzung von BIM 

[1.2] als Werkzeug) ist die Überführung der Daten aus dem BIM-Modell 

in die Bauausführung notwendig zur Nutzung der Möglichkeiten dieser 

Planungsmethode. Die Veränderung am Bau ist durch die Nutzung sol-

cher Planungsmechanismen in einem Aufschwung, jedoch liegt bei der 

Nutzung von Liegenschaften (z.B. Wohnungsbau) eine Diskrepanz hin-

sichtlich einer Verwendung bestehender Gebäude für die Schaffung 

neuer Flächen vor. Ein immer wieder aufhorchen lassendes Thema in 

Bezug auf die Ausnutzung von Grundstücken stellt die Versiegelung von 

Böden dar. Im Jahr 2018 lag die Bodenversiegelung bei 10,4 ha pro Tag, 

was einer jährlichen Bodenversiegelung von rd. 3.800 ha (= 38 km²) ent-

spricht.1 Bei der Betrachtung für Österreich, mit einer Landesfläche von 

83.879 km², zeigt sich das Ausmaß der Flächeninanspruchnahme, wo 

bis 2019 rd. 7 %2 versiegelt wurden. Die Regierung Österreichs spricht 

sich in ihrem Regierungsprogramm 2020-2024 klar dafür aus, den Bo-

denverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 9 km² zu senken.3 Ziel der Senkung 

der Bodenversiegelung ist die Reduktion der Überhitzung in Städten, 

iVm einer Verknappung vorhandener Flächen für den Bau.   

Ein weiterer Aspekt f¿r das ĂUmdenkenñ beim Bau von Gebªuden Ăauf 

der grünen Wieseñ stellt die Bevölkerungsveränderung dar. Bezogen auf 

Graz-Stadt findet bis 2060 ein Anstieg von 27 % statt, verglichen mit 

dem Jahr 2018.4 Zum direkten Vergleich wird die Veränderung der Be-

völkerungszahlen für den Bezirk Murtal herangezogen, welcher von 

2018-2020 einen Rückgang (-17,7 %) verzeichnet.5 Durch Gegenüber-

stellung der beiden Bezirke ist der Zuwachs im städtischen Bereich ak-

tuell und für die kommenden Jahre ersichtlich. Die ländlichen Gebiete 

verzeichnen Rückgänge, jedoch werden in Städten und deren Ballungs-

 

1 Vgl. PUTSCHÖGL, M.; ZOIDL, F.: Zubetoniert: Versiegelte Flächen als wachsendes Problem. 

https://www.derstandard.at/story/2000113566553/zubetoniert-versiegelte-flaechen-als-wachsendes-problem. Datum 
des Zugriffs: 03.11.2020. 

2 Vgl. UMWELTBUNDESAMT: Entwicklung des jährlichen Bodenverbrauchs in Österreich. 
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/boden/flaecheninanspruchnahme. Datum des Zugriffs: 03.11.2020 

3 Vgl. UMWELTBUNDESAMT.: a.a.O. Datum des Zugriffs: 03.11.2020. 

4 Vgl. AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG: Regionale Bevölkerungsprognose. Statistik. S. 24. 

5 Vgl. AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG: a.a.O. S. 24. 
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räumen jährliche Steigerungen in den Bevölkerungszahlen verzeichnet, 

was aus der Gegenüberstellung im vorherigen Satz von zwei politischen 

Bezirken zeigt. Diese Veränderung führt dazu, dass Wohnungen in länd-

lichen Gebieten (teilweise) einen Leerstand verzeichnen, Städte jedoch 

den bereits genannten Bevölkerungszuwachs erfahren, weshalb diese 

zur Schaffung neuen Wohnraums angehalten sind. 

Durch diese erste Betrachtung zeigt sich die Notwendigkeit der Schaf-

fung neuen Wohnraums, welche aus der Bevölkerungsveränderung in 

ländlichen und städtischen Gebieten und deren Ballungsräumen resul-

tiert. Zur Erreichung der Klimaziele, politischer Vorgaben an die Schaf-

fung sozialen Wohnbaus oder weiterer Kriterien ist die Nutzung vorhan-

dener Gebäude unerlässlich. Durch die Forcierung des Bestandsbaus in 

Städten und am Land wird eine langfristige Strategie verfolgt, welche das 

Ziel der Reduktion des Baus auf unbebauten Liegenschaften hat. Zu-

sätzlich ist es notwendig, alle Adressaten (Wohnungssuchende, Immobi-

lienentwickler, Politik etc.) zu erreichen, weshalb jegliche Faktoren (z.B. 

Standortentwicklungskonzepte der Gemeinden) in den gesamten Pla-

nungs- und späteren Bauprozess einzubeziehen sind. 
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1.2 Begriffsdefinitionen Bauen im Bestand 

Andere Hauptmiete (ebenso Ăsonstigeñ): All jene Wohnungen, die von 

einer privaten oder sonstigen juristischen Person (z.B. 

Bank, Versicherung etc.) besessen und vermietet werden, fallen unter 

diese Wohnungskategorie.6 

Bauherr: Dies ist der jeweilige Inhaber einer Baubewilligung (vgl. § 4 Z 

11 Stmk. BauG). 

Bauwerber: Jene Person, die eine Baubewilligung beantragt (vgl. § 4 Z 

15 Stmk. BauG). 

Bewertungsstichtag: Tag, der für die Bewertung herangezogen wird 

(vgl. Pkt. 3.8 ÖNORM B 1802-1). 

Bewirtschaftungskosten: Kosten bei laufender Bewirtschaftung einer 

Liegenschaft, welche teilweise als Durchlaufposten (= direkt auf Mieter 

überwälzbar) behandelt werden (vgl. Pkt. 3.2 ÖNORM B 1802-2). 

BIM:7 BIM ist die Abk¿rzung f¿r ĂBuilding Information Modellingñ bzw. in 

deutscher Sprache: ĂBauwerksmodellierungñ. Dabei handelt es sich um 

einen intelligenten Prozess, ausgehend von einem 3D-Modell, welcher 

sämtlichen am Bau beteiligten Planern (z.B. Architekt, Bauingenieur) und 

ausführenden Unternehmen (z.B. Bauunternehmen) Informationen und 

Werkzeuge für eine effiziente Planung, den späteren Entwurf, die Kon-

struktion des Gebäudes sowie für die Verwaltung dieser Gebäude und 

die Infrastruktur bereitstellt.   

Bodenversiegelung: Bodenversiegelung beschreibt die Verbauung von 

freien Flächen (wasserdurchlässigen Schichten) beim Bau von Gebäu-

den, Straßen oder Parkplätzen (wasserundurchlässige Schichten). 

Bodenwertverzinsung: Wert, um den der Bodenwert (= Grundstücks-

fläche*Grundstückspreis) reduziert wird, auf Basis eines Zinssatzes lt. 

Ertragswertverfahren (vgl. Pkt. 3.10 ÖNORM B 1802-1). 

Brutto-Rauminhalt (BRI): Berechnet bis zur Außenkante der Außen-

wände und dem lotrechten Abstand zwischen den Oberkanten der Bö-

den, ergibt sich der BRI (vgl. Pkt. 6.2 ÖNORM B 1800). 

Dingliches Recht: Recht über eine Sache (z.B. Wohnrecht, Baurecht 

etc.) einer natürlichen oder juristischen Person, eingetrage-

nen Personengesellschaft oder einem Verein, welches von einem Eigen-

tümerwechsel unberührt bleibt.8 Demnach haftet ein dingliches Recht an 

 
6 Vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. Tabellenband. S. 21. 

7 Vgl. https://www.autodesk.de/solutions/bim. Datum des Zugriffs: 18.12.2020. 

8 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/D/Seite.990099.html. Datum des Zugriffs: 05.01.2021. 
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einer Sache (z.B. Grundbuchsanteil an einem Gebäude), dargestellt im 

C-Blatt des belasteten Grundstücks. 

Einheitswert: Der Einheitswert wird für wirtschaftliche Einheiten (land- 

und forstwirtschaftliche Betriebe, Gewerbebetriebe sowie Grundstücke 

und Gewerbeberechtigungen (welche nicht einem gewerblichen Betrieb 

zuordenbar sind) und sog. ĂUntereinheitenñ (Grundst¿cke und Gewerbe-

berechtigungen, welche einem gewerblichen Betrieb zuordenbar sind)  

ermittelt (vgl. § 19 BewG 1955). 

Entwicklungsgewinn: Marktübliche Vergütung bzw. Gewinn des Unter-

nehmers/Entwicklers (vgl. Pkt. 3.1 ÖNORM B 1802-3). 

fiktiver Veräußerungserlös: Marktwert, der am Ende 

der Projektentwicklung fiktiv erzielt werden kann (vgl. Pkt. 3.3 ÖNORM B 

1802-3). 

Gebäudebasiskosten (GBK): Summe aus Gebäude-Errichtungskosten 

lt. ÖNORM B 1801-1 und Kosten des Gebäudebetriebs (vgl. Pkt. 3.2 

ÖNORM B 1801-2) 

Gemeindewohnung: Eigentümer der Wohnung ist hier nicht eine private 

Person, sondern die Gemeinde.9 Diese vermietet die Räumlichkeiten zu 

Wohnzwecken an Personen, welche über ein geringes Haushaltsein-

kommen verfügen. 

Genossenschaftswohnung:10 Eigentümer ist hier eine Genossenschaft 

oder gemeinnützige Bauvereinigung. Zusätzlich werden auch jene Woh-

nungen berücksichtigt, wie die Miete mit einer Kauf- o-

der Eigentumsoption. 

Gesamtinvestitionskosten: Jene Kosten, die zur Umsetzung des Pro-

jekts erforderlich und marktüblich sind (vgl. Pkt. 3.4 ÖNORM B 1802-3). 

Gesamtnutzungsdauer: Setzt sich zusammen aus der technischen 

Lebensdauer und der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, ausge-

drückt in einer ganzen Jahreszahl (z.B. 50 Jahre). 

Grunddienstbarkeit: Grundsätzlich ist eine Dienstbarkeit ein beschränkt 

dingliches Nutzungsrecht an fremden Sachen. Je nach Eintragung im 

Grundbuch (A2-Blatt -> herrschendes Grundstück; C-Blatt -> dienendes 

Grundstück) ist der Eigentümer der Liegenschaft bzw. der Baurechtsin-

haber dazu verpflichtet, etwas zu dulden oder zu unterlassen. Die 

Grunddienstbarkeit beschreibt die Dienstbarkeit einer Liegenschaft und 

dient der besseren Nutzung (je nach Stellung im Grundbuch) des be-

günstigten Grundstücks.11 

 
9 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 21. 

10 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 21. 

11 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/G/Seite.990071.html. Datum des Zugriffs: 17.12.2020. 
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Hauseigentum:12 Eine Person oder mehrere Mitglieder eines Haushal-

tes sind Eigentümer/-innen des Hauses. Häuser können Ein-

/Zweifamilienhäuser oder Mehrparteienhäuser sein. 

Erwerbsnebenkosten (vgl. Pkt. 3.2 ÖNORM B 1802-3): Das sind Kos-

ten, die bei der Eigentumsübertragung von Liegenschaften oder Projekt-

gesellschaften anfallen. Hierbei sind Kosten für 

die Vertragserrichtung, Grunderwerbssteuer, Grundbucheintragungs-

gebühr und z.B. Maklerkosten umfasst. 

Herstellungskosten: Diese bilden jene Kosten, die für die Herstellung 

des Objekts aufgebracht werden müssen und setzen sich aus Bau-

werkskosten, Kosten für Außenanlagen, anteiligen Planungsleistungen 

und anteiligen Projektnebenleistungen lt. ÖNORM B 1801-1 zusammen 

(vgl. Pkt. 3.15 ÖNORM B 1802-1). 

Kapitalisierungszinssatz: Der angenommene Zinssatz ergibt den Bar-

wert der nachhaltig erwirtschafteten Reinerträge, abgezinst auf den Be-

wertungsstichtag (vgl. Pkt. 3.18 ÖNORM B 1802-1). 

Kosten des Gebäudebetriebs (KGB): Summe der Kosten aus Verwal-

tung, technischem Gebäudebetrieb, Betriebsführung, Ver- und Entsor-

gung, Reinigung und Sicherheitsdiensten (vgl. Pkt. 3.3 ÖNORM B 1801-

2). 

Lebenszykluskosten (LZK): Summe aus Objekt-Errichtungskosten lt. 

ÖNORM B 1801-1 und den Objekt-Folgekosten (vgl. Pkt. 3.4 ÖNORM B 

1801-2). 

Liegenschaftszinssatz: Jener Zinssatz, welcher für die Barwertberech-

nung der künftig nachhaltig erzielbaren Reinerträge zum Bewertungs-

stichtag herangezogen wird (vgl. Pkt. 3.20 ÖNORM B 1802-1). 

Machbarkeitsstudie: Wirtschaftliche Analyse eines Vorhabens, mit der 

Aufbereitung von Daten/Informationen (Pkt. 3.5 ÖNORM B 1802-3). 

Marktmiete (Freier Mietzins): Miete, welche bezogen auf 

den Bewertungsstichtag im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden 

kann (vgl. Pkt. 3.10 ÖNORM B 1802-2).  

Objekt-Folgekosten (OFK): Summe aller Kosten, die sich aus dem Be-

trieb und der Nutzungsphase I, zzgl. der Objektbeseitigungs- 

und Abbruchkosten ergeben und einem Kostenteil (lt. Kostengliederung 

ÖNORM B 1801-1) direkt zuordenbar sind (vgl. Pkt. 3.1 ÖNORM B 

1801-2). 

 
12 Vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. Tabellenband. S. 20. 
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Objektlebenszyklus: Gliederung der Lebensphasen eines Objekts in: 

Objektplanung und -errichtung, Objektnutzung, Abbruch 

und Objektbeseitigung (vgl. Pkt. 3.6 ÖNORM B 1801-2). 

Objekt-Nutzungskosten (ONK): Folgekosten, reduziert um die Summe 

der Objektbeseitigungs- und Abbruchkosten (vgl. Pkt. 3.5 ÖNORM B 

1801-2). 

Objektnutzungsphase: Beschreibt die Phase innerhalb 

des Objektlebenszyklusses, von der Übernahme/Übergabe bis 

zum Abbruchbeginn (vgl. Pkt. 3.7 ÖNORM B 1801-2). 

ÖNACE: Der Zweck dieser Darstellung ist die Klassifikation nach Wirt-

schaftszweigen/Wirtschaftsbranchen für die primäre Nutzung statisti-

scher Zwecke.13 

Persönliche Dienstbarkeit: Das sind höchstpersönliche Rechte (z.B. 

Fruchtgenussrecht, Wohnrecht), die nicht übertragbar sind und mit dem 

Tod des Berechtigten enden.14 

Pfandrecht:15 Zur Sicherung einer dinglichen Forderung wird im Grund-

buch (C-Blatt) ein Betrag eingetragen, welcher die Gläubigerin dazu be-

rechtigt, auf die Liegenschaft der Schuldnerin bis zur Höhe dieser einge-

tragenen Summe zuzugreifen. 

Projektentwicklungslaufzeit: Dauer zwischen Bewertungsstichtag bis 

zur fiktiven Veräußerung des betrachteten Projekts, die ein Investor im 

Rahmen des redlichen Geschäftsverkehrs ansetzen würde (vgl. Pkt. 3.6 

ÖNORM B 1802-3). 

Reallast:16 Der Berechtigte kann vom Grundstückseigentümer bestimm-

te wiederkehrende Leistungen verlangen. Im Vergleich zur Grund- und 

persönlichen Dienstbarkeit ist eine Reallast an ein aktives 

Tun gekoppelt. 

Reinertrag/Jahresreinertrag: Ertrag, der sich aus 

dem Rohertrag/Jahresrohertrag, abzüglich der nicht umlagefähi-

gen Bewirtschaftungskosten ergibt (vgl. Pkt. 3.24 ÖNORM B 1802-1). 

Residuum am Ende der Projektentwicklungslaufzeit: Residuum steht 

für die Differenz zwischen fiktivem Veräußerungserlös am Ende 

der Projektentwicklungslaufzeit und den Gesamtinvestitionskosten, aus-

gehend vom Bewertungsstichtag (vgl. Pkt. 3.7 ÖNORM B 1802-3). 

 
13 Vgl. https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/lexikon/51759.html. Datum des Zugriffs: 27.11.2020. 

14 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/P/Seite.991241.html. Datum des Zugriffs: 17.12.2020. 

15 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/P/Seite.990100.html. Datum des Zugriffs: 17.12.2020. 

16 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/R/Seite.991260.html. Datum des Zugriffs: 17.12.2020. 
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Residuum zum Betrachtungszeitpunkt: Residuum am Ende 

der Projektentwicklungslaufzeit, abgezinst auf den Bewertungsstichtag 

(vgl. Pkt. 3.8 ÖNORM B 1802-3). 

Rohertrag/Jahresrohertrag: Ertrag, der sich aus der Bewirtschaftung 

einer Liegenschaft ergibt (vgl. Pkt. 3.25 ÖNORM B 1802-1). 

Statutarstadt:17 Städte mit eigenem Stadtrecht werden Statutarstädte 

genannt. Der Magistrat übernimmt hier gemeindeeigene Aufgaben (z.B. 

Baubehörde) und die Aufgaben der Bezirksverwaltung (z.B. Gewerbebe-

hörde), weshalb keine Bezirkshauptmannschaft vorständig ist. 

Stillhaltefrist: Zeit zwischen der Übermittlung bzw. Bereitstellung der 

Mitteilung zur Zuschlagsentscheidung (vgl. § 144 Abs. 1 S. 2 BVerG 

2018).  

Technische Lebensdauer: Zeitpunkt zwischen Errichtung und Abbruch 

eines Objekts. Hierbei wird im Vergleich zur wirtschaftli-

chen Lebensdauer auf die Lebensdauern der Bauteile in einem Gebäude 

eingegangen. 

Tragfähiger Liegenschaftswert: Wert für den Ankauf der Liegenschaft 

inkl. Projekt, welcher kaufmännisch vertretbar ist (vgl. Pkt. 3.9 ÖNORM B 

1802-3).  

Überbelag:18  Stehen pro Haushalt weniger als 16m² Wohnfläche, im 

Mittel weniger als 8m² pro Wohnraum zur Verfügung oder ist die Anzahl 

der Wohnräume im Verhältnis zu den Personen zu gering, wird von ei-

nem Überbelag gesprochen. Die Verhältniszahlen sind: 

¶ 2 Personen steht ein Raum zur Verfügung 

¶ 3 oder 4 Personen stehen weniger als 3 Räume zur Verfügung 

¶ 5 oder 6 Personen stehen weniger als 4 Räume zur Verfügung 

¶ 7 oder 8 Personen stehen weniger als 5 Räume zur Verfügung 

¶ mehr als 8 Personen stehen weniger als 6 Räume zur Verfü-

gung 

Vadium: Ein Vadium ist die Sicherstellung des Bieters, sofern dieser von 

seinem Angebot zurücktritt oder nach Ablauf der Angebotsfrist behebba-

re wesentliche Mängel ungeachtet der Aufforderungen des AG schuld-

haft nicht behebt (vgl. § 2 Z 22 lit. a BVerG 2018).  

Verkehrswert: Preis einer Liegenschaft, der bei der Veräußerung im 

redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann; dh jener Preis, der ohne 

 
17 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/S/Seite.991304.html. Datum des Zugriffs: 27.11.2020. 

18 Vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. Tabellenband. S. 21 f. 
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Beeinflussung durch Dritte erzielt werden kann (vgl. Pkt. 3.27 ÖNORM B 

1802-1). 

Versiegelungsgrad: Beschreibt ein prozentuales Verhältnis von versie-

gelter Fläche zu Flächeninanspruchnahme (z.B. 40% sind versiegelt). 

Vertragsmiete: Vereinbarte Miete zwischen Vermieter und Mieter (vgl. 

Pkt. 3.14 ÖNORM B 1802-2). 

Vervielfältiger: Abhängig von der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer 

und dem Zinssatz ergibt sich der Vervielfältiger (vgl. Pkt. 3.28 ÖNORM B 

1802-1). Der Vervielfältiger stellt den Kapitalisierungsfaktor des Objekts 

dar.     

Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer: Zeitraum, in dem eine bauli-

che Anlage bei ordnungsgemäßer Erhaltung und Bewirtschaftung ohne 

Modernisierungsmaßnahmen wirtschaftlich, dh es werden Erträge erzielt, 

üblicherweise genutzt werden kann (vgl. Pkt. 3.29 ÖNORM B 1802-1). 

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer: Zeitraum, in dem eine bauliche 

Anlage bei ordnungsgemäßer Erhaltung und Bewirtschaftung oh-

ne Modernisierungsmaßnahmen üblicherweise noch wirtschaftlich, dh es 

werden Erträge erzielt, genutzt werden kann (vgl. Pkt. 3.30 ÖNORM B 

1802-1). 

Wohnungseigentum: 19  Eine Person oder mehrere Mitglieder eines 

Haushaltes sind Eigentümer der Wohnung. Die Aufteilung kann auch 

anders erfolgen (z.B. Miteigentümer, Eigentümerpartnerschaft etc.). 

Zwingendes Recht: All jene Rechtsnormen, die durch Vereinbarung von 

Parteien nicht abbedungen (=abgeändert) werden können.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. Tabellenband. S. 21. 

20  Vgl. https://www.rechtsanwaelte.at/buergerservice/infocorner/rechtswoerterbuch//definition/zwingendes-recht/. Datum 
des Zugriffs: 10.12.2020. 
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1.3 Bauvolumen und Verteilung 

Für die Darstellung des vorliegenden Potentials im gesamten Bereich 

Bau, weiters für den Bereich Bauen im Bestand, wird in diesem Teil ge-

nauer auf die Verteilung des Bauvolumens in Österreich eingegangen. 

1.3.1 Bauvolumen in Österreich 

Zur Darstellung der Verteilung des Bauvolumens wird der gesam-

te Wirtschaftsbereich Bau in das Bauhaupt- und Baunebengewerbe un-

terteilt. Im Bereich des Bauhauptgewerbes findet sich der klassische 

Baumeister wieder, welcher in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 

(z.B. dem Hoch- oder Tiefbau) verschiedene Arbeiten durchführt (vgl. § 

99 GewO 1994).  

Im Baunebengewerbe sind weitere Fachdisziplinen, iSv Unternehmen 

tätig, welche nicht direkt dem Tätigkeitsfeld des Baumeisters zuzuordnen 

sind. Das Zimmermeistergewerbe (= Holzbau-Meister) stellt ein am Bau 

ausführendes und/oder planendes Gewerk dar. Die Tätigkeiten des 

Holzbau-Meisters umfassen unterschiedliche Bereiche, so kann dieser 

für Rohbauarbeiten oder auch bei der Erstellung der Außenfassade tätig 

werden (vgl. § 149 GewO 1994). Es ergeben sich für 

das Baunebengewerbe weitere fachspezifische ausführende und/oder 

planende Unternehmen, auf welche in dieser Arbeit nicht genauer einge-

gangen wird. 

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Darstellung der Wertschöpfung bil-

det das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die volkswirtschaftliche Gesamt-

rechnung zeichnet das nominelle BIP, betrachtet 

nach Wirtschaftsbereichen, ab. Für den Bereich Bau liegt für das Jahr 

2019 ein BIP von 24,19 Mrd. EUR21 vor. Dieser Betrag entspricht einer 

Veränderung von 7,8 %22 gegenüber dem Vorjahr. Verglichen mit dem 

Grundstücks- und Wohnungswesen, liegt das BIP bei 35,31 Mrd. EUR23 

im Jahr 2019. Prozentual entspricht das 4,7 %24, verglichen mit 2018. 

Der Handel weist für das Jahr 2019 ein BIP von 40,42 Mrd. EUR25 auf, 

zum Vergleich zweier unterschiedlicher Wirtschaftsbereiche. Beim Han-

del lässt sich ein Rückgang von -0,7 %26 zum Vorjahr (2018) erkennen. 

Die vergleichende Betrachtung der 3 Bereiche zeigt die durchgängige, 

jährliche Steigerung im Wirtschaftsbereich Bau, wobei der Handel einen 

 
21 Vgl. STATISTIK AUSTRIA: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1995-2019. Statistik. S. 32. 

22 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 32. 

23 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 32. 

24 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 32. 

25 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 32. 

26 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 32. 
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Rückgang für 2018 verzeichnet. Dieses Ergebnis spiegelt die Kontinuität 

am Bau durch höhere Umsatzerlöse wider.  

Zur weiteren Darstellung der Umsatzzahlen am Bau, gemäß ÖNACE 

2008 [1.2], dient die folgende Tabelle 1. 

 

Tabelle 1 Leistungs- und Strukturdaten Bau 201927 

Obige Tabelle 1 zeigt die Unterteilung nach ÖNACE 2008. Der Bereich 

Bau trägt die Nummer F. Weitere Unterteilungen finden sich in Hochbau 

(F41), Tiefbau (F42) und Sonst. Bautätigkeiten (F43). Jede dieser Unter-

gruppen weist weitere Teilbereiche auf, wie in Tabelle 1 ersichtlich. Ne-

ben der Strukturierung durch Gruppen sowie Nummern und Kurzbe-

zeichnungen, sind die Bereiche in Unternehmen, Beschäftigte 

im Jahresdurchschnitt insgesamt, Umsatzerlöse in 1.000 EUR ohne USt. 

und Umsatzerlöse ohne USt pro Beschäftigtem, unterteilt. Im Jahr 2019 

waren in Summe 36.871 Bauunternehmen in Österreich gemeldet. Der 

Hochbau verzeichnet 4.801 Unternehmen und liegt somit an zweiter 

Stelle, nach dem Tiefbau (1.075) und Sonst. Bautätigkeiten (30.955). Die 

Gruppe Bau v. Gebäuden (F412) weist die höchste Anzahl an Unter-

nehmen (3.386) im Bereich Hochbau auf, gefolgt von Erschließung v. 

Grundstücken; Bauträger (F411), mit 1.415. Der Tiefbau 

(F42) untergliedert sich in 3 Bereiche, welche von der Gruppe Bau v. 

Straßen und Bahnverkehrsstrecken (F421) mit 493 Unternehmen ange-

führt wird. Weiters sind der Leitungstiefbau und Kläranlagenbau (F422) 

(268) und als Schlusslicht Sonstiger Tiefbau (F429) (314) vertreten. Fort-

führend zur Grobunterteilung findet sich die Gruppe 

Sonst. Bautätigkeiten (F43), welche sich in Abbruch-

 
27 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Leistungs- und Strukturstatistik 2019. Statistik. S. 3. 
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/vorbereitende Baustellenarbeiten (F431) (2.298), Bauinstallation (F432) 

(10.477), Sonst. Ausbau (F433) (13.226) und Sonst. Spezialisierte Bau-

tätigkeiten (F439) mit 4.994 Unternehmen unterteilt. 

Die Anzahl an Beschäftigten im Jahresdurchschnitt beträgt für den Bau 

315.078 Personen. Hierbei ist wieder die gleiche Reihung wie bei den 

Unternehmen ersichtlich (Bau: 315.078; Tiefbau: 32.324; 

Sonst. Bautätigkeiten: 211.542). Beim Hochbau ist die Zahl an Beschäf-

tigten für den Bereich Bau v. Gebäuden (F412) (66.622) am höchsten, 

gefolgt von Erschließung v. Grundstücken; Bauträger (F411) mit 4.590 

Personen. In den anderen Bereichen der 4 Gruppen liegt teilweise eine 

höhere Anzahl an Beschäftigten vor (Bau v. Straßen und Bahnverkehrs-

strecken (F421): 22.907; Leitungstiefbau und Kläranlagenbau (F422): 

7.948; Sonstiger Tiefbau (F429): 1.469; Abbruch-

/vorbereitende Baustellenarbeiten (F431): 11.904; Bauinstallation (F432): 

92.161; Sonst. Ausbau (F433): 65.683; Sonst. spezialisierte Bautätigkei-

ten (F439): 41.794). Aus der Betrachtung der Beschäftigten im Jahres-

durchschnitt geht die Dominanz des Bereichs Bauinstallationen (F432) 

mit 92.161 Beschäftigten zum gesamten Bau (F) hervor. 

Den dritten Bereich der Tabelle 1 bildet die Spalte Umsatzerlöse in 1.000 

EUR ohne USt. Der gesamte Bau weist hier Umsatzerlöse von 53,9 Mrd. 

EUR für 2019 auf. Die weitere Betrachtung der 3 Gruppen zeigt das glei-

che Bild der Rangfolge wie davor (Hochbau (F41): 17,4 Mrd. EUR; Tief-

bau (F42): 8,9 Mrd. EUR; Sonst. Bautätigkeiten (F43): 27,5 Mrd. EUR). 

Aus der Betrachtung des Hochbaus (F41) geht die Reihung nach Um-

sätzen ohne USt hervor; die Gruppe Erschließung von Grundstücken; 

Bauträger (F411) hat im Jahr 2019 Umsätze idHv 3,28 Mrd. EUR erwirt-

schaftet, gefolgt vom Bau v. Gebäuden (F412) mit 14,07 Mrd. EUR. 

Beim Tiefbau (F42) sticht vor allem die Gruppe Bau v. Straßen und 

Bahnverkehrsstrecken (F421) ins Auge, mit einem Umsatz von 6,5 Mrd. 

EUR. Die weiteren Bereiche sind: Leitungstiefbau und Kläranlagenbau 

(F422) (2,05 Mrd. EUR) und Sonstiger Tiefbau (F429) (365,3 Mio. EUR). 

Abschließend findet sich eine vierte Spalte Umsatzerlöse ohne USt pro 

Beschäftigtem; diese Betrachtung verdeutlicht genauer, welche Wert-

schöpfung pro Beschäftigtem für 2019 geleistet wurde. Hingegen der 

vorherigen Rangordnung liegt der Hochbau (F41) (ú 925.747) vor den 

Bereichen Tiefbau (F42) (ú 793.527) und Sonst. Bautätigkeiten (F43) 

(ú 523.638). Die Gruppe Erschließung v. Grundstücken; Bauträger 

(F411) (ú 714.514) bildet die Spitze beim Hochbau, gefolgt von Bau v. 

Gebäuden (F412) (ú 211.233). Diese großen Sprünge werden nur beim 

Hochbau (F41) verzeichnet. Der Tiefbau (F42): Bau v. Straßen und 

Bahnverkehrsstrecken (F421) (ú 286.301), Leitungstiefbau 

und Kläranlagenbau (F422) (ú 258.555) und Sonstiger Tiefbau (F429) (ú 

248.671), bewegen sich allesamt in einem Intervall von ca. ú 264.509 +/- 

ú 14.528. Eine idente Schwankungsbreite weist der Bereich Sonst. Bau-

tätigkeiten (F43)auf: Abbruch-/vorbereitende Baustellenarbeiten (F431) 



 Einführung Bauen im Bestand 

08-Mär-2021  12 

(ú 132.893), Bauinstallation (F432) (ú 143.398), Sonst. Ausbau (F433) (ú 

101.547) und Sonst. spezialisierte Bautätigkeiten (F439) (ú 145.800) vor. 

Lediglich die Gruppe Sonst. Ausbau (F433) (ú 101.547) stellt einen Aus-

reißer dar. 

Ausgehend von der Anzahl der Unternehmen bis zum Umsatz Ohne USt 

pro Beschäftigtem liegen unterschiedliche Rangordnungen vor wie vorab 

beschrieben. Die Gruppe Erschließung v. Grundstücken; Bauträger 

(F411) zeigt das Vorliegen hoher Umsätze ohne USt pro Beschäftigtem. 

Dies resultiert aus der Tatsache der Deckung eines dringenden Wohn-

bedürfnisses für natürliche Personen, was weiters die Notwendigkeit 

vom Wohnungsbau, vor allem in schnell wachsenden Städten, wider-

spiegelt. Demnach erfährt der Wohnbau in den kommenden Jahren eine 

immer größer werdende Bedeutung, ausgehend von ei-

ner Bevölkerungsveränderung in Städten und ländlichen Gebieten (Ge-

naueres in den Unterkapiteln 1.3.2 und 3.1). 

1.3.2 Bauproduktion nach Bauarten 

Im vorangegangenen Kapitel 1.3.1 wurde auf das gesamte Bauvolumen 

in Österreich eingegangen, unterteilt in 3 große Gruppen: Hochbau 

(F41), Tiefbau (F42) und Sonst. Bautätigkeiten (F43). Der Bereich Bauen 

im Bestand wird in diesem Teil der Arbeit genauer durchleuchtet und 

eine Unterteilung in Neu- und Umbau, für die Bereiche Hoch- und Tief-

bau, durchgeführt. Der Bereich Sonst. Bautätigkeiten (F43) wird nicht 

genauer durchleuchtet. Weiters wird detaillierter auf den Wohnungsbau 

eingegangen. Ziel dieser Auflistung ist das Aufzeigen eines Potentials 

des Bestandsbaus im Hoch- und Tiefbau. Die Werte des Umbaus wer-

den in eine vergleichende Betrachtung zum Neubau gestellt. (vgl. Tabel-

le 2). 
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Tabelle 2 Bauproduktion nach Bauarten28 

Tabelle 2 zeigt die Auflistung der unterschiedlichen Bauarten, aufgeteilt 

in Neu- und Umbau. Beginnend mit Wohnungsbau, übriger Hochbau, 

Hochbau bis zum Tiefbau, finden sich die relativen Bauproduktionswerte 

der Jahre 2016 bis 2019 in Tabelle 2 wieder. Für die Jahre 2020 und 

2021 befindet sich eine Vorausberechnung in der Tabelle 2. Bei der Be-

rechnung für das Jahr 2022 wird ein Ausblick gewährt, wie sich das Bau-

volumen künftig verändern wird. 

Bezogen auf den Wohnungsbau liegt für das Jahr 2019 ein Bauvolumen 

bei Neubauten von 13.785 Mio. EUR vor, welches dem Umbau von 

6.064 Mio. EUR gegenübersteht. Ersichtlich ist die Dominanz des Neu-

baus im Hochbau, was aus dem über 50-prozentigen Vorsprung des 

Bauvolumens in Mio. EUR Beträgen gegenüber dem Umbau dargestellt 

ist. 

In sämtlichen weiteren Kategorien (übriger Hochbau, Hochbau und Tief-

bau) weist der Neubau, gegenüber dem Umbau, höhere Umsätze auf. Im 

Bereich des Tiefbaus ist die Schaffung neuer Streckenabschnitte (Stra-

ßen- und Bahnstrecken) im Neubau dominant. Umfassen-

de Erneuerungsarbeiten an vorhandenen Straßen- und Bahnstrecken 

sind schwer durchführbar, da bei einer Adaptierung bestehender Ab-

schnitte zusätzliche Punkte bei der Planung 

und Ausführung berücksichtigt werden müssen (z.B. Geologie des Ge-

ländes, Beschaffenheit der Straße etc.).  

Nachstehend ist die Veränderung des Wohnungsbaus illustriert (vgl. 

Abbildung 1). 

 
28 Eigene Darstellung, vgl. EUROCONSTRUCT: 89th EUROCONSTRUCT Country Report Summer 2020. Länderbericht. S. 

26. 
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Abbildung 1 Wohnungsbau 2016 ï 201929 

Abbildung 1 zeigt die Aufteilung des Bauvolumens für 2016 - 2019. Auf 

der Abszisse sind die Jahreszahlen mit einer Schrittweite von einem Jahr 

dargestellt. Die Ordinate zeigt die relative Veränderung 

des Bauvolumens, ausgedrückt in Prozent. Eine weitere Unterteilung 

findet sich in Wohnungsbau Neubau (grün) und Wohnungsbau Umbau 

(gelb). Im Jahr 2016 ist ein relativer Anteil des Neubaus am Bauvolumen 

von 2,5% zu erkennen; der Umbau in diesem Jahr, in der gleichen Kate-

gorie, stellt sich bei 1,8% ein. Es liegt für den gesamten Wohnungsbau 

eine relative Änderung von 0,7% vor, bezogen auf das Jahr 2016. Der 

Anstieg im Jahr 2017 entspricht einer 2,4-fachen Steigerung beim Neu-

bau und einer 1,9-fachen Steigerung beim Umbau, verglichen mit dem 

Jahr 2016 (Wohnungsbau Neubau: 5,9 %; Wohnungsbau Umbau: 3,5 

%). Im Jahr 2018 ist ein Einbruch im Sektor Wohnungsbau (Wohnungs-

bau Neubau: 2,3 %; Wohnungsbau Umbau: 1,5 %), jedoch nicht im ge-

samten 

Output Hochbau (3,7 %), erkennbar. Ein möglicher Indikator für den 

Rückgang des Wohnungsbaus für 2018 liegt in der Ausschüttung an 

Wohnbauförderungen im privaten Sektor. Die Fördermittel für den 

Wohnbau wurden teilweise umstrukturiert und für den Klimaschutz ver-

wendet, was für das Jahr 2018 einer Summe von 2,07 Mrd. EUR für 

 
29 Eigene Darstellung, vgl. EUROCONSTRUCT: 89th EUROCONSTRUCT Country Report Summer 2020. Länderbericht. S. 

26. 
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Wohnbauzwecke entspricht. 30  Dieser Rückgang der Fördermittel im 

Wohnbau liegt 18% unter dem 10-Jahres-Schnitt.31 

Im Jahr 2019 steigt der Anteil an Neu- und Umbauten im Wohnungsbau 

an (Wohnungsbau Neubau: 3,8 %; Wohnungsbau Umbau: 2,7 %), mit 

einer nicht sehr hohen, aber deutlichen Veränderung gegenüber 2018 

(Wohnungsbau Neubau: +1,5 %; Wohnungsbau Umbau: +1,2 %). Der 

Wohnungsbau verliert im Jahr 2020 deutlich (Wohnungsbau Neubau: -

4,0 %; Wohnungsbau Umbau: -3,5 %). Der gesamte Output Hochbau 

verzeichnet für das Jahr 2020 ein Minus von -5,3 % gegenüber 2019. 

Es lässt sich weiters ein Konjunkturwandel im gesamten Hochbau er-

kennen, durch die stetige Veränderung des Bauvolumens über den Be-

trachtungszeitraum 2016 ï 2019. Ausgehend vom Jahr 2016 liegt die 

geringste relative Änderung des Bauvolumens vor, was als Tiefpunkt in 

der Konjunkturprognose angesehen wird; 2017 wird als Aufschwung (= 

Konjunkturwandel) gesehen. Die kommenden Jahre (2018 - 2019) zei-

gen einen kleinen Abschwung, bis zum Jahr 2020, in welchem ein deutli-

cher Abschwung verzeichnet wird, in sämtlichen Bereichen (Wohnungs-

bau, übriger Hochbau, Hochbau und Tiefbau). Die Prognosen für die 

Jahre 2021 und 2022 zeigen eine gruppenübergreifende positive Verän-

derung des Bauvolumens zum Jahr 2020.  

Die Vorausberechnung für die kommenden Jahre (2020 und 2021) ist in 

allen Bereichen von großem Interesse, wobei sich vor allem der Umbau 

in der Kategorie Wohnungsbau deutlich verändert und erstmals über 

dem Neubau liegt. Selbige Veränderung zeigt sich für den Tiefbau (Tief-

bau Neubau 2021: 1,3 %; Tiefbau Umbau: 2,3 %). In den weiteren 2 

Bereichen (übriger Hochbau und Hochbau) liegt der Neubau vor dem 

Umbau. Die Umkehr im Bereich Wohnungsbau (2020 ï 2021) ist in der 

nachstehenden Abbildung 2 illustriert. 

 
30 Vgl. SALZBURGER NACHRICHTEN: 2018 erneut weniger Wohnbauförderung und Neubauten. 

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/2018-erneut-weniger-wohnbaufoerderung-und-neubauten-77129131. Datum 
des Zugriffs: 08.08.2020. 

31 Vgl. SALZBURGER NACHRICHTEN.: a.a.O. Datum des Zugriffs: 08.08.2020. 
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Abbildung 2 Wohnungsbau Vorausberechnung für 2020 ï 202132 

Abbildung 2 zeigt die relative Änderung des Bauvolumens 

im Wohnungsbau, unterteilt in Neu- und Umbau. Für das Jahr 2020 liegt 

ein negativer Wert beim Neu- und Umbau (Wohnungsbau Neubau: -4,0 

%; Wohnungsbau Umbau: -3,5 %) vor. Die Baukonjunktur erfährt einen 

Konjunkturabschwung, was aus dem Lock-Down im Frühjahr 2020 resul-

tiert. Dieses Ăherunterfahrenñ der Wirtschaft macht sich zugleich in der 

Steigerung der Arbeitslosigkeit bemerkbar, welche sich am Bau zum 

Vorjahr fast verdoppelt hat, auf 37.963 gemeldete Arbeitslose.33 Die Ver-

änderung im Jahr 2020 ist beim Neubau stärker als beim Umbau, was 

auf die Dominanz des Neubaus im Wohnungsbau in 

den vorangegangenen Jahren zurückzuführen ist.  

Im Jahr 2021 erfährt der Wohnungsbau einen erneuten Aufschwung, mit 

einer Umkehr von Neu- zu Umbau (Wohnungsbau Neubau: 3,3 

%; Wohnungsbau Umbau: 4,7 %). Aus der Corona Pandemie entsteht 

eine Chance, den Bestandsbau langfristig zu festigen. 

 
32 Eigene Darstellung, vgl. EUROCONSTRUCT: 89th EUROCONSTRUCT Country Report Summer 2020. Länderbericht. S. 

26. 

33 Vgl. KURIER: Arbeitslosenplus in Österreich größer als in Deutschland. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-
arbeitslosenplus-in-oesterreich-groesser-als-in-deutschland/400832012. Datum des Zugriffs: 08.08.2020. 
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2 Immobilienarten und Lebenszyklus von Immobilien 

2.1 Immobilienmarkt 

Der Immobilienmarkt gliedert sich in unterschiedliche Teilbereiche, aus 

welchen die verschiedenen Nutzungsarten hervorgehen. Die-

se Grobunterteilung führt zu einer Darstellung möglicher Nutzer und wei-

ters Nutzungsmöglichkeiten. 

2.1.1 Immobilienarten im Hochbau 

Im Bereich des Immobilienmarkts lie-

gen unterschiedliche Immobilienarten und Immobiliennutzer vor. Betref-

fend die Nutzungsarten ergeben sich daraus unterschiedliche Nutzungs-

konzepte, welche je nach Anforderungsprofil in 3 Bereiche unterteilt wer-

den (vgl. Abbildung 3). 

 

Abbildung 3 Immobilienarten und Immobiliennutzer34 

Abbildung 3 zeigt die Aufteilung der unterschiedlichen Immobilienarten 

im Hochbau: Gewerbe-, Wohn- und Sonderimmobilien. Aus die-

ser Kategorisierung ergeben sich weiters Nutzungsmöglichkeiten, je 

nach Immobilienart. In der Subunterteilung der 3 Hauptgruppen zeigt 

sich die einschränkende Anwendbarkeit bestehender Gebäude, nach-

dem jeder Nutzer ein anderes ĂZielñ verfolgt. Mögliche Nutzer haben 

klare Anforderungsprofile, welche den Kreis an Immobilien für die best-

mögliche Nutzung einschränken. Um mögliche Beispiele zu nennen, sind 

unter jedem Zweig (Produktion bis Sonstige) potenzielle Nutzer darge-

stellt. Diese Auflistung für Nutzer variiert bzw. ist weiters ei-

ne Kombination denkbar (z.B. Zinshaus: Erdgeschoss 

mit Geschäftsflächen; Restliches Zinshaus zu Wohnzwecken).   

 
34 Eigene Darstellung, vgl. ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft. S. 21. 
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2.1.2 Gewerbeimmobilien 

Der Bereich der Gewerbeimmobilien unterteilt sich in: Produktion, Han-

del und Dienstleistung. Nachstehend befindet sich eine Beschreibung 

dieser 3 Immobilienarten.  

 

Produktion: Bei der Produktion (z.B. Müsliherstellung) ist ein klar er-

kennbarer Unterschied im Anforderungsprofil des späteren Nutzers er-

kennbar, verglichen mit dem Bereich Dienstleistung. Nutzer die-

ser Gebäudearten vollziehen das Herstellen 

von unterschiedlichen Absatzprodukten für ein anderes Unternehmen 

oder den Endkonsumenten. Aufgrund des teilweise erhöhten Platzbe-

darfs (z.B. durch Produktionsmaschinen), ist die Umnutzung ei-

nes Bestandsgebäudes in dieser Kategorie nur schwer realisierbar. Aus-

gehend von einer Produktionshalle ist eine Nutzung für andere Zwecke 

(nach Umbau) ein probates Mittel, um dem Leerstand von Gebäuden 

entgegenzuwirken. Eine mögliche Variante ist die Schaffung von Wohn-

raum.35 Die vorliegenden Immobilien werden in unterschiedliche Größen 

unterteilt und dennoch bleibt die Substanz des Gebäudes zum Großteil 

erhalten (je nach Art des Umbaus). 

 

Dienstleistung: Ausgehend von einer Produktionshalle ist die Nutzung 

als Dienstleistungsgebäude (z.B. als Bürogebäude) gerade bei einer 

Knappheit an geeigneten Immobilien in Städten eine geeignete Variante 

der Ausnutzung von Bestandsimmobilien. Durch eine intelligente Aufwer-

tung und nutzerbedarfsorientierte Projektentwicklung wird eine Nutzen-

steigerung vollzogen. 

Neben diesem Dienstleistungsbereich gibt es noch weitere (z.B. Hotels, 

Gastronomie etc.). In z.B. der Kategorie Hotels wechseln die Anforde-

rungen je nach Hotelkategorie in unterschiedlichen zeitlichen Abständen. 

Diese Veränderung führt zu einer Anpassung einzelner Teilbereiche sol-

cher Immobilien (z.B. Anhebung der Zimmerkategorie). Dieser Teil stellt 

jedoch nicht die Umnutzung des Bestands, sondern vielmehr eine fort-

laufende Steigerung des Nutzens dar.  

 

Handel: Im Bereich des Handels besteht wie bereits bei der Produktion 

erwähnt, auch ein großer Platzbedarf, um die angepriesenen Produkte 

zu vermarkten. Eine große Herausforderung im Bestandsbau stellt die 

bestmögliche Implementierung in die Bebauungsstruktur dar. Demnach 

ist es eher schwierig vorhandene und vor allem geeignete Liegenschaf-

 
35 Vgl. DIEDERICHS, C. J.: Immobilienmanagement im Lebenszyklus. S. 11. 
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ten zu finden, welche z.B. in ein Einkaufszentrum umfunktioniert werden 

können. Ungeachtet ob Stadt oder Land, wird dem Handel ein hohes 

Maß an Bedeutung zugesprochen, um die Bevölkerung zu versorgen 

(z.B. mit Nahrungsmitteln). Ausgehend von einem Supermarkt stellt das 

Größenvolumen einen erheblichen, meist schwer beinflussbaren Faktor 

dar, wenn die Suche nach einer geeigneten Immobilie vollzogen wird. 

Die Größe der Supermärkte nimmt zu, um eine auf die Produkte abge-

stimmte Präsentation zu ermöglichen. Solch ein Platzbedarf ist nur 

schwer bei Bestandsimmobilien zu erfüllen, außer es wer-

den umfassende (Umbau)Arbeiten (z.B. Zubau, Aufstockung etc.) durch-

geführt. Teilweise sind Nutzer bei der Planung nicht sehr flexibel, weil 

gewisse Standards bei allen Supermärkten eingehalten werden müssen 

bzw. der gleiche Aufbau angestrebt wird. Um die Durchgängigkeit beizu-

behalten wird vermehrt auf unbebaute Liegenschaften gesetzt, nachdem 

bei diesen eine (zumeist) freie Planung durchführbar ist. 

2.1.3 Wohnimmobilien 

Fortführend zu den vorliegenden Immobilienarten ist der Teil 

der Immobilien zu Wohnzwecken dominierend im Bestandsbau (vgl. Un-

terkapitel 1.3.3). Ausgehend von einer bestehenden Immobilie, je nach 

Substanz des Bauwerks, ist den gestalterischen Möglichkeiten (fast) 

keine Grenze gesetzt. Unterschiedliche Flächenwidmungs- und Bebau-

ungspläne, welche durch die Behörden (Stadt oder Gemeinde) erstellt 

werden, erschweren die Suche nach geeigneten Immobilien jedoch. Die 

Stadt bzw. Gemeinde ist dazu bestrebt die Stadt bzw. Gemeinde zu er-

halten, weshalb diese durch Bebauungsbestimmungen eine Nutzung der 

Immobilie dahingehend einschränken, indem sie Auflagen festsetzt, wel-

che teilweise mit hohen Kosten verbunden sind (z.B. zusätzliche stati-

sche Maßnahmen bei der Gründung, zur Sicherung gegen Sinken). Den 

möglichen Risiken steht dennoch ein hoher Nutzen entgegen, nachdem 

leerstehende Gebäude wieder genutzt werden. 

Ein möglicher Bestandsumbau ist vor allem im Bereich 

der Stadterhaltung ein probates Mittel, 

der Zersiedelung entgegenzuwirken und eine Aufwertung der bestehen-

den Immobilien zu vollziehen. Es wird versucht keine neuen Gebiete zu 

erschließen, sondern primär auf bestehende, vielleicht leerstehende Ge-

bäude einzugehen und bei diesen eine Erweiterung des Wohnraums 

anzustreben. Bezogen auf Graz liegt ein Potential der Realisierung von 

Wohnungen in Dachgeschossen vor, aus welchem Wohnraum für rd. 

36.000 Menschen geschaffen werden kann.36 Ausgehend von der Be-

 
36 Vgl. HÖFLER, K.: Neues Leben für alte Mauern. Zeitungsartikel. S. 1. 
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trachtung steigender Bevölkerungszahlen in Städten ergibt sich für den 

städtischen Bereich ein Problem, nachdem der Bedarf an Wohnraum 

vorliegt, welcher einer Knappheit an vorhandenem Bo-

den gegenübersteht. Dieser Fakt zwingt Projektentwickler und Bauträger 

dazu vorhandene Immobilien zu nutzen, was in Folge zu einer Reduktion 

der Bodenversiegelung führt.  

2.1.4 Sonderimmobilien 

Abschließend wird der Teil Sonderimmobilien kurz behandelt und ein 

mögliches Potential für den Bestandsbau aufgezeigt. 

 

Non-Profit-Organisationen: In diesem Teilbereich der Sonderimmobi-

lien steht die nicht auf Gewinn abgezielte Nutzung eines Gebäudes bzw. 

eines ganzen Gebäudekomplexes im Vordergrund. Die Zufriedenstellung 

des Allgemeinwohls der z.B. Bewohner in einem Seniorenheim ist für 

Non-Profit-Organisationen ein wichtiger Faktor. Eine Nutzung 

von Bestandsimmobilien für den im vorherigen Satz beschriebenen Be-

reich ist möglich, da die Anforderungen sich nur gering 

vom Mehrfamilienhausbau unterscheiden. Diese Überlegung ist aber 

dennoch mit Vorsicht zu betrachten, nachdem die Nutzeranforderungen 

variieren. Es liegen große Unterschiede vor, wenn z.B. ein betreutes 

Wohnen mit einem Altenheim verglichen wird. Aus der Grobunterteilung 

wird bei beiden Bereichen von Senioren gesprochen, aber 

die Anforderungen an z.B. medizintechnische Anlagen sind unterschied-

lich.  

Eine bestmögliche Implementierung der vorliegenden Anforderungen 

muss bereits in der Planungsphase geprüft werden. Im städtischen Be-

reich stellt diese Art der Immobiliennutzung eine weitere Möglichkeit dar, 

in Bezug auf eine Reduktion des Leerstandes und 

der Bodenversiegelung (gleicher Ansatz wie Wohnimmobilien). 

 

Sonstige: Den Schlussteil der Analyse von Sonderimmobilien stellen die 

sonstigen Immobilien dar. In diesem Bereich finden Gebäude Einzug, 

welche zumeist für die Freizeitgestaltung genutzt werden. Neben der 

Komplexität der unterschiedlichen Immobilien sind die Anforderungen an 

z.B. ein Freizeitbad andere wie bei einer Sporthalle. Dieser Unterschied 

macht sich in der Umnutzung (z.B. in eine Wohnimmobilie) der beiden 

vorab genannten Immobilienarten bemerkbar, weshalb diese als Ăschwer 

realisierbarñ einzustufen sind. Bezogen auf den Bestandsbau ist ein Kal-

kül zu erkennen, was auf der Tatsache der beschränkten Anwendbarkeit 

der Nutzeranforderungen auf eine Kategorie (z.B. Freizeitbad) beruht. Es 

ist demnach nicht möglich bzw. mit hohen Kosten verbunden, eine Dop-
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pelnutzung (=Nutzung für zwei Zwecke) einer Bestandsimmobilie anzu-

streben. 

Aus der Analyse der unterschiedlichen Immobilienarten geht eine Dis-

krepanz für eine Nutzung sämtlicher vorhandener Bestandsimmobilien 

für alle vorliegenden Immobilienarten (Gewerbe-, Wohn- 

und Sonderimmobilien) hervor, durch die Heterogenität von Immobilien. 

Bereits bei der Formulierung von Nutzerbedarfsprogrammen, wenn Be-

standsliegenschaften für das Bauvorhaben genutzt werden, ist auf die 

Nutzer genauestens einzugehen. 

2.2 Lebenszyklus einer Immobilie 

Im vorangegangenen Unterkapitel wurden 

die unterschiedlichen Immobilienarten im Hochbau dargestellt und wei-

ters auf die daraus resultierenden Nutzungsmöglichkeiten respektive 

Nutzer kurz eingegangen. In diesem Teil der Arbeit wird auf den Lebens-

zyklus, vom Bau bis zur Verwertung, von Immobilien eingegangen. 

2.2.1 Lebenszyklusphasen einer Immobilie 

Jede Immobilie durchlauft in ihrer Lebensphase unterschiedliche Berei-

che, welche allesamt als Lebenszyklus der Immobilie (= Immobilienle-

benszyklus) beschrieben sind. Je nach Stand im Immobilienlebenszyklus 

wird von verschiedenen Möglichkeiten der Projektentwicklung gespro-

chen (vgl. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4 Prozessorientierung der Projektentwicklung37 

Abbildung 4 zeigt die 7 Lebenszyklusphasen: Projektentwicklung, Projek-

trealisierung, Nutzungsphase I, Leerstand, Redevelopment, Nutzungs-

phase II, Rückbau/Verwertung. Ausgehend von der Projektentwicklung 

bis zum Punkt Rückbau/Verwertung, durchlauft ein Bauwerk (zumeist) 

alle Phasen sukzedan. Neben den bereits genannten Lebenszykluspha-

 
37 ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft. S. 27. 
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sen weist eine Immobilie unterschiedliche prozessorientierte Projektent-

wicklungsphasen auf, welche sich in folgende 3 Bereiche unterteilen: 

¶ Projektentwicklung Neubau 

¶ Bestandsprojektentwicklung 

¶ Revitalisierung 

Ausgehend von diesen 3 Teilbereichen wird von einem Neubau oder 

einer Bestandsimmobilie gesprochen. Neubau bezeichnet hierbei ein 

Gebäude, welches neu, auf Ăder grünen Wieseñ oder nach einem Ge-

samtabbruch eines Bestandsgebäudes errichtet wird. Der Umbau knüpft 

an ein bestehendes Gebäude an, welches nicht (komplett) abgebrochen, 

sondern durch eine Aufstockung, Änderung der Raumteilung oder einen 

Zubau verändert wird. 

 

Projektentwicklung Neubau: Die Realisierung eines Immobilienprojekts 

auf Ăder gr¿nen Wieseñ stellt den Regelablauf dar, wenn von einem Neu-

bau gesprochen wird. Es liegen eine Projektidee, das notwendige Kapital 

und ein Grundstück vor, für welches eine Projektentwicklung durchge-

führt wird. Weiters gibt es noch andere Auslegungsmöglichkeiten für eine 

Projektentwicklung, bezogen auf die 3 Komponenten: Projektidee, Kapi-

tal und Standort (siehe dazu VU Projektentwicklung). Der Schritt nach 

einer Projektentwicklung, wenn für den Entwickler ein Gewinn zu erwirt-

schaften ist, stellt die Projektrealisierung dar. Nach der erfolgreichen 

Realisierung und Vermarktung der Immobilie tritt die Nutzungsphase I 

ein. Die Dauer der Nutzungsphase I ist abhängig von unterschiedlichen 

Faktoren, wie z.B. der Nutzungsart (Wohnimmobilie, Lagerhalle, Frei-

zeithalle etc.) oder dem Nutzerverhalten. Bereits im Unterkapitel 2.1 

wurde zum Teil auf das Nutzerverhalten eingegangen, welches sich 

ständig über die Lebensdauer einer Immobilie verändert. Unterschiedli-

che Ausgangspunkte (z.B. Anhebung der Zimmerkategorie eines Hotels) 

führen zu einer Suche nach einem geeigneten Grundstück oder dem 

Gesamtabbruch der bereits vorhandenen Liegenschaft.  

 

Revitalisierung: Neben der Projektentwicklung im Neubau ist die Revi-

talisierung ein großer Bestandteil beim Bestandsbau. Eine bereits beste-

hende Immobilie verzeichnet einen Leerstand oder der Besitzer dieser 

plant eine Änderung der Nutzungsart (z.B. von Hotel zu 
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Wohnung), so wird bei solch einer (geringen) Veränderung der Substanz 

eines Gebäudes von einer Revitalisierung gesprochen. Ist die Rede von 

einer Revitalisierung, so kann dies auch ein Redevelopment unter lau-

fendem Betrieb sein. 38  Vor allem beim Redevelopment bei laufender 

Bewirtschaftung ist eine durchgängige Planung der Abläufe anzustreben 

(z.B. Umschließen einer Wasserleitung bei Nutzung durch aktuelle Be-

wohner). 

Ziel der Revitalisierung ist es, ein bestehendes Objekt in seiner Art zu 

erfassen, mögliche Nutzungskonzepte abgestimmt auf den Endnutzer zu 

entwickeln und dadurch knappe Ressourcen, wie Boden, zu schonen. 

Weiters wird dem Leerstand von Bestandsobjekten entgegengewirkt, 

indem eine Aufwertung vorhandener Immobilien vollzogen wird. Ein wei-

teres Ziel der Revitalisierung ist die Erhaltung des Gebäudes in seiner 

Wesensart und nicht der Abriss (in Teilen oder komplett).  

 

Bestandsprojektentwicklung: Bei der Bestandsprojektentwicklung lie-

gen unterschiedliche Nutzungsphasen vor (z.B. Nutzungsphase I oder 

II). Zumeist findet dieser Teil im Rückbau bzw. der Verwertungsphase 

statt. Wenn vom Rückbau gesprochen wird, ist dieser inunterschiedli-

chen Teilsequenzen durchführbar. Von einem Teil- bis zum Komplettab-

riss einer Bestandsimmobilie wird in dieser Phase gesprochen.39  Der 

Erhalt der Wesensart des Gebäudes spielt nur bei einem Teilabriss eine 

Rolle, wenn das Gebäude z.B. unter Denkmalschutz steht oder andere 

Faktoren (z.B. Stadterhaltung) gegen einen Abriss der gesamten Immo-

bilie sprechen 

Liegt eine bestehende Immobilie vor, für welche kein Bedarf mehr be-

steht (= Komplettabriss) oder aufgrund von rechtlichen Faktoren (z.B. 

Denkmalschutz) nur ein Teilabriss vollzogen werden kann, so wird von 

einer Bestandsprojektentwicklung gesprochen. Ungeachtet der Tatsa-

che, ob ein kompletter bzw. teilweiser Abriss durchgeführt wird, liegt kei-

ne Ausschöpfung neuen Bodens vor. 

Einen beeinflussenden Faktor bei der Planung und der Entwicklung ei-

nes Bestands stellt z.B. der Denkmalschutz dar. Liegt ein denkmalge-

schütztes Bauwerk vor, ist ein Komplettabriss faktisch nicht möglich (sie-

he dazu Unterkapitel 5.1.2).  

 

Als abschließenden Punkt bei der Betrachtung des Immobilienlebenszyk-

lusses wird die genaue Verfolgung (ohne Einschränkungen) der Lebens-

 
38 Vgl. ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft. S. 27. 

39 Vgl. ALDA, W.; HIRSCHNER, J.: Projektentwicklung in der Immobilienwirtschaft. S. 27. 



 Immobilienarten und Lebenszyklus von Immobilien 

08-Mär-2021  24 

zyklusphasen in der Praxis genannt, was faktisch nicht stattfindet. Oft 

befindet sich ein Gebäude am Ende der Nutzungsphase I und es liegt 

kein Leerstand vor, sondern es wird neue Fläche durch eine Aufstockung 

oder durch einen horizontalen Zubau geschaffen, sofern die Bebauungs-

dichte nicht bereits ausgeschöpft ist. Demnach wird die Phase des Leer-

standes übersprungen und kein Redevelopment vollzogen, sondern eine 

Bestandsprojektentwicklung (z.B. Umbau, Zubau, Einbau etc.) durchge-

führt.   

2.2.2 Instandhaltung einer Immobilie 

Einen wichtigen Bereich im Immobilienlebenszyklus stellt die Instandhal-

tung dar. Sofern nicht eine Revitalisierung bzw. der Abriss geplant ist, 

wird versucht, das Bauwerk in der Nutzungsphase I oder II technisch und 

wirtschaftlich [1.2] zu erhalten. Der Bereich der Instandhaltung unterglie-

dert sich in 4 Bereiche, wie aus Abbildung 5 entnommen wird. 

 

Abbildung 5 Instandhaltung40 

Abbildung 5 zeigt die Unterteilung der Instandhaltung in 4 Bereiche, aus 

welchen die unterschiedlichen Nomenklaturen erwachsen. Der Überbe-

griff ĂInstandhaltungñ wird als Substanzerhaltung der unterschiedlichen 

Bereiche (z.B. Erhaltung eines Boilers) verstanden. Unterteilt wird die 

Instandhaltung in folgende 4 Bereiche:41  

¶ Inspektion: Sichtung des Objekts und Beurteilung. 

¶ Wartung: z.B. Ersetzen einer Sicherung in einem Schaltkasten. 

¶ Instandsetzung: In Schaden geratene Bauteile wieder in einen 

funktionsfähigen Zustand versetzen (z.B. Sanierung einer Wand 

aufgrund eines Wassereintritts). 

¶ Modernisierung/Verbesserung: Erneuerung und/oder Moderni-

sierung von Bauteilen, ohne die Veränderung der technischen 

Funktion. 

 
40 Eigene Darstellung, vgl. BIELEFELD, B.; WIRTHS, M.: Entwicklung und Durchführung von Bauprojekten im Bestand. S. 

7. 

41 Vgl. BIELEFELD, B.; WIRTHS, M.: a.a.O. S. 7. 
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Das Ziel der Instandhaltung ist die Erhaltung eines Gebäudes in seiner 

Wesensart durch geringfügige Arbeiten (z.B. Ausmalen verschmutzter 

Wände). Betreffend eine weitere Unterteilung liegt entweder Instandhal-

tungs- oder Instandsetzungsaufwand vor (vgl. § 28 Abs. 2 EStG 1988). 

Im EStG 1988 wird genau geregelt, was Instandhaltungs- und was In-

standsetzungsaufwendungen sind. Eine Unterteilung ist dahingehend 

wichtig, da sich die Abschreibung der Kosten ändert (Instandhaltung 

nicht wiederkehrend -> sofort abschreiben; Instandhaltung wiederkeh-

rend -> auf 15 Jahre abschreiben; Instandsetzung -> immer auf 15 Jahre 

abschreiben) (vgl. § 28 Abs. 2 EStG).  

Aus den obigen 4 Bestandteilen der Instandhaltung ergeben sich Strate-

gien, welche zum Substanzerhalt der Immobilie beitragen:42 

¶ Ausfallsstrategie: Erst wenn der Schaden eingetreten ist, wer-

den Maßnahmen unternommen, um diesen zu beseitigen (z.B. 

Boiler tropft und er wird nicht einer Instandsetzung unterzogen, 

sondern erst bei keiner Funktionsfähigkeit mehr ausgetauscht). 

¶ Präventive Inspektionsstrategie: Werden bei der Inspektion 

Mängel festgestellt, wird eine präventive Beseitigung dieser 

durchgeführt (z.B. Boiler tropft und es wird versucht das Problem 

durch einen geringen Kostenaufwand zu beseitigen). 

¶ Vorausschauende Instandsetzungsstrategie: Wartung 

und/oder Austausch eines Bauteils/Objekts vor Ende der Le-

bensdauer (z.B. Boiler verursacht zu hohe Energiekosten, wes-

halb er vor Ende der Lebensdauer durch ein neueres Modell er-

setzt wird). 

¶ Vorhalten von Ersatz: Sofern eine bauliche Anlage für den sub-

stanziellen Erhalt der Struktur notwendig ist, werden Maßnahmen 

getätigt, die im Falle eines Schadenseintritts einen Ausfall ver-

hindern (z.B. Notwendige Sicherungen für E-Schaltschränke 

werden vorgehalten und können direkt ausgetauscht werden). 

Obige Strategien beziehen sich auf den Erhalt des Gebäudes, welcher 

durch den Einsatz eines durchdachten Facility Managements (FM) er-

möglicht wird. Es werden technische und wirtschaftliche Arbeiten im Be-

reich der Instandhaltung übernommen, die zu einer bestmöglichen sub-

stanziellen Erhaltung des Gebäudes beisteuern. 

 
42 Vgl. BIELEFELD, B.; WIRTHS, M.: a.a.O. S. 7. 
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2.2.3 Lebenszykluskosten 

Die Lebenszykluskosten einer Immobilie verändern sich über die Dauer 

der Nutzung (Betrachtung aller Nutzungsphasen), verglichen mit der 

Errichtung eines Gebäudes sukzessive. Eine Veränderung der Kosten 

resultiert aus dem Faktor Zeit. Die Bauphase nimmt nur einen geringen 

Anteil (z.B. Dauer Bauphase 2 Jahre) in Anspruch; der Gebäudebetrieb 

wird jedoch über mehrere Jahre (z.B. 50 Jahre) vollzogen. In dieser 

Phase fallen zugleich Instandhaltungsmaßnahmen an, bis hin zu gesam-

ten Herstellungsaufwendungen. Die Struktur der Lebenszykluskosten ist 

in der nachstehenden Abbildung 6 veranschaulicht. 

 

Abbildung 6 Gesamtkosten der Errichtung und Folgekosten (Bild 1 ÖNORM B 
1801-2) 

Abbildung 6 zeigt wie hoch die durchschnittlichen Kosten bei einer Be-

wirtschaftung einer Immobilie von n Lebensjahren sind. Auf der Abszisse 

befinden sich die Lebensjahre (-1 bis n Jahre). Die Ordinate zeigt die 

durchschnittlichen jªhrlichen Gebªudekosten in ú/a. Bezogen auf die 

Bauphase, welche hier den Zeitpunkt n = -1 hat, fließen 9 Kostengrup-

pen in die Berechnung mit ein. Eine Gliederung der Kostengruppen (1 - 

9) findet sich unter Pkt. 6.3.3 ÖNORM B 1801-1. Zu den Errichtungskos-

ten zählen demnach die Kosten 1 - 9, wobei die Kosten für den Grund 

(Kostengruppe 0) nicht hinzugerechnet werden. Nach erfolgreicher Er-

richtung des Gebäudes und Übergabe an den AG, schließt die Nut-

zungsphase I an. In die Nutzungsphase I fallen die Kosten 1 - 6 der Ob-

jektfolgekosten [1.2]. Die Kostengruppe 7 zeigt den Bereich des Redeve-

lopments. Nach Abschluss des Redevelopments findet die Überleitung in 

die Nutzungsphase II statt. Das Ende der Nutzungsphase II bildet die 

Objektbeseitigung/Abbruch (Kostengruppe 9). Der Lebenszyklus setzt 
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sich nach der Kostengruppe 9 wieder fort und beginnt mit einer Be-

standsprojektentwicklung (siehe dazu 2.2.1).  

Für eine durchgängige Kalkulation ist die Anwendung der facheinschlä-

gigen Norm unerlässlich. Erst durch die genaue Zuordnung der einzel-

nen Kosten zu ihren Kostengruppen zeigt sich das Ausmaß der Lebens-

zykluskosten. Zur genauen Darstellung der Kosten für die Objekterrich-

tung und der Objektfolgekosten dient die nachfolgende Abbildung 7. 

 

Abbildung 7 Zusammenhang von Gesamtkosten der Errichtung und Folgekos-
ten (Bild 2 ÖNORM B 1801-2) 

Abbildung 7 zeigt die Kostengruppen nach ÖNORM B 1801-1 und jene 

nach ÖNORM B 1801-2. Weiters ist in Abbildung 7 die Unterteilung in 

Gebäudebasiskosten (GBK), Kosten des Gebäudebetriebs (KGB), Nut-

zungskosten (ONK), Folgekosten (OFK) und Lebenszykluskosten (LZK) 

durchgeführt, mit einer Definition dieser in Unterkapitel 1.2. Die Lebens-

zykluskosten, in Hinsicht auf ihre Beeinflussbarkeit und Höhe, sind bei 

einer durchgängigen Planung zu berücksichtigen. 

Wesentlich beeinflusst werden die künftigen Kosten durch die frühe Ein-

bindung eines FM. Das FM unterteilt sich in: technisches, infrastrukturel-

les und kaufmännisches Gebäudemanagement. Für die Betrachtung der 

Immobilie über sämtliche Lebenszyklusphasen ist die Inbezugnahme 

einer durchgängigen Datenerhebung und weiters Wartung dieser Daten 

unerlässlich. Bereits erwähnt wurde der Sachverhalt der höheren Kosten 

im Gebäudebetrieb, verglichen mit den Objekt-Errichtungskosten, wegen 

der Dauer der einzelnen Phasen. Angestrebt wird eine durchgängige 

Planung der Lebenszykluskosten, was zugleich zu einer Reduktion die-

ser führt. Mögliche Planungsmechanismen sind z.B. die Anwendung von 

BIM. Nur durch Planung, über alle Lebenszyklusphasen hinweg, ist eine 

Reduktion der LZK möglich. Die Implementierung des FM in den Pla-

nungsprozess erfolgt durch die Berücksichtigung und Einbindung der 

Anforderungen an das fertiggestellte Gebäude durch den künftigen Nut-

zer der Immobilie, bereits zu Beginn des Planungsprozesses. Der Nutzer 

selbst weist teilweise nicht die notwendigen Fachkenntnisse auf, wes-

halb es notwendig ist, den Facility Manager des Gebäudes als Vertre-

tung der Interessen des AG mit einzubeziehen. Dieser fungiert als 
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Schnittstelle zwischen AG und Planer. Ein Facility Manager ist für die 

ordnungsgemäße Bewirtschaftung in der Nutzungsphase I oder II zu-

ständig. Vor allem bei Gebäuden mit hohen Anforderungen an Gebäude-

teile oder Maschinen (z.B. Krankenhaus) übersteigen die OFK jene der 

Objekt-Errichtungskosten. Neben der Betrachtung der OFK sind vor al-

lem die LZK von großer Bedeutung, welche sich je nach Planung unter-

scheiden (vgl. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8 Lebenszykluskosten (Vergleich von Planungsmethoden)43 

Obige Abbildung 8 zeigt die Unterschiede einer konventionellen zur le-

benszyklusorientierten Planung. Auf der Abszisse befinden sich die Le-

benszyklusphasen (Konzept bis Abbruch), dargestellt mit der Einheit Zeit 

(z.B. Jahre). Auf der Ordinate sind die kumulierten Kosten aufgetragen 

(z.B. ú/a). Ausgehend von der konventionellen Planung (grün), lässt sich 

ein linearer Anstieg der Kosten über die Lebensdauer erkennen. Bei 

einer lebenszyklusorientierten Planung (rot) steigen die Kosten über die 

Lebensdauer nicht im gleichen Maße an, verglichen mit der konventio-

nellen Planung; es stellt sich ein nahezu gerader Verlauf der Kosten ein 

(Konzept bis Abbruch). Weiters ist die Darstellung der Beeinflussbarkeit 

der Kosten (blau) von großer Bedeutung. Die Beeinflussbarkeit der Kos-

ten, unabhängig ob konventionell oder lebenszyklusorientiert geplant, 

verringert sich über die Jahre, wird aber nie null. Bei der konventionellen 

Planung, iVm der Beeinflussbarkeit der Kosten, zeigt sich der bereits 

genannte Sachverhalt einer Kostensteigerung, welche mit einer Ände-

rung verbunden ist. Hingegen ist bei der lebenszyklusorientierten Pla-

 
43 DIESENREITER, C.: Lebenszykluskosten eines Gebäudes. 

https://bautipps.almondia.com/bauplanung/hausplanung/lebenszykluskosten-gebaeude/. Datum des Zugriffs: 
08.08.2020 
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nung kein so großer Abstand zur Beeinflussbarkeit der Kosten zu erken-

nen. 

  

Abbildung 8 zeigt den positiven Effekt der Implementierung einer lebens-

zyklusorientierten Planung, was zu einer potenziellen Reduktion der Kos-

ten in späteren Phasen führt. Dies beruht auf der Tatsache der frühen 

Inbezugnahme des FM in den Planungsprozess. Eine Kostenreduktion 

durch eine lebenszyklusorientierte Planung macht sich erst in der Nut-

zungsphase I bzw. II bemerkbar.  

2.2.4 Gesamtnutzungsdauer ausgewählter Immobilienarten 

Neben den Lebenszyklusphasen ist die Kenntnis über unterschiedliche 

Gesamtnutzungsdauern (GND) [1.2] für die Beurteilung von Bestandsob-

jekten bei der Planung von Maßnahmen unerlässlich. Im Rahmen einer 

Liegenschaftsbewertung [6] fließt die GND in die Bewertung des Ver-

kehrswerts [1.2] der Immobilie mit ein. Zusätzlich von Interesse ist eine 

isolierte Betrachtung der technischen Lebensdauer einzelner Bauteile. 

Nach Definition der beiden Lebensdauern [1.2] (wirtschaftliche und tech-

nische Lebensdauer), wird die GND als Summation beider Teile darge-

stellt. Eine grobe Unterteilung unterschiedlicher GND, für ausgewählte 

Gebäudearten findet sich in der nachstehenden Tabelle 3. 
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Tabelle 3 Gesamtnutzungsdauer unterschiedlicher Immobilienarten44 

Tabelle 3 zeigt die Unterteilung in Gebäudeart und Gesamtnutzungs-

dauer. Für folgende Gebäudearten ist die GND lt. Tabelle 3 dargestellt: 

Einfamilienhäuser, Mietwohngebäude (freifinanziert) und Dienstleis-

tungsimmobilien. Auf Basis der einzelnen Nutzungsdauern je Gebäude-

art, findet sich im rechten Bereich der Tabelle 3 die durchschnittliche 

GND in Jahren. 

Bei Einfamilienhäusern liegt eine GND von 65 Jahren vor. Je nach Bau-

art des Hauses variiert die GND von 50 bis zu 100 Jahren. Weitere Ein-

flussfaktoren auf die GND sind: Haushaltsgröße, Haustiere, besondere 

Haustechnik, Einbauten (Sauna) etc. 

Bei Mietwohngebäuden liegt die durchschnittliche GND bei 63 Jahren, 

was einen Unterschied von 2 Jahren zu Einfamilienhäusern erkennen 

lässt. Diese Veränderung der GND ist zum Großteil auf das Nutzerver-

halten zurückzuführen. Eine Immobilie zu Wohnzwecken, auf Basis einer 

Vermietung an einen Nutzer, stellt ein herkömmliches Modell der zur 

Verfügungstellung einer Wohnimmobilie dar, wobei der Mieter andere 

Ziele verfolgt, im Vergleich zum Eigentümer. Je nach Nutzung liegen 

 
44 Eigene Darstellung, vgl. DIEDERICHS, C. J.: Immobilienmanagement im Lebenszyklus. S. 619. 
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weiters unterschiedliche Erhaltungspflichten (Überwälzung gewisser 

Erhaltungspflichten von Vermieter auf Mieter) vor. Gewisse Teile der 

Erhaltung fallen in die Sphäre des Nutzers und andere in jene des Ver-

mieters, sofern von einem Bestandsobjekt zu Mietzwecken ausgegangen 

wird. Aufgrund dieser Diskrepanz ergeben sich unterschiedliche Strate-

gien bei der Erhaltung der Substanz eines Gebäudes bzw. Gebäudeteils.  

Den abschließenden Teil bilden die Dienstleistungsimmobilien, welche 

mit einer durchschnittlichen GND von 39 Jahren die geringste Lebens-

dauer aufweisen. Vor allem der Bereich Tankstellen weist eine sehr ge-

ringe GND von Ănurñ 10 ï 20 Jahren auf. Zurückzuführen ist diese kurze 

GND auf verschiedene Umstände, wobei die durchgängige Nutzung und 

ein Ganzjahresbetrieb als entscheidender Faktor der Abnutzung genannt 

werden. Bei Dienstleistungsimmobilien ist der Grad der Abnutzung ein 

höherer, aufgrund der Anzahl an Nutzern, verglichen mit z.B. den Nut-

zern eines Einfamilienhauses. 

Eine teilweise hohe Anzahl an Nutzern und Unterschiede im Nutzerver-

halten führen in der Nutzungsphase I bzw. II gleichermaßen zu einer 

Steigerung der Kosten für die Erhaltung, wenn umfassende Erhaltungs-

maßnahmen (Instandhaltungs- oder Instandsetzungsaufwendungen) 

durchzuführen sind. Die Bedeutung der GND ist für den Bestandsbau 

wichtig, da bei der Entwicklung von Strategien Werte der Lebensdauer 

von Objekten herangezogen werden. Je nach Alter des Gebäudes ergibt 

sich eine andere Strategie [2.2.2], sofern die Erhaltung des Gebäudes 

als priorisiertes Ziel genannt wird.  
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3 Analyse der österreichischen Bevölkerung und sozi-
odemografischer Merkmale im Wohnbau  

Die Bevölkerungsveränderung iVm möglichen Wohnproblemen sind als 

Anstoß zur Sanierung bestehender Objekte oder weiters einer Be-

standsprojektentwicklung zur Schaffung von neuem Wohnraum zu se-

hen. Neben der soziodemografischen Veränderung in Österreich wird in 

einem weiteren Schritt auf den Wohnungsbestand und Wohnprobleme 

eingegangen. Der Flächenbedarf für unterschiedliche Arten (z.B. Haus-

haltsgröße) und die Wohnkosten bilden den Abschluss dieses Kapitels.   

3.1 Soziodemografische Veränderung in Österreich 

Die aus dem Kapitel 1 & 2 gewonnenen Kenntnisse werden in diesem 

Teil der Arbeit mit den soziodemografischen Merkmalen Österreichs in 

eine vergleichende Betrachtung gestellt. Es wird zusätzlich zur Bevölke-

rungsveränderung genauer auf die Verteilung des Haushaltseinkom-

mens und der Rechtsverhältnisse an Wohnungen eingegangen.   

3.1.1 Bevölkerungsveränderung in Österreich 

Über die Jahre hat Österreich eine stetige Veränderung der Bevölke-

rungsstruktur erfahren, was sich bei der jährlichen Gegenüberstellung 

der Bevölkerungsveränderung zeigt. Aufgrund unterschiedlicher Ereig-

nisse (z.B. Pandemie) verändern sich Gewohnheiten hinsichtlich des 

Wohnens (Eigentum gegenüber Miete). Nachstehend befindet sich eine 

tabellarische Darstellung der Bevölkerungsveränderung am 01.01.2020, 

im Vergleich zum 01.01.2019 der 9 Bundesländer (vgl. Tabelle 4). 

 

Tabelle 4 Bevölkerungsveränderung im Vergleich der Jahre 2019 und 202045 

 
45 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Statistik des Bevölkerungsstandes. Pressemitteilung. S. 2. 
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Obige Tabelle 4 unterteilt sich in 4 Spalten (Bundesland, Bevölkerungs-

stand, Bevölkerungsveränderung und Ausländische Staatsangehörige 

am 01.01.2020). Die erste Spalte zeigt die 9 Bundesländer, beginnend 

mit Burgenland bis Wien. Betreffend den Bevölkerungsstand finden sich 

2 Subunterteilungen, 01.01.2019 und 01.01.2020, lt. Tabelle 4 wieder. 

Diese beiden Unterteilungen sind mit den Buchstaben A & B gekenn-

zeichnet. Zur Darstellung der Bevölkerungsveränderung dient die dritte 

Spalte, welche die Werte aus der Spalte 2 (A & B) jeweils in absoluter 

und relativer Veränderung zueinander zeigt. Gleiches wird für die Spalte 

4 vollzogen, mit der Berücksichtigung ausländischer Staatsangehöriger. 

Es stellt sich eine Bevölkerungsveränderung unter Betrachtung der 9 

Bundesländer im Bereich von 0,1 ï 0,8 %, beginnend mit dem Burgen-

land, ein. Das Bundesland Wien verzeichnet einen Anstieg von 0,8 %, 

gefolgt von Vorarlberg (0,7 %). Den dritten Platz belegt Salzburg (0,6 %), 

vor Oberösterreich (0,6 %). Die Steiermark verzeichnet einen Anstieg 

von 0,3 % und liegt im unteren Drittel der 9 Bundesländer. In gesamt 

Österreich liegt ein Plus von 0,5 %, im Vergleich 01.01.2019 zu 

01.01.2020, vor. 

Spalte 4 zeigt die ausländischen Staatsangehörigen, welche in Öster-

reich ihren dauerhaften Hauptwohnsitz halten. Demnach steigt der Anteil 

in allen 9 Bundesländern an, im Bereich von 9,2 ï 30,8 %. Das Bundes-

land Wien (30,8 %) verzeichnet den höchsten Anstieg an ausländischen 

Staatsangehörigen. Um ca. die Hälfte weniger Personen mit einer aus-

ländischen Staatsbürgerschaft leben in Vorarlberg (18,2 %) und Salz-

burg (17,7 %). Die Steiermark liegt bei 11,5 %. Für Österreich lässt sich 

ein relativer Anstieg der ausländischen Staatsangehörigen von 16,7 % 

beziffern.  

 

Aus der Betrachtung der Bevölkerungsveränderung österreichischer 

Staatsbürger und jenen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit, 

wird auf eine jährliche Bevölkerungsveränderung, iS einer steigenden 

Anzahl an in Österreich lebenden Personen, geschlossen. Die Darstel-

lung dieser Veränderung anhand einer Landkarte findet sich in der nach-

stehenden Abbildung 9, aus welcher die prozentuale Bevölkerungsver-

änderung in allen 9 Bundesländern entnommen wird. 
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Abbildung 9 Bevölkerungsveränderung 2019 (vorläufige Ergebnisse) nach 

politischen Bezirken46 

Abbildung 9 zeigt die Bevölkerungsveränderung nach politischen Bezir-

ken mit einer detaillierten Darstellung von Wien. Durch die Einfärbung in 

blau (Abnahme von 0 ï 2,0 %) und rot (Zunahme von 0 ï 2,0 %) wird die 

prozentuale Zu-/Abnahme zur besseren Ansicht farblich dargestellt. Ab-

bildung 9 ist auf Basis der Werte gemäß Tabelle 4 illustriert, in welcher 

vor allem das Bundesland Wien durch einen hohen Anstieg der ebendort  

lebenden Personen heraussticht. Der innerstädtische Bereich in Wien 

verzeichnet eine Abnahme; im Gegensatz dazu zeigt die Betrachtung 

der äußeren Bezirke eine Zunahme der Bevölkerung. Neben der Groß-

stadt Wien ist in Graz ein nahezu identes Bild in allen Bezirken, mit einer 

Zunahme der in Graz Lebenden von 0,5 ï 1,0 %, zu erkennen. Vor allem 

Graz-Umgebung (GU), mit einer Zunahme von 1,0 ï 2,0 %, zeigt die 

Verlagerung der Bevölkerung in den Ballungsraum Graz. Diese Verände-

rung hinsichtlich des ĂVerlassensñ der Stadtgebiete lässt sich nicht nur in 

Graz und Wien, sondern auch in Salzburg, Linz und St. Pölten erkennen 

(rote Einfärbung). 

Steigerungen in der Bevölkerung zusammen mit einem Zuzug in ländli-

che Gebiete stellt 2 Kriterien dar, welche ein ĂUmdenkenñ bei der Schaf-

fung neuer Wohnmöglichkeiten bzw. der Ausnutzung von Boden von 

Projektentwicklern und Bauträgern verlangt. Solch ein Umschwung durch 

die Verlagerung in ländlichere Teile um Städte führt in den kommenden 

Jahren zu einem Rückgang bebaubarer Flächen, iSv Bauland. Nur durch 

Umnutzung respektive Adaptierungen und Verbesserungen bestehender 

Immobilien ist es möglich, die ökologischen Ziele der Bundesregierung 

zu erreichen, um das Klima schrittweise zu verbessern. In einem weite-

 
46 STATISTIK AUSTRIA: Statistik des Bevölkerungsstandes. Pressemitteilung. S. 2. 
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ren Schritt sinkt der Bodenversiegelungsgrad [1.2], was positive Auswir-

kungen auf die Natur hat (z.B. Senkung der Überhitzung in Städten).  

3.1.2 Haushaltseinkommen in Österreich 

Unterkapitel 3.1.1 zeigt die teilweise ĂFluchtñ von Personen in Gebiete 

rund um Städte, um dort ihren Lebensalltag zu bestreiten. Nachdem 

durch diesen Zuzug in Ballungsräume um Städte der Platzbedarf sinkt, 

steigt zugleich der Kostenanteil für Boden, iSv Bauland, an. Unterschied-

liche Faktoren (z.B. gute Lage des Grundstücks (Stadt), keine Altlasten 

etc.) stellen zusätzliche (teilweise) beeinflussende Faktoren dar. 

Bedeutend ist für natürliche Personen das verfügbare Haushaltsein-

kommen, welches Aufschlüsse über Möglichkeiten des Erwerbs von Ei-

gentums- oder Bestandsrechten (Kauf oder Miete) gibt. Der rechtmäßige 

Erwerb solcher Eigentums- oder Bestandsrechte beschreibt die Wohnsi-

tuation und knüpft zusätzlich an die Art der Immobilie (z.B. Eigentums-

wohnung, Mietwohnung, Einfamilienhaus etc.) an. Je nach Wohnsituati-

on und Immobilienart liegen unterschiedliche Preise für Kauf respektive 

Miete vor, welche mit den verfügbaren Mitteln zu bestreiten sind. Die 

nachstehende Tabelle 5 zeigt eine Darstellung des verfügbaren Haus-

haltseinkommens nach Haushaltstypen in Österreich.      
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Tabelle 5 Verfügbares Haushaltseinkommen in Österreich nach Haushaltstyp47 

Spalte 1 aus Tabelle 5 zeigt die Aufteilung in unterschiedliche Haushalte, 

gefolgt von der Spalte 2, welche die Anzahl an Haushalten in Zahlen 

darstellt. In der dritten Spalte findet sich das verfügbare Haushaltsein-

kommen in EUR (Jahreseinkommen), mit einer Unterteilung von 10 ï 90 

% (Beschreibt den prozentualen Anteil an Personen, die über solch ein 

Jahreseinkommen verfügen) und dem arithmetischen Mittel. Erster 

Schritt bei der Suche des verfügbaren Haushaltseinkommens nach 

Haushaltstyp ist die Suche nach einem Haushalt in Spalte 1. Aus der 

Spalte 2 wird die Anzahl an Haushalten entnommen; danach können die 

Werte in EUR aus der dritten Spalte abgelesen werden. 

Als Beispiel wird ein Haushalt aus der Spalte 1 entnommen: Haushalte 

mit Pensionen -> Zusammen. Der dazugehörige Wert aus der Spalte 2 

ist 986 Haushalte. Folglich können die Werte aus der dritten Spalte ab-

gelesen werden (hier das arithmetische Mittel). Ergebnis: 986 Haushalte 

mit Pension (Zusammen) verfügen über weniger als 35.508 EUR.  

 
47 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Tabellenband EU-SILC 2019. Publikation. S. 32. 
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Für Österreich stellt sich eine Anzahl an 3.944 Haushalten ein, welche 

im arithmetischen Mittel über weniger als 44.300 EUR im Jahr verfügen. 

Aus der Betrachtung nach Haushaltsgrößen lässt sich die Erhöhung des 

verfügbaren Haushaltseinkommens, auf Basis des arithmetischen Mit-

tels, mit einer steigenden Anzahl an Personen erkennen (von 25.245 bis 

64.440 EUR).  

Der Einfluss des Einkommens, in Bezug auf die Wohnsituation und Art 

der Immobilie (z.B. Eigentumswohnung, Mietwohnung, Einfamilienhaus 

etc.), wurde bereits vorab diskutiert. Demnach bildet das verfügbare 

Haushaltseinkommen zusammen mit der geplanten Wohnsituation und 

Immobilienart einen bedeutenden Teil bei der Auswahl für natürliche 

Personen. Nachdem sich die Einkommensstruktur zusammen mit dem 

verfügbaren Wohnraum in zeitlichen Abständen ändert (positiv wie auch 

negativ), ist auf bestehende Objekte zurückzugreifen. Durch Adaptierung 

bereits bestehender Gebäude (z.B. Aufstockung (vertikal), Ausbau 

Dachboden etc.) werden mehr Wohnräume am bereits vorhandenen 

bewirtschafteten oder leerstehenden Gebäude geschaffen. Veränderun-

gen durch Aufstockungen oder Ausbauten in bestehenden Dachböden 

reduzieren neben dem Bodenversiegelungsgrad auch die Kosten bei der 

Herstellung (je nach Art der auszuführenden Baumaßnahme). Dadurch 

ist es möglich, den Preis für neuen Wohnraum aktiv zu steuern. Somit 

wird teilweise auf die Einkommensverhältnisse der österreichischen Be-

völkerung eingegangen, wobei für Bauträger und Projektentwickler den-

noch die Kosten für die Anschaffung von Bauland respektive der GIK bei 

der Veräußerung oder Vermietung von Objekten im Vordergrund stehen.   

3.1.3 Rechtsverhältnisse an Wohnungen 

Fortführend zum vorherigen Unterkapitel 3.1.2 wird in diesem Teil der 

Arbeit genauer auf die Rechtsverhältnisse an Wohnungen eingegangen 

(vgl. Tabelle 6).  
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Tabelle 6 Rechtsverhältnisse an der Wohnung48 

Tabelle 6 ist in acht Spalten (Hauseigentum, Wohnungseigentum, Ge-

meindewohnung, Genossenschaftswohnung, andere Hauptmiete und 

Sonstige) mit einer Subunterteilung der Rechtsverhältnisse in 1.000 

Haushalte und Prozent unterteilt. Hierbei steht 1.000 als 100% der erho-

benen Haushalte und die Prozent beschreiben den Anteil an der gesam-

ten Befragung. Beschrieben sind die Rechtsverhältnisse (Hauseigentum 

bis sonstige) im Unterkapitel 1.2. 

Eine weitere Unterteilung in Haushalte findet sich in Tabelle 6, gleich wie 

bei der vorherigen Tabelle 5, wieder. Demnach liegen Haushalte mit 

Pension, Haushalte ohne Pension, Haushalte mit Kindern, Haushalte mit 

Unterscheidung der Hauptverdiener in männlich und weiblich und ab-

schließend der Haushaltsgröße vor. Bei den Haushalten mit Pension 

(Zusammen) begründen 40 % Hauseigentum. Aus der Kategorie Haus-

halte ohne Pension (Zusammen) ist das Hauseigentum dominierend in 

allen Kategorien (37 %). Bezogen auf Haushalte mit Kindern, bis zur 

Kategorie Mehrpersonenhaushalt + 2 Kinder, findet das Hauseigentum, 

 
48  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 90. 
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mit einer steigenden Personenzahl in Haushalten, die größte Akzeptanz. 

Es sind weniger Haushalte der Kategorie Mehrpersonenhaushalte + 3 

Kinder vorhanden, da solch eine Konstellation eines Haushaltes nur in 

geringem Ausmaß vorliegt (nur 75.000 Haushalte im Vergleich zu Mehr-

personenhaushalt + 2 Kinder mit 200.000 Haushalte). Die Haushaltsgrö-

ße, ungeachtet ob mit oder ohne Pension bzw. Kindern, zeigt den Hang 

zu Einpersonenhaushalten (1.476.000 Haushalte). 

Die Unterteilung in Haushalte mit einer Person und bis zu 5 oder mehr 

Personen zeigt nicht dasselbe Bild wie bei der isolierten Betrachtung 

nach Pension bzw. Haushalte mit Kinder, wo das Hauseigentum klar im 

Vordergrund steht. Gerade bei Einpersonenhaushalten steht die Miete 

einer Wohnung (Kategorie andere Hauptmiete) mit 24 % aller Haushalte 

hoch im Kurs. Das Hauseigentum liegt bei 19 %, was einer Anzahl an 

284.000 Haushalten entspricht. Bemerkbar ist zusätzlich der hohe Anteil 

an Genossenschaftswohnungen mit 20 % der Gesamtheit dieser Katego-

rie. Es lässt sich zusätzlich die Steigerung des Haus- und Wohnungsei-

gentums ab 2 bis 4 Personen erkennen, welches bei 5 und mehr Perso-

nen wieder absinkt (wegen einer geringeren Anzahl an Haushalten in 

dieser Größe). 

 

Aus den Daten lt. Tabelle 6, bezogen auf die Haushaltsgröße per se, ist 

die Quantifizierung des Bedarfs an Wohnraum möglich. Kenntnisse über 

die vorherrschenden Rechtsverhältnisse sind für die Erstellung möglicher 

Wohnkonzepte notwendig (Orientierung an jeweiligem Nutzer). Je nach 

Nutzer ist eine Unterteilung in die vorliegenden Bestandsverhältnisse 

durchzuführen. Die Suche nach einem geeigneten Konzept für eine Im-

mobilie, welche einen gewissen Absatzmarkt bedient, wird nicht stringent 

über die Haushaltsgrößen durchgeführt. Jedes Konzept bedarf einer 

anderen Herangehensweise, bezogen auf die Aufteilung nach Haushal-

ten, wie vorab beschrieben. Für Einpersonenhaushalte ist die Schaffung 

von Wohnraum zur Miete von großer Bedeutung; hingegen sind Familien 

mit Kindern eher dazu bestrebt, Hauseigentum zu begründen. Aus der 

Betrachtung sämtlicher soziodemografischer Merkmale lässt sich die 

Veränderung der Haushaltsgrößen mit einer Zunahme an Einpersonen-

haushalten zur Miete erkennen. Zusätzlich zur Miete gewinnt das Modell 

der Genossenschaftswohnung bei allen Haushaltsgrößen immer mehr 

an Bedeutung. Das Hauseigentum ist eher für Mehrpersonenhaushalte 

interessant, wie der Rückgang lt. Tabelle 6 zeigt. 

3.2 Wohnungsbestand und Wohnprobleme 

In diesem Unterkapitel wird genauer auf den Wohnungsbestand in Öster-

reich nach Hauptwohnsitzwohnungen, fertiggestellten Wohnungen, ge-

nehmigten Wohnungen und vorherrschenden Wohnproblemen einge-
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gangen. Besonders die Darstellung der fertiggestellten und genehmigten 

Wohnungen zeigt die Veränderung im Umbau.  

3.2.1 Hauptwohnsitzwohnungen in Österreich 

Bei der Planung bzw. der Suche nach einer geeigneten Immobilie für die 

Entwicklung im Bestand ist mitunter das Alter der bebauten Liegenschaft 

ein ausschlaggebendes Kriterium. Dieses gibt erste Rückschlüsse auf 

z.B. die verwendeten Materialien in dieser Zeitperiode. Tabelle 7 zeigt 

die Bauperiode von Hauptwohnsitzwohnungen, unterteilt in Bundeslän-

der, Rechtsverhältnisse und Haushaltsgrößen.  

 

Tabelle 7 Bauperiode nach wohnspezifischen und soziodemografischen Merk-

malen49 

Tabelle 7 ist in 3 Spalten unterteilt (Merkmale, Hauptwohnsitzwohnungen 

insgesamt in 1.000 und Bauperiode). Die Bauperiode unterteilt sich wei-

ters in 8 Unterkategorien (vor 1919 bis 2001 und später). Ausgedrückt 

werden die Anteile nach Merkmalen in Prozent. Der Anteil an Haupt-

wohnsitzwohnungen in Österreich beträgt für das Jahr 2019 rd. 

3.949.900.50 

Den ersten Teil der Analyse bilden die 9 Bundesländer (Burgenland bis 

Wien). Aus dieser Betrachtung wird die hohe Anzahl an Hauptwohnsitz-

wohnungen in Wien (912.100) entnommen, was zum ersten Platz führt. 

Niederösterreich, mit 730.500 Hauptwohnsitzwohnungen, liegt auf Platz 

2, gefolgt von Oberösterreich (638.200) auf Platz 3. Die Steiermark, mit 

 
49  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 27. 

50 Vgl. STATISTIK AUSTRIA.: a.a.O. S. 27. 
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549.800 Hauptwohnsitzwohnungen, reiht sich auf Platz 4 ein. Weitere 

Reihung: Tirol (328.300), Kärnten (254.300), Vorarlberg (168.600) und 

Burgenland (126.100). 

Beim direkten Bundesländervergleich nach Bauperioden sticht Wien 

heraus, mit den meisten Hauptwohnsitzwohnungen im Jahr vor 1919 

(24,1 %). Ausgehend von der Betrachtung der Bauperiode vor 1919 zeigt 

sich neben Wien auch für Niederösterreich (10,9 %) und die Steiermark 

(10,7 %) ein hoher prozentualer Anteil an Hauptwohnsitzwohnungen. 

Wien verzeichnet im Zeitraum von 1919 bis 1944 einen Rückgang von 

13,6 %. Zu bemerken ist in allen 9 Bundesländern ein Rückgang an 

Hauptwohnsitzwohnungen, außer im Burgenland (+2,1 %), in der Baupe-

riode 1919 bis 1944. Dieser Sachverhalt gründet auf der Tatsache der 

Bombardierung von Gebäuden in Städten, im Zweiten Weltkrieg (1939 

bis 1945).51 

Bereits in Unterkapitel 3.1.3 wurde auf die Rechtsverhältnisse bei Woh-

nungen eingegangen. Es findet sich die gleiche Unterteilung (Hauseigen-

tum, Wohnungseigentum, Gemeindewohnung, Genossenschaftswoh-

nung, andere Hauptmiete, sonstige) wie in Tabelle 6 wieder. Den größ-

ten Anteil bei der Aufteilung nach Rechtsverhältnissen verzeichnet in 

Österreich das Hauseigentum (1.477.200). Die andere Hauptmiete liegt 

mit 728.800 Hauptwohnsitzwohnungen auf Platz 2. Auch Genossen-

schaftswohnungen stehen hoch im Kurs (655.500). Die Betrachtung der 

Jahre vor 1919 zeigt die Dominanz der Kategorie andere Hauptmiete 

(33,5 %). Das Hauseigentum verzeichnet einen Anteil von 10,5 % in den 

Jahren vor 1919. 

Im vorherigen Absatz wurde bereits auf die Veränderung der vorherr-

schenden Kriegsverhältnisse (1939 bis 1945) eingegangen. In fast allen 

Kategorien werden Rückgänge verzeichnet, jedoch nicht bei den Ge-

meindewohnungen (+17,5 %). Während des Krieges wurden vor allem 

die in Gemeindewohnungen in Wien ansässigen Juden vertrieben und 

nationalsozialistische Siedlungen erbaut. 52  Demnach wurden immer 

mehr Gebäude im Gemeindebau geschaffen, was sich in der Steigerung 

von 1919 bis 1944 bemerkbar macht. In den kommenden Jahren wurde 

der Gemeindebau weiter forciert, bis zu einem Abschwung in der Perio-

de 1981 bis 1990. Neben dieser Veränderung zeigt sich zusätzlich der 

Anstieg des Hauseigentums, in der Zeit vor 1919 bis 2001 und später 

(Veränderung von +9,9 % zu vor 1919). Neben dem Hauseigentum liegt 

auch das Modell der Genossenschaftswohnung im Aufschwung über die 

Jahre (vor 1919 zu 2001 und später Anstieg von +31,5 %). Generell lässt 

sich eine Änderung in den Eigentumsrechten erkennen (Kauf verzeich-

 
51 Vgl. http://www.politik-lexikon.at/oesterreich1918plus/1944/. Datum des Zugriffs: 02.12.2020. 

52 Vgl. https://www.wienerwohnen.at/wiener-gemeindebau/geschichte.html. Datum des Zugriffs: 02.12.2020. 
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net jährliche Anstiege). Abbildung 10 zeigt die Veränderung des Eigen-

tums über die Jahre, inkl. der Genossenschaftswohnungen. 

 

Abbildung 10 Rechtsverhältnisse Eigentum vor 1919 bis 2001 und später53 

Obige Abbildung 10 stellt die Veränderung der Rechtsverhältnisse an 

Eigentum für die 3 Kategorien: Hauseigentum, Wohnungseigentum und 

Genossenschaftswohnung, dar. Die Genossenschaftswohnung wurde 

deshalb zum Eigentum hinzugezählt, nachdem der Mieter vorab Auf-

wendungen, iSv Geld, an die Genossenschaft leisten (z.B. ú 40.0000,-) 

muss und ihm dadurch, nach Ablauf einer Zeit von ca. 15 bis 20 Jahren, 

die Möglichkeit des Kaufs eingeräumt wird.54 Genossenschaftswohnun-

gen werden unbefristet gemietet und der Finanzierungsbeitrag jährlich 

mit 1 % abgeschrieben.55 Wie bereits vorab beschrieben, zeichnet sich 

ein Trend zu Genossenschaftswohnungen ab. Im Bereich des Haus- und 

Wohnungseigentums ist über die unterschiedlichen Bauperioden ca. der 

gleiche prozentuale Anteil vorhanden. 

Neben dem Eigentum ist der Erwerb von Bestandsrechten, hinsichtlich 

der Miete, von Bedeutung. Auch bei der Miete eines Bestandsobjekts 

lässt sich eine Veränderung über die Bauperioden erkennen. Dargestellt 

ist dieser Sachverhalt in der nachstehenden Abbildung 11, welche 

nochmals genauer auf das Rechtsverhältnis an einer Hauptwohnsitz-

wohnung zur Miete eingeht. 

 
53  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 27. 

54 Vgl. DER STANDARD: Was ist eine Genossenschaftswohnung?. https://www.derstandard.at/story/2000082007544/was-
ist-eine-genossenschaftswohnung. Datum des Zugriffs: 02.12.2020. 

55 Vgl. DER STANDARD.: a.a.O. Datum des Zugriffs: 02.12.2020. 
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Abbildung 11 Rechtsverhältnisse Miete vor 1919 bis 2001 und später56 

Aus obiger Abbildung 11 wird die bereits genannte Veränderung der 3 

Kategorien: Gemeindewohnung, andere Hauptmiete und sonstige ent-

nommen. Vorab wurde bereits genauer auf den Anteil an Gemeinde-

wohnungen in der Zeit 1919 bis 1944 eingegangen. Alle 3 Bereiche zei-

gen, im Vergleich zum Vorjahr, das Vorliegen einer geringen Näherung 

in Richtung einer positiven Veränderung. Lediglich die andere Hauptmie-

te verzeichnet im Jahr 2001 und später einen Anstieg zur Zeitenreihe 

1919 bis 2000 von 7,7 %. 

Auch bei den Haushaltsgrößen zeigt sich der ständige positive Anstieg 

von Einpersonenhaushalten. Den größten Anteil machen die Haushalte 

mit 4 Personen aus (32,7% Zeitenreihe 2001 und später). Ausgehend 

von der Periode vor 1919 zeigt sich die ständige Konstatierung von 

Haushaltsgrößen mit 4 Personen über die Jahre. Generell ist ein Anstieg 

sämtlicher Haushaltsgrößen über die Jahre zu bemerken, was bereits 

bei der Bevölkerungsveränderung im Unterkapitel 3.1.1 gezeigt wird.  

 

Sämtliche Bereiche lt. Tabelle 7 zeigen jährliche Anstiege über die Bau-

periode in den einzelnen Bundesländern, den Rechtsverhältnissen und 

Haushaltsgrößen. Wien wächst jährlich enorm weiter und der Platzbedarf 

sinkt, weshalb eine Verlagerung in den Ballungsraum Wien stattfindet. 

Zur Eingrenzung der Flächenausnutzung in diesem Bundesland ist es 

von großer Bedeutung, bestehende Objekte für die Schaffung neuen 

Wohnraums heranzuziehen.  

Eine weitere Veränderung zeigt sich bei den Rechtsverhältnissen an 

Bestandsobjekten. Hinsichtlich der Genossenschaftswohnungen lässt 

sich ein Trend erkennen. Das Eigentum rückt immer näher in den Vor-

dergrund, verglichen mit der Miete von Bestandsobjekten. Um z.B. ein 

 
56 Vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. Tabellenband. S. 27. 
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Eigentum in der Art eines Hauses zu erwerben, bedarf es zum Teil hoher 

Geldaufwendungen, verglichen mit der konstanten monatlichen Belas-

tung durch den Mietzins bei der Miete eines Gebäudeteils, iS einer Woh-

nung. Zur Verringerung der Anschaffungskosten für natürliche Personen 

ist der Kauf eines bestehenden Objekts, mit der Ausnutzung bis zur max. 

Bebauungsdichte, ein probates Mittel des Eigentumserwerbs. Nichts 

desto trotz erfährt auch die Miete einen Anstieg über die Jahre. Das 

Problem bei dieser Art der Nutzung ist der zum Teil größere Personen-

kreis, welcher an einem Objekt Einzug findet, weshalb größere Flächen 

für die Verwirklichungen von solchen Projekten notwendig sind. Ein ge-

eignetes Objekt für eine große Anzahl an Personen zu finden, ist schwe-

rer als für einen einzigen Mehrpersonenhaushalt, iS eines Hauses. 

Zusammen mit der Veränderung der Haushaltsgrößen und dem Trend 

zu Vierpersonenhaushalten kommt dem Bestandsbau eine immer größe-

re Bedeutung zu. Bebaubare Flächen sinken, Haushaltsgrößen steigen 

und durch den Bau von einem Haus werden unbebaute Liegenschaften 

für die Realisierung nicht in jenem Ausmaß ausgenutzt wie dies bei ei-

nem Mehrparteienhaus geschieht. 

3.2.2 Fertiggestellte Wohnungen (Neu- und Umbau) 

In den beiden vorangegangenen Unterkapiteln 3.1.1 und 3.1.2 wird auf 

die Bevölkerungsveränderung und zusätzlich auf die Bauperioden be-

stehender Gebäude eingegangen. Es wird der Anstieg in einer Wohnung 

lebender Personen gezeigt und weiters die Rechtsverhältnisse und de-

ren Veränderung beschrieben (Kauf weiter im Aufschwung). Nachste-

hende Tabelle 8 stellt die Veränderung an fertiggestellten Wohnungen im 

Neu- und Umbau zweier Bauperioden (2010 und 2018) dar. 
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Tabelle 8 Fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften 2010&201857 

Tabelle 8 zeigt die Aufteilung der fertiggestellten Wohnungen je Bundes-

land, unterteilt in die unterschiedlichen Gebäudeeigenschaften und Art 

der Tätigkeit (Spalte 1). In der Spalte 2 ist Österreich dargestellt, gefolgt 

von den 9 Bundesländern in den Spalten 3 bis 11. Es wird zwischen 

Wohnungen in neuen Gebäuden (= Neubau) und Wohnungen durch An-, 

Auf- und Umbauten (= Umbau) unterschieden. Die beiden Hauptkatego-
 

57 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: 2005 bis 2018 fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften, 
Art der Bautätigkeit und Bundesländern. Statistik. S. 1&3. 
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rien weisen weitere Subunterteilungen auf, wobei in der grafischen Dar-

stellung auf die Summe aller Unterteilungen in den beiden Kategorien 

Neu- und Umbau eingegangen wird. 

Zur weiteren Darstellung dient die nachfolgende Abbildung 12, in wel-

cher die Aufteilung der neuen Wohnungen und Umbauten in eine ver-

gleichende Betrachtung der Jahre 2010 und 2018 gestellt wird. 

 

Abbildung 12 Fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften58 

In Abbildung 12 sind auf der Abszisse die Jahre inkl. der Tätigkeit (Neu- 

oder Umbau) aufgetragen. Die Ordinate zeigt die Anzahl an Fertigge-

stellten Wohnungen im Neu- und Umbau. Der Umbau 2010 ist in Gelb 

und der Umbau 2018 in Orange dargestellt. Beim Neubau findet sich 

eine Aufteilung in Neubau 2010 (blau) und Neubau 2018 (grün) wieder. 

Für Wien liegen keine Zahlen im Umbau vor, deshalb wird dieses Bun-

desland beim Vergleich nicht herangezogen. 

Zur ersten Analyse werden die Zahlen im Umbau herangezogen, aus 

welchen eine relative Steigerung von rd. 56% hervorgeht, von 2010 bis 

2018. Diese erste Betrachtung des Umbaus zeigt die Inbezugnahme 

vorhandener Bestandsobjekte, um neuen Wohnraum zu schaffen bzw. 

vorhandene Wohnungen zu sanieren. Im Jahr 2010 [Tabelle 8] wurden 

somit insgesamt 2.229 Wohnungen durch die Verwendung bestehender 

Objekte neu geschaffen. Der Vergleich zu 2018 zeigt die Errichtung von 

5.084 Wohnungen durch einen Umbau im Bestand.  

 
58 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: 2005 bis 2018 fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften, 

Art der Bautätigkeit und Bundesländern. Statistik. S. 1&3. 
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Neben den Umbauten sind die Neubauten als dominierend anzusehen, 

wie in Abbildung 12 ersichtlich. Ausgehend von der Erhebung aus dem 

Jahr 2010, mit 33.282 Wohnungen in neuen Gebäuden, stellt sich für 

das Jahr 2018 eine Anzahl an 53.832 Wohnungen ein. Dies entspricht 

einer relativen Steigerung von rd. 62%. Die beiden Kategorien wachsen 

nicht im gleichen Verhältnis an, dennoch weist der Umbau einen Anstieg 

über die Jahre auf (vgl. Kapitel 1.3.2).  

 

Die Aufteilung neu geschaffener Wohnungen durch den Bau auf Ăder 

grünen Wieseñ respektive dem Bestandsbau findet sich in den nachste-

henden 2 Abbildungen (vgl. Abbildung 13 & 14). 

 

Abbildung 13 Wohnungen in neuen Gebäuden 201859 

Abbildung 13 zeigt die Aufteilung der neu geschaffenen Wohnungen der 

9 Bundesländer im Jahr 2018. Die meisten Wohnungen in neuen Ge-

bäuden wurden im Jahr 2018 in Wien (24,22%) realisiert, im Vergleich zu 

Österreich. Nieder- und Oberösterreich (17,02% und 17,83%) sind mit 

einer ca. gleich großen Verteilung an Neubauwohnungen am Immobili-

enmarkt vorständig. Die Steiermark (12,83%) liegt an vierter Stelle, je-

doch um fast 4% vor Tirol (9,04%). Im unteren Drittel finden sich Salz-

burg (5,75%), Vorarlberg (5,77%) und Kärnten (4,94%) wieder. Abge-

schlagen von diesen 3 Bundesländern liegt das Burgenland (2,61%). Die 

 
59 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: 2005 bis 2018 fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften, 

Art der Bautätigkeit und Bundesländern. Statistik. S. 1&3. 
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unterschiedlichen Verteilungen in den Bundesländern sind auf viele 

Punkte zurückzuführen (z.B. höhere Bevölkerungsdichte, Lage etc.). Der 

Zuzug in Städte wurde bereits diskutiert, jedoch ist eine genaue Schluss-

folgerung aus Abbildung 13, in Bezug auf die Verteilung von Stadt zu 

Land, nicht möglich. Das Bundesland Wien (24,22%) zeigt einen hohen 

Anteil an neu geschaffenen Wohnungen durch Neubauten, was Rück-

schlüsse auf andere Städte (z.B. Graz, Linz, St. Pölten etc.) ziehen lässt, 

hinsichtlich der Bebauung im städtischen Bereich. 

Zur Gegenüberstellung der Bautätigkeiten im Umbau dient die nachste-

hende Abbildung 14. 

 

Abbildung 14 Wohnungen durch An-, Auf- und Umbautätigkeiten 201860 

Aus Abbildung 14 wird die Nichtberücksichtigung von Wien entnommen, 

nachdem keine Daten im Umbau vorliegen. Ein direkter Vergleich mit der 

Kategorie Neubau aus 2018 ist nicht möglich, im Zuge einer verglei-

chenden Betrachtung für eine Gesamtdarstellung Österreichs. Abbildung 

14 zeigt die Aufteilung nach Bundesländern, aus welcher eine andere 

Positionierung nach dem Anteil an neuen Wohnungen wie in Abbildung 

13 hervorgeht. 

Oberösterreich (26,81%) belegt zusammen mit der Steiermark (18,40%) 

und Niederösterreich (18,23%) die Plätze 1 - 3. Tirol (16,68%) liegt mi-

nimal hinter Niederösterreich. Im unteren Bereich liegen Salzburg 

 
60 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: 2005 bis 2018 fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften, 

Art der Bautätigkeit und Bundesländern. Statistik. S. 1&3. 
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(6,64%), Kärnten (6,37%), Burgenland (3,95%) und Vorarlberg (2,92%). 

Bereits in der Beschreibung nach Abbildung 13 wurde auf mögliche 

Gründe der Verteilung fertiggestellter Wohnungen im Neu- und Umbau 

eingegangen, welche für diesen Vergleich ebenso gültig sind. Der städti-

sche Bereich verfügt über zahlreiche architektonisch wertvolle Gebäude, 

die oft unter Denkmalschutz stehen und demnach als erhaltungswürdig 

gelten. Durch Umbaumaßnahmen bleibt die Substanz des Gebäudes, je 

nach Bautätigkeit, erhalten und zugleich wird neuer Wohnraum geschaf-

fen. 

 

Aus der gesamten Analyse geht eine Dominanz des Neubaus hervor, 

jedoch wird immer öfter auf Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohnun-

gen durch Umbautätigkeiten gesetzt. Mit einer relativen Steigerung der 

Umbaumaßnahmen von 56% in 8 Jahren zeichnet sich eine positive 

Veränderung  bei der Nutzung vorhandener Liegenschaften ab (vgl. Ab-

bildung 14). Es werden weiterhin neue Wohnungen auf unbebauten Lie-

genschaften errichtet, dennoch steigt die Anzahl der Umbautätigkeiten 

jährlich an. 

3.2.3 Baugenehmigte Wohnbauten (Neu- und Umbau) 

Neben den fertiggestellten Wohnungen im Neu- und Umbau wird im Un-

terkapitel 3.2.3 auf die Anzahl an baugenehmigten Wohnbauten einge-

gangen. Die Darstellung der Baugenehmigungen steht in einer Verbin-

dung zu den fertiggestellten Wohnungen, jedoch wird kein direkter Bun-

desländervergleich geführt. Aus der Betrachtung der baugenehmigten 

Wohnbauten wird der generelle Trend des Baus (Neu- und Umbau) dar-

gestellt, als Zusatz zu den Bauproduktionswerten in Tabelle 2 (vgl. Ta-

belle 9). 
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Tabelle 9 Baugenehmigte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften 2010 bis 
201961 

In der ersten Spalte aus Tabelle 9 ist die Unterteilung in Gebäudeeigen-

schaften und Art der Tätigkeit zu erkennen. Die übrigen Spalten stellen 

den zeitlichen Verlauf über die Jahre dar. Angemerkt wird die nicht Be-

rücksichtigung von Wien beim Umbau. 

Aus der vorherigen Tabelle 9 wird für das Jahr 2019 ein Stand an bau-

genehmigten Wohnungen im Neubau von 63.664 entnommen. Das ent-

spricht fast einer Verdopplung im Vergleich zu 2010 (39.422 Wohnun-

gen). Über die Jahre sind ständige Anstiege zu verzeichnen, jedoch sinkt 

im Jahr 2018 die Anzahl an baugenehmigten Wohnungen (vgl. Unterka-

pitel 1.3.2). Beim Umbau ist ein geringerer jährlicher Anstieg, verglichen 

mit dem Neubau, zu verzeichnen. 

In Abbildung 14 sind die baugenehmigten Wohnungen nach Gebäudeei-

genschaften dargestellt, zur Verdeutlichung des Trends im Umbau. 

 
61 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: 2010 bis 2019 bewilligte Wohnungen und bewilligte neue Gebäude. 

Statistik. S. 1. 
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Abbildung 15 Baugenehmigte Wohnungen nach Gebäudeeigenschaften 2010 

bis 201962 

Abbildung 15 zeigt die Anzahl an Wohnungen im Neu- und Umbau. Auf 

der Abszisse sind die Jahre 2010 bis 2019 aufgetragen. Die linke Ordi-

nate zeigt die Anzahl an Wohnungen im Umbau; für den Neubau wird die 

rechte Ordinate herangezogen. Die strichlierte Linie (= Trendlinie) zeigt 

den gleitenden Durchschnitt im Umbau, beginnend im Jahr 2011 bis 

2019. 

Aus der Betrachtung der Trendlinie zeigt sich der jährliche Anstieg des 

Umbaus in den Jahren 2010 bis 2019. Der Trend entwickelt sich hin zur 

Nutzung bestehender Gebäude zur Schaffung neuen Wohnraums. 

3.2.4 Wohnprobleme nach soziodemografischen Merkmalen (Per-

sonen und Haushalte) 

Gewisse Eigenschaften beeinflussen das Wohnen, sei es bei der Miete 

eines Bestandsobjekts oder dem Eigentum. Solche (Wohn)Probleme 

schmälern die Wohnqualität, weshalb es notwendig ist, die bestehenden 

Gebäude, in welchen aktuell Personen ihr dringendes Wohnbedürfnis 

decken, zu revitalisieren bzw. eine Bestandsprojektentwicklung durchzu-

führen, um dadurch eine Nutzwertsteigerung zu vollziehen. Dargestellt 

 
62 Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: 2010 bis 2019 bewilligte Wohnungen und bewilligte neue Gebäude. 

Statistik. S. 1. 
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ist ein Auszug solcher Wohnprobleme, bezogen auf die Haushaltsgröße, 

in Tabelle 10. 

 

Tabelle 10 Wohnprobleme nach soziodemografischen Merkmalen (Haushalte)63 

Aufgeteilt ist Tabelle 10 in 7 Spalten (soziodemografische Merkmale bis 

Indikator Prekäre Wohnqualität). Durch Unterteilung nach Haushaltsgrö-

ßen zeigt sich die vorherrschende Stellung von Feuchtigkeit und Schim-

mel bei Wohnproblemen (z.B. Einpersonenhaushalt -> 114.000 Woh-

nungen von Feuchtigkeit und/oder Schimmel befallen). Vor allem bei 

Haushaltsgrößen von 5 Personen und mehr liegt eine prekäre Wohnqua-

lität vor (3,0 %). 

Der Indikator prekäre Wohnqualität gibt Aufschluss darüber, welche 

Notwendigkeit vorliegt, Maßnahmen zu tätigen, um vorhandene Mieter 

bzw. Eigentümer in ihrer Gesundheit zu schützen und zugleich die 

Wohnqualität zu steigern. In allen Bereichen, in denen eine prekäre 

Wohnqualität vorliegt, sind je nach Umfang der Wohnprobleme Sanie-

rungsmaßnahmen zu tätigen. Dem Instandhaltungsbegriff kommt hierbei 

eine groÇe Bedeutung zu, nachdem die Darstellung Ăunterdurchschnittli-

cherñ Wohnverhªltnisse Aufschl¿sse ¿ber den Zustand des Objekts gibt. 

3.3 Flächenbedarf und Wohnkosten im Wohnbau 

Aus Bevölkerungsveränderungen resultieren zusätzlich Anpassungen 

des Flächenbedarfs pro Person bzw. Haushalt. Neben dem Anstieg der 

Bevölkerung zeichnet sich ein kontinuierlicher Anstieg der Immobilien-

preise (Kauf und Miete) im Wohnbau ab. 

 
63  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 82. 
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3.3.1 Flächenverteilung im Wohnbau  

Für die Ableitung von Wohnungsschlüsseln sind Haushaltsgrößen und 

weiters die Flächenverteilung bei Wohnungen heranzuziehen. Durch 

Kombination dieser beiden Werte ist der Bedarf, je nach Größe und 

Zimmeranzahl an Wohnungen, quantifizierbar. Nachstehende Abbildung 

16 stellt die Flächenverteilung der Bauperiode vor 1919, verteilt über alle 

9 Bundesländer, dar. 

 

Abbildung 16 Durchschnittliche Wohnfläche pro Wohnung (vor 1919)64 

Obige Abbildung 16 zeigt die Verteilung der durchschnittlichen Wohnflä-

che vor 1919, bezogen auf alle 9 Bundesländer. Im oberen rechten Teil 

der Abbildung 16 befindet sich die dazugehörige Legende, auf Basis 

eines Schnitts von 3 Datenwerten (minimaler Wert, maximaler Wert, 

arithmetischer Mittelwert der Datenreihe). Eingefärbt ist die Karte nach 

Flächengrößen (78 bis 125 m²), der Legende entsprechend. 

Für Wien zeigt sich eine durchschnittliche Wohnfläche pro Person von 

78 m², was zugleich den minimalsten Wert in Österreich darstellt. In der 

Größenordnung bis 102 m² liegt ausschließlich Salzburg (99 m²). Über 

diesem Wert liegen die übrigen 6 Bundesländer: Tirol (105 m²), Vorarl-

berg (106 m²), Steiermark (112 m²), Oberösterreich (120 m²), Burgen-

land (121 m²), Niederösterreich (122 m²) und an der Spitze Kärnten (125 

m²). Die Verteilung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person vor 

1919 zeigt die geringere Verfügbarkeit im städtischen Bereich (Wien mit 

 
64  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 31. 
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75 m²), verglichen mit einem Bundesland ohne Großstadt (Kärnten mit 

125 m²). Die Größe der verfügbaren Wohnfläche resultiert direkt aus der 

Fläche der beiden Bundesländer (Wien: 414,82 km²; Kärnten: 9.536,50 

km²)65. 

Aus der Bevölkerungsveränderung über die Jahre folgt eine zusätzliche 

Anpassung bei der Wohnfläche (vgl. Abbildung 17). 

 

Abbildung 17 Durchschnittliche Wohnfläche pro Wohnung (2001 und später)66 

Lt. Abbildung 17 zeigt sich keine so große Diskrepanz zwischen Westen 

und Osten wie bei der Betrachtung nach Abbildung 16. Vielmehr liegt in 

den Bundesländern mit Städten (Steiermark (Graz), Oberösterreich 

(Linz), Burgenland (Eisenstadt), Niederösterreich (St. Pölten)) eine na-

hezu gleiche Verteilung der Wohnfläche vor. Eine genaue Differenzie-

rung durch den Einfluss der Städte wird nicht durchgeführt, stattdessen 

wird auf das gesamte Bundesland eingegangen. Einzig bei Wien wird 

direkt auf die Stadt eingegangen, nachdem Wien Bundesland und Groß-

stadt zugleich ist. 

Für Wien lässt sich ein Unterschied zu 1919 von +4 m² erkennen. Im 

Bereich von 82 bis 103 m² liegen die beiden Bundesländer Vorarlberg 

(99 m²) und Tirol (103 m²). Über 103 m² liegen: Salzburg (104 m²), Kärn-

ten (106 m²), Steiermark (107 m²), Niederösterreich (116 m²) und Bur-

genland (123 m²). Im Umkehrschluss liegt nicht in allen 9 Bundesländern 

 
65 Vgl. https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/bundeslaender/index.html. Datum des 

Zugriffs: 04.12.2020. 

66  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 
Tabellenband. S. 31. 
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mehr Wohnfläche pro Wohnung vor, im direkten Vergleich von 1919 zu 

2001 (vgl. dazu Steiermark 1919 mit 112 m² und Steiermark 2001 mit 

107 m² -> - 5 m²). 

 

Die Analyse der Werte über diese 2 Bauperioden zeigt den Unterschied 

je Bundesland, bezogen auf die Wohnfläche pro Wohnung (z.B. Wien +4 

m² und Steiermark -5 m²). Eine Ursache der Wohnflächenveränderung 

liegt in der generellen Bevölkerungsveränderung (vgl. Unterkapitel 3.1). 

Die Darstellung der Fläche pro Wohnung stellt das zweite notwendige 

Kriterium für die Abwandlung von Wohnungsschlüsseln dar. Erst in 

Kombination mit der Veränderung der Haushaltsgrößen und der Darstel-

lung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person ist die Erstellung von 

Wohnungsschlüsseln möglich. Die Veränderung vor 1919 bis 2001 und 

später ist in der nachstehenden Abbildung 18 dargestellt. 

 

Abbildung 18 Veränderung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person (vor 

1919 bis 2001 und später)67 

 
67  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 32. 
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Abbildung 18 geht auf die Veränderung der durchschnittlichen Wohnflä-

che pro Person, in einem direkten Vergleich der Jahre 1919 bis 2001 

und später, ein. Bezogen auf alle 9 Bundesländer zeigt sich der Rück-

gang vorhandener Wohnfläche pro Person. 

Ohne die isolierte Betrachtung steht jeder Person in Österreich (rot) eine 

Wohnfläche von ca. 43 m² zur Verfügung. Verglichen zur Bauperiode vor 

1919 (ca. 47 m²) mit dem Jahr 2001 und später ergibt sich eine Redukti-

on von 4 m². Dieser Wert steht in keinem direkten Verhältnis zur Wohn-

fläche pro Wohnung lt. Abbildung 16 & 17. Zur zahlenmäßigen Erfas-

sung der übrigen Bundesländer dient die nachstehende Tabelle 11. 

 

Tabelle 11 Veränderung durchschnittliche Wohnfläche pro Person (vor 1919 bis 
2001 und später)68 

In der obigen Tabelle 11 ist ein direkter Vergleich der Anfangs- und End-

periode (Anfangsperiode -> vor 1919; Endperiode -> 2001 und später) 

dargestellt. In Zeile 3 ist die absolute Veränderung zu sehen; Zeile 4 

zeigt die relative Veränderung. 

Alle 9 Bundesländer verzeichnen einen Rückgang der durchschnittlichen 

Wohnfläche pro Person. Die größten Rückgänge stellen sich in den 

Bundesländern Vorarlberg (-19,33 %), Burgenland (-18,70 %) und 

Salzburg (-17,76 %) ein. Fortführend zur Betrachtung nach Abbildung 18 

iVm Tabelle 11, ergibt sich die weitere Reihung wie folgt: Kärnten (-15,85 

%), Niederösterreich (-15,79 %), Steiermark (-14,56 %), Oberösterreich 

(12,02 %), Tirol (-11,16 %) und Wien (-9,09 %). Aus der Betrachtung lt. 

Tabelle 11 wird die jährliche Abnahme der Wohnfläche pro Person ge-

schlossen. Demnach sinkt (-8,69 bis -19,33 %) mit steigender Anzahl an 

in Österreich respektive jedem Bundesland lebenden Personen die 

durchschnittliche Wohnfläche pro Person. 

 
68  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 32. 
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3.3.2 Überbelag nach soziodemografischen Merkmalen (Haushal-

te) 

Aus der Betrachtung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Wohnung 

und der Veränderung bezogen auf die Bauperioden zeigt sich der Rück-

gang der Wohnfläche pro Person. Demnach findet ein teilweiser Überbe-

lag [1.2] bei vorhandenen Wohnungen statt (vgl. Abbildung 19). 

 

Abbildung 19 Überbelag nach soziodemografischen Merkmalen (Haushalte)69 

Abbildung 19 ist in 5 unterschiedliche Haushaltsgrößen unterteilt: 1 Per-

son, 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen, 5 und mehr Personen. Der 

Überbelag ist in Abbildung 19 prozentual ausgedrückt und bezieht sich 

auf die vorab genannten Kategorien. 

Das Thema des Überbelags bei Wohnungen steht in direktem Verhältnis 

zur Bevölkerungsveränderung und dem Haushaltseinkommen. Durch 

den Anstieg der Bevölkerung ist weiters mit einer Veränderung der ver-

fügbaren Wohnfläche zu rechnen (positiv wie negativ). Zugleich finden 

Anpassungen des Haushaltseinkommens statt, was einen Einfluss auf: 

Größe, Art, Lage etc. der Wohnung hat. Die Suche einer geeigneten 

Immobilie, in Bezug auf eine gute Verteilung von Wohnfläche zu Wohn-

kosten, erschwert sich mit steigender Anzahl an Personen in einem 

Haushalt, nachdem immer höhere Mittel aufgewendet werden müssen, 

um eine passende Wohnung zu finden. Haushaltsgrößen für eine Person 

(1,00 %) oder 2 Personen (3,00 %) verzeichnen nur einen geringen 

Überbelag. Im direkten Vergleich von 2 zu 3 Personen-Haushalten (9,00 

 
69  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 88. 
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%) zeigt sich eine Veränderung von +6,00 %. Mit der nächsten Haus-

haltsgröße (4 Personen (4,00 %)) nimmt der Überbelag wieder ab (-2,00 

%). Haushalte mit 5 und mehr Personen (24,00 %) weisen eine Steige-

rung von +20,00 % auf. 

Aus der gesamten Betrachtung wird der direkte Einfluss der im vorheri-

gen Absatz und den vorherigen Unterkapiteln genannten ĂProblemeñ 

(Bevölkerungsveränderung, Haushaltseinkommen etc.) auf den Überbe-

lag geschlossen. Mit einer steigenden Anzahl an in einem Haushalt le-

benden Personen sinkt zugleich der verfügbare Wohnraum, bei einer zu 

kleinen Wohnung. 

3.3.3 Wohnkosten von Hauptmietwohnungen 

Neben dem Überbelag ist vor allem die Darstellung der Wohnkosten 

wichtig, um einen Vergleich über alle Bundesländer zu führen. Tabelle 

12 veranschaulicht die durchschnittlichen Wohnkosten je Bundesland. 

 

Tabelle 12 Durchschnittliche Wohnkosten von Hauptmietwohnungen (Bundes-

land)70 

Obige Tabelle 12 ist in 6 Spalten unterteilt (Merkmale bis Betriebskos-

tenanteil an der Miete). Die Spalten: Miete inkl. Betriebskosten [ú], ĂMiete 

ohne Betriebskosten [ú] und Betriebskosten [ú] unterteilen sich weiters in 

pro Wohnung und pro m². Spalte 1 zeigt die 9 Bundesländer (Burgenland 

bis Wien). 

Zur Darstellung der Verteilung der Miete inkl. Betriebskosten pro m² für 

alle 9 Bundesländer dient die nachfolgende Abbildung 20. 

 
70  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 39. 
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Abbildung 20 Durchschnittliche Miete inkl. Betriebskosten (Bundesland)71 

 
71  Eigene Darstellung, vgl. STATISTIK AUSTRIA: Wohnen 2019: Mikrozensus - Wohnungserhebung und EU-SILC. 

Tabellenband. S. 39. 
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In Vorarlberg (9,30 ú/mĮ) stellen sich die höchsten Kosten für die Wohn-

raummiete inkl. BK lt. Abbildung 20 ein. Im Westen, Tirol (8,80 ú/mĮ) und 

Salzburg (9,50 ú/mĮ), liegen auch hohe Wohnkosten inkl. BK vor. Die 

Steiermark (7,60 ú/mĮ), Oberºsterreich (7,50 ú/mĮ) und Niederºsterreich 

(7,10 ú/mĮ) weisen nur geringe Kostenänderungen auf. Wien (8,40 ú/mĮ) 

liegt auf Platz 4 und ist das einzige östliche Bundesland mit einer Miete 

inkl. BK ¿ber 8,00 ú/mĮ. Die Schlusslichter sind Kªrnten (6,30 ú/mĮ) und 

das Burgenland (6,00 ú/mĮ). 

Die zum Teil hohen Mieten inkl. BK für Wohnungen sind auf Punkte wie: 

Lage des Gebäudes, Lage der Wohnung innerhalb eines Gebäudes, 

Ausstattungskategorie etc. zur¿ckzuf¿hren. Neben solchen ĂHauptpunk-

tenñ liegen weitere Faktoren vor, welche auf die Gebªudeeigenschaften 

(z.B. geringer Heizwärmebedarf, Nutzung neuer Energiequellen etc.) 

eingehen. Abfragen, hinsichtlich der Immobilienpreise in allen 9 Bundes-

ländern respektive einer isolierten Betrachtung nach Gemeinden, sind 

über folgende zwei Links möglich: 

¶ https://www.immopreise.at/ 

¶ https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_v_immopreise 

Der Standard 

Statistik Austria 

https://www.immopreise.at/
https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_v_immopreise
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4 Vergabe privater und öffentlicher Aufträge 

Für die Vergabe von Bauleistungen im privaten und öffentlichen Sektor 

wird zur Wahrung der Übersicht in diesem Kapitel auf das Prozedere bei 

öffentlichen Aufträgen kurz eingegangen. 

4.1 Vergabe von Bauleistungen 

Beginnend mit dem ersten Teil, der Vergabe von Bauleistungen, ist zu-

erst nach AG zu differenzieren, um die richtige Gesetzgebung zu finden. 

4.1.1 Vergabe von Bauleistungen privater Sektor 

Im privaten Sektor der Vergabe von Bauleistungen werden keine Anfor-

derungen an Vergabeverfahren oder Wettbewerbe gestellt. Es liegt in 

diesem Bereich ein offener Markt für sämtliche Anbieter vor, welcher 

Ănurñ an die einschlªgigen Normenpakete (z.B. ÖNORMEN) und die 

fachgerechte Ausführung der Bauleistung gebunden ist. 

Dieser Teil des gesamten Baubereichs ist für jeden Anbieter frei zugäng-

lich, sofern für die ausführende Tätigkeit keine einschlägige Gewerbebe-

rechtigung notwendig ist (z.B. Baumeister muss eine Gewerbeberechti-

gung für das Baumeistergewerbe vorweisen). Diese Marktvielfalt bietet 

einem privaten AG die Möglichkeit aus einer Vielzahl an Angeboten aus-

zuwählen, je nach Tätigkeitsfeld bzw. ausgeschriebener Bauleistung. 

Durch die (teilweise) Ungebundenheit bei der Vergabe ist dieser Teil für 

die vorliegende Arbeit von keiner Relevanz und deshalb wird nicht weiter 

darauf eingegangen.  

4.1.2 Vergabe von Bauleistungen öffentlicher Sektor 

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist bei der Ausschreibung, je 

nach Auftragssumme, das Bundesvergabegesetz 2018 (BVerG 2018) 

anzuwenden. Eine Definition, wer ein öffentlicher AG ist, findet sich 

nachstehend (vgl. § 4 Abs. 2 bis 4 BVerG 2018): 

¶ Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände 

¶ Einrichtungen, die: 

o zum besonderen Zweck gegründet wurden 

o zumindest teilrechtsfähig sind 

o überwiegend von öffentlichen AG finanziert werden  

¶ Verbände, die aus mehreren öffentlichen AG bestehen 
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Je nach Bauvorhaben ergeben sich somit verschiedene öffentliche AG, 

welche weiters unterschiedliche Schwellenwerte zu berücksichtigen ha-

ben, die einen direkten Einfluss auf das Vergabeverfahren respektive 

einen Wettbewerb haben. 

 

Schwellenwerte: 

Der im vorherigen Absatz genannte Einfluss des Schwellenwerts zeigt 

sich in der nachstehenden Tabelle 13, in welcher eine Darstellung der 

Schwellenwerte gem. § 12 BVerG 2018 durchgeführt ist. 

 

Tabelle 13 Schwellenwerte öffentlicher AG nach BVerG 201872  

Aus Tabelle 13 sind die Schwellenwerte ersichtlich, die bei einer Verga-

be an einen öffentlichen AG schlagend werden. Die Zahlenwerte stellen 

die Auftragssumme vor USt dar (= Netto-Auftragssumme).  

Es findet eine Unterteilung in einen Unter- und Oberschwellenbereich 

statt. Im Unter- und Oberschwellenbereich wird eine weitere Separierung 

in Vergabeverfahren und Wettbewerb durchgeführt. Ist die Auftrags-

summe < 5.350.000,00 ú, so ist ein Vergabeverfahren im Unterschwel-

lenbereich durchzuführen. Bei einer Überschreitung dieser Summe ist 

ein Vergabeverfahren im Oberschwellenbereich umzusetzen. Wettbe-

werbe sind dann vorzuziehen, wenn die Netto-Auftragssumme unter 

bzw. über 139.000,00 ú liegt. 

Anzumerken ist die Möglichkeit der Anwendung dieser Verfahren für 

Vergaben im privaten Sektor, wobei in diesem Bereich keine Vorgaben 

hinsichtlich des Unter- bzw. Oberschwellenbereichs nach dem BVerG 

2018 vorliegen. Für den privaten Sektor ist ein probates Mittel die Ein-

zelvergabe von Leistungen und keine Inbezugnahme eines Vergabever-

fahrens respektive Wettbewerbs. Es ergibt sich eine gewisse Komplexi-

tät bei Vergabeverfahren nach dem BVerG 2018, weshalb nicht dazu 

geraten wird, einen Auftrag als privater AG nach dem BVerG auszu-

schreiben. 

 

 
72 Eigene Darstellung, vgl. §§ 12 Abs. 1 Z 1 und 12 Abs. 2 Z 1 BVerG 2018. 
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Vergabeverfahren und Wettbewerb:  

Fortführend zur Festlegung des Unter- bzw. Oberschwellenbereichs, 

finden sich unterschiedliche Vergabeverfahren und Wettbewerbe wieder 

(vgl. Tabelle 14). 

 

Tabelle 14 Verfahren öffentlicher AG nach BVerG 201873 

Aus obiger Tabelle 9 werden die unterschiedlichen Arten von Vergabe-

verfahren und Wettbewerben entnommen. Bei den Vergabeverfahren 

liegen 9 Hauptgruppen vor, wobei diese weitere Subunterteilungen auf-

weisen. Beim Wettbewerb sind 2 Hauptkategorien ersichtlich, mit weite-

ren Subkategorisierungen. 

Offenes Verfahren: Eine unterschiedliche Anzahl von Unternehmen 

wird öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert (vgl. § 31 Abs. 2 

BVerG 2018). 

 
73 Eigene Darstellung, vgl. §§ 31 Abs. 1 und 32 Abs. 1 BVerG 2018. 

Vergabeverfahren (vgl. § 
31 Abs. 1 bis 12 BVerG 
2018) 
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Nicht offenes Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung: Es werden 

eine unterschiedliche Anzahl von Unternehmen zur Abgabe von Teil-

nahmeanträgen aufgefordert und nach Einlangen dieser geeignete Be-

werber ausgewählt und zur Abgabe eines Angebots aufgefordert (vgl. § 

31 Abs. 3 BVerG 2018). 

Nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung: Es wird 

eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen zur Abgabe ei-

nes Angebots aufgefordert (vgl. § 31 Abs. 4 BVerG 2018). 

Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung: Gleiche 

Vorgehensweise wie beim nicht offenen Verfahren mit vorheriger Be-

kanntmachung, mit dem Unterschied der Verhandlung über den Auf-

tragsinhalt (vgl. § 31 Abs. 5 BVerG 2018). 

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung: Gleiche 

Vorgehensweise wie beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Be-

kanntmachung, mit dem Unterschied der Verhandlung über den Auf-

tragsinhalt (vgl. § 31 Abs. 6 BVerG 2018). 

Rahmenvereinbarung: Dies ist eine Vereinbarung, zwischen einem 

oder mehreren öffentlich AG mit einem oder mehreren Unternehmern, 

welche miteinander eine Vereinbarung treffen, eine Bauleistung mit ei-

nem festgelegten Preis zu erfüllen (vgl. § 31 Abs. 7 BVerG 2018). Bei-

spiel: Unternehmer A vereinbart mit dem öffentlichen AG, jegliche Arbei-

ten eines Baumeisters bis auf Widerruf durchzuführen. 

Dynamisches Beschaffungssystem: Unbeschränkte Anzahl an Unter-

nehmern wird zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefordert, geeigne-

te Unternehmer werden ausgewählt und diese zur Teilnahme am System 

zugelassen (vgl. § 31 Abs. 8 BVerG 2018). Solch ein Verfahren ist in 

etwa mit einer Rahmenvereinbarung zu vergleichen. 

Wettbewerblicher Dialog (vgl. § 31 Abs. 9 BVerG 2018): Eine unbe-

schränkte Anzahl von Unternehmern wird zur Abgabe von Teilnahmean-

trägen aufgefordert und eine Auswahl geeigneter Unternehmer wird 

durchgeführt. Mit den geeigneten Unternehmern wird danach ein Dialog 

über alle Aspekte des Auftrags geführt. Ziel ist es, Lösungen zu finden 

und aufbauend auf diese Lösungen sollen die Unternehmer Angebote 

abgeben. 

Innovationspartnerschaft (vgl. § 31 Abs. 10 BVerG 2018): Es wird 

eine unbeschränkte Anzahl an Unternehmern zur Abgabe von Teilnah-

meanträgen aufgefordert und nach der Auswahl geeigneter Bewerber 

werden diese zur Abgabe von Angeboten zur Entwicklung einer Innova-

tion aufgefordert. Danach wird über den Auftragsinhalt verhandelt. 

Direktvergabe: Es werden ggf. mehrere Angebote unterschiedlicher 

Unternehmer eingeholt, verglichen und dann wird einem Unternehmer 

der Zuschlag erteilt, die Leistung durchzuführen (Formfreie Vergabe) 

(vgl. § 31 Abs. 11 BVerG 2018). 
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Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung: Es wird einer unbe-

schränkten Anzahl von Unternehmern vorab die beabsichtigte Vergabe 

eines Auftrags bekanntgemacht, mehrere Angebote werden eingeholt 

und diese werden ohne Formvorschrift vergeben (vgl. § 31 Abs. 12 

BVerG 2018). 

 

Ideenwettbewerb (vgl. § 32 Abs. 2 BVerG 2018): Ein öffentlicher AG 

sucht nach einer Idee, z.B. zum Bau einer Schule, die ein gewisses ar-

chitektonisches Knowhow voraussetzt. Dazu führt er einen Ideenwettbe-

werb durch, bei welchem ein Preisgericht die Ideen der Abgeber beur-

teilt. 

Ziel ist es, Ideen einzuholen und nicht das Projekt tatsächlich umzuset-

zen. 

Realisierungswettbewerb: Dieser Art von Wettbewerb geht ein Ideen-

wettbewerb voraus, mit einem anschließenden Verhandlungsverfahren 

zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrags (vgl. § 32 Abs. 3 BVerG 

2018). 

Offener Wettbewerb: Eine unterschiedliche Anzahl von Unternehmern 

und Personen wird öffentlich zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten auf-

gefordert (vgl. § 32 Abs. 4 BVerG 2018). 

Nicht offener Wettbewerb: Eine unbeschränkte Anzahl von Unterneh-

mern und Personen wird zur Abgabe von Teilnahmeanträgen aufgefor-

dert, danach werden geeignete Unternehmer und Personen ausgewählt 

und zur Abgabe von Wettbewerbsarbeiten aufgefordert (vgl. § 32 Abs. 5 

BVerG 2018). 

Geladener Wettbewerb: Eine beschränkte Anzahl von geeigneten 

Wettbewerbsteilnehmern wird direkt zur Abgabe von Wettbewerbsarbei-

ten aufgefordert (vgl. § 32 Abs. 5 BVerG 2018). 

 

Aus der Fülle an ĂVorgabenñ, hinsichtlich eines Vergabeverfahrens oder 

eines Wettbewerbs, wird die Komplexität bei der Ausschreibung ersicht-

lich, weshalb nicht ausschließlich die Netto-Auftragssumme für Bauauf-

träge das ausschlaggebende Kriterium ist. Im Zuge der Planungsphase 

des Objekts sind sämtliche Gesichtspunkte (z.B. Was geschieht nach 

der Übernahme mit dem Objekt?) zu berücksichtigen und die Wahl auf 

ein Verfahren bzw. einen Wettbewerb einzugrenzen. Lediglich die Unter-

scheidung in den Unter-/Oberschwellenbereich schränkt die Art des Ver-

fahrens/Wettbewerbs ein. 

Wettbewerb (vgl. § 32 
Abs. 2 bis 7 BVerG 2018) 
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5 Rechtliche Faktoren beim Bauen im Bestand 

Neben den rechtlichen Gesichtspunkten bei der Vergabe von Bauleis-

tungen sind für die Planung und spätere Bauausführung rechtliche Fak-

toren, iSv Gesetzestexten, zu berücksichtigen. Für eine ordnungsgemä-

ße Abwicklung eines Projekts ist es notwendig, die Gesetze je nach Be-

reich (öffentlich oder privat), zu kennen und diese zugleich anzuwenden. 

5.1 Baurechtliche Gesetzgebung 

Einen weiteren wichtigen Faktor bei der Umsetzung der Projektidee stel-

len die rechtlichen Rahmenbedingungen des Bundes respektive Landes 

dar, bezogen auf das Bauen im Bestand. Es ergeben sich aus der Be-

trachtung auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene unterschiedliche 

Gesetze und Verordnungen, welche auf die ĂArtñ (Bund, Land oder Ge-

meinde) direkt bezugnehmen. 

5.1.1 Baurecht 

Für das Arbeiten mit den Gesetzen ist es vorab notwendig, eine Untertei-

lung des Baurechts durchzuführen. Dargestellt ist das Baurecht in nach-

stehender Abbildung 21. 

 

Abbildung 21 Baurecht74 

Aus Abbildung 11 wird die Unterteilung in das öffentliche und private 

Baurecht entnommen. Beim privaten Baurecht wird von der Tatsache der 

Regelung bei der Bauerrichtung gesprochen, von der Planung bis zur 

Fertigstellung des Bauobjekts (Bauvertragsrecht).75 In der Einreichphase 

für den Bau eines Gebäudes beschränkt sich das private Baurecht auf 

die rechtmäßige Nutzung, was durch den erforderlichen Nachweis, den 

Grundbuchsauszug, abgetan ist. 

Entgegen dem privaten Baurecht umfasst das öffentliche Baurecht die 

Festlegung von Vorschriften für die Bodennutzung und weiters zur Ab-

 
74 Eigene Darstellung, vgl. BRAUER, K.-U.: Grundlagen der Immobilienwirtschaft. S. 123. 

75 Vgl. BRAUER, K-U.: a.a.O. S. 123. 
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wehr von Gefahren im öffentlichen Bereich, welche sich aus der Errich-

tung von baulichen Anlagen und weiters der Nutzung des Grundstücks 

ergeben.76  

Demnach beschreibt das öffentliche, gegenüber dem privaten Baurecht, 

die Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Das öffent-

liche Recht wird auch als zwingendes Recht [1.2] bezeichnet. Im Bereich 

der Gesetzgebung auf Gemeindeebene knüpfen diese an Landesgeset-

ze an, weshalb zuerst das Landesgesetz und danach das Gemeindege-

setz berücksichtigt werden. Möglichkeiten auf Gemeindeebene sind z.B. 

Ortsbildungskonzepte, welche speziell für die Gemeinde gültig sind. Ge-

prüft wird die Einhaltung der Gesetze von der Baubehörde des jeweiligen 

Landes bzw. der Gemeinde. Aus dieser Unterteilung und Sphärenzuord-

nung ergeben sich unterschiedliche Gesetze auf der öffentlichen Ebene.  

Aufgelistet sind die unterschiedlichen Gesetze, Nebengesetze und Ver-

ordnungen in der nachstehenden Abbildung 22. 

 

Abbildung 22 Öffentliches Baurecht77 

Abbildung 22 zeigt die Unterteilung der Gesetze und Nebengesetze so-

wie weiters auch die Verordnungen im öffentlichen Baurecht. Neben den 

aufgelisteten Gesetzen liegen weitere Gesetze, Nebengesetze und Ver-

ordnungen vor, auf welche nicht genauer eingegangen wird. Abbildung 

22 dient der Übersicht, welche Gesetze, Nebengesetze und Verordnun-

 
76 Vgl. BRAUER, K.-U.: Grundlagen der Immobilienwirtschaft. S. 123. 

77  Eigene Darstellung, vgl. https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/bauen/Seite.2260200.html. 
Datum des Zugriffs: 09.08.2020. 
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gen am häufigsten im Baubereich Anwendung finden bzw. im Zuge der 

Planung und Ausführung zu berücksichtigen sind. 

Beim Bestandsbau kommen vor allem Gesetzen wie dem Altstadterhal-

tungsgesetz (z.B. Altstadterhaltungsgesetz Graz), Abfallwirtschaftsge-

setz, Denkmalschutzgesetz und dem Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz 

große Bedeutung zu. Bei den Verordnungen ist besonders auf die Be-

bauungsdichteverordnung, die Ortsbildschutzverordnung und die jeweili-

gen gemeindespezifischen Verordnungen Bedacht zu nehmen. Weiters 

müssen Erhebungen betreffend vorständige Altlasten, Bombenblindgän-

ger oder andere beeinflussende Faktoren in der Planung durchgeführt 

werden. 

Es gibt gewisse online Abfragemöglichkeiten, welche anhand von Karten 

unterschiedliche Belastungen (z.B. Lärm, Kriegsrelikte etc.) darstellen. 

Nützliche Links für solche Websites sind: 

¶ https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/?servicehandler=p

ublicgis  

¶ https://www.umweltbundesamt.at/vfka 

¶ https://www.laerminfo.at/laermkarten.html 

¶ https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=Sicherheit

sstadtplan&view=KBK&client=core 

¶ https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/grafik.aspx?bookmark=

nyltRs9CK0bADiJEbjW5QxwZlCQ-b&lang=de&bmadr= 

 

Obige Websites sind als unterstützende Funktion bei der Planung anzu-

sehen. Nicht alle Karten sind rechtlich verbindlich und somit kann auch 

keine vollkommen zufriedenstellende Antwort gegeben werden. Als Bei-

spiel dafür wird die Trennung zwischen Altlasten und Verdachtsflächen 

genannt. Bei der Altlastenkarte werden alle Altablagerungen und Alt-

standorte, auf Basis der Altlastenverordnung, dargestellt.78  Beim Ver-

dachtsflªchenkataster wird von einem mºglichen ĂVerdachtñ, ausgehend 

von einer erheblichen Umweltgefährdung früherer Nutzungsformen, ge-

sprochen.79 Demnach unterscheiden sich diese beiden Karten in der Art 

der rechtlichen Verbindlichkeit bzw. der Qualität der Daten. 

 
78 Vgl. https://www.altlasten.gv.at/atlas/altlastenkarte.html. Datum des Zugriffs: 10.12.2020. 

79 Vgl. https://www.umweltbundesamt.at/vfka. Datum des Zugriffs: 10.12.2020. 

Altlastenkarte 

Verdachtsflächenkataster 

Lärmkarten 

Bombenblindgängerka-
taster Graz 

Kriegsschädenplan Wien 

https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/?servicehandler=publicgis
https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/?servicehandler=publicgis
https://www.umweltbundesamt.at/vfka
https://www.laerminfo.at/laermkarten.html
https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=Sicherheitsstadtplan&view=KBK&client=core
https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=Sicherheitsstadtplan&view=KBK&client=core
https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/grafik.aspx?bookmark=nyltRs9CK0bADiJEbjW5QxwZlCQ-b&lang=de&bmadr=
https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/grafik.aspx?bookmark=nyltRs9CK0bADiJEbjW5QxwZlCQ-b&lang=de&bmadr=
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5.1.2 Denkmalschutz in Österreich 

Neben der Belastung durch Altlasten sowie Emi- und Immissionen ist 

das zentrale Thema bei erhaltungswürdigen Gebäuden der Denkmal-

schutz. Wird die Veränderung der Wesensart eines Gebäudes ange-

strebt und steht das Gebäude unter Denkmalschutz, so ist das Denkmal-

schutzgesetz (DMSG) anzuwenden. 

Das DMSG ist ein Bundesgesetz und regelt die Bestimmungen für von 

Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Gegenstände 

(einschließlich Überresten und Spuren menschlicher Bearbeitung) von 

geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung (vgl. 

§ 1 Abs. 1 S. 1 DMSG). Erhaltung gem. § 1 Abs. 1 S. 3 DMSG bedeutet 

die Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung (= Ver-

fuhr) ins Ausland. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wann öffentliches Inte-

resse begründet wird. Gem. § 2 Abs. 2 S. 1 DMSG liegt dann öffentli-

ches Interesse vor, wenn es sich um ein Denkmal überregionaler oder 

vorerst regionaler Art handelt, dessen Verlust eine Beeinträchtigung des 

österreichischen Kulturgutbestandes bedeuten würde. Durch folgende 

Punkte wird öffentliches Interesse an der Erhaltung gem. § 1 Abs. 1 

DMSG (Unterschutzstellung) begründet: 

¶ Kraft gesetzlicher Vermutung (vgl. § 2 DMSG) 

¶ Verordnung durch das Bundesdenkmalamt (vgl. § 2a DMSG) 

¶ Bescheid des Bundesdenkmalamtes (vgl. § 3 DMSG) 

¶ Verordnung des österreichischen Staatsarchivs (vgl. § 25a 

DMSG) 

Wesentliche Punkte beim Denkmalschutz sind in der nachstehenden 

Abbildung 23 dargestellt. 

 

Abbildung 23 Bestimmungen im Denkmalschutzgesetz80 

Abbildung 23 zeigt die beiden wichtigsten Schutzbestimmungen lt. 

DMSG, unterteilt in Schutz vor Zerstörung oder Veränderung (2. Ab-

schnitt DMSG) und Schutz vor widerrechtlicher Verbringung ins Ausland 

(3. Abschnitt DMSG). Bei unbeweglichen Denkmalen ist der 3. Abschnitt 

dahingehend relevant, als dass gem. § 1 Abs. 9 DMSG alle Bestandteile 

 
80 Eigene Darstellung, vgl. 2. Abschnitt und 3. Abschnitt DMSG. 
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und das Zubehör sowie alle übrigen mit dem Denkmal verbundenen Tei-

le, welche das Erscheinungsbild im Inneren oder Äußeren mitprägen 

sowie den Bestand berührende Teile mit einbezogen werden. 

Im 2. Abschnitt des DMSGs sind in §§ 2, 2a und 3 DMSG die unter-

schiedlichen Arten der Unterschutzstellung, wie bereits vorab aufgelistet, 

genauer erläutert. 

Für die Planung relevante Punkte sind im §§ 4 (Verbot der Zerstörung 

und Veränderung von Denkmalen) und 5 DMSG (Bewilligung der Zerstö-

rung oder Aufhebung von Denkmalen) geregelt. Die Zerstörung sowie 

jede Veränderung, welche die Substanz, die überlieferte Erscheinung 

oder künstlerische Wirkung beeinflussen könnte, ist ohne Bewilligung 

gem. § 5 Abs. 1 DMSG verboten (vgl. § 4 Abs. 1 DMSG). Nur unbedingt 

notwendige Absicherungsmaßnahmen, wenn Gefahr im Verzug ist, be-

dürfen keiner vorherigen Genehmigung des BDA, jedoch ist die Umset-

zung der Maßnahmen an dieses anzuzeigen (vgl. § 4 Abs. 2 DMSG). Die 

Betrachtung in Hinblick auf die Veränderung von Denkmalen in Öster-

reich, sofern dem vorliegenden Kulturgut ein öffentliches Interesse zu-

kommt, zeigt den geringen Handlungsspielraum des Besitzers bzw. Hal-

ters eines Baurechts gegenüber dem BDA. 

Bei einer umfassenden Veränderung der Substanz sind die Bestimmun-

gen gem. § 5 DMSG anzuwenden. Wird eine Veränderung oder Zerstö-

rung an einem Denkmal durchgeführt, so ist das BDA zu verständigen, 

außer es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im Verzug (wurde 

bereits im vorherigen Absatz beschrieben) (vgl. § 5 Abs. 1 S. 1 DMSG). 

Im gesamten § 5 Abs. 1 DMSG sind jene Punkte geregelt, die über eine 

Instandhaltung hinausgehen. Für den Erhalt einer Bewilligung vom BDA 

muss ein Antrag gestellt werden und es sind Pläne in ausreichendem 

Umfang zu übermitteln (vgl. § 5 Abs. 1 S. 3 DMSG). Die Maßnahmen 

einer Instandhaltung (z.B. Wartung, Inspektion etc.) sind auch für denk-

malgeschützte Gebäude anwendbar. Der Unterschied bei der Betrach-

tung von einem unter Denkmalschutz stehendem Kulturgut zu einem 

Gebäude, welchem kein öffentliches Interesse bei der Erhaltung der 

Substanz zukommt, ist die Tatsache der Anzeigepflicht solcher Maß-

nahmen. Werden Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen im übli-

chen notwendigen Umfang durchgeführt, sind Anträge gem. § 5 Abs. 1 

DMSG auch in der Form einer mündlichen oder schriftlichen Anzeige 

beim BDA einzubringen, jedoch mindestens 2 Monate vor Beginn der 

Arbeiten (vgl. § 5 Abs. 2 S. 1 DMSG). Wichtig ist bei der Antragstellung 

von solchen Maßnahmen der Hinweis auf Durchführung von Instandhal-

tungs- und/oder Reparaturmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 2 S. 2 DMSG). 

Binnen 6 Wochen ergeht eine Entscheidung des BDA an den Antragstel-

ler (vgl. § 5 Abs. 2 S. 3 DMSG). Sofern keine Entscheidung des BDA 

nach 6 Wochen vorliegt, erwirkt der Ablauf der Frist keine automatische 

Genehmigung (vgl. § 5 Abs. 2 S. 4 DMSG). Wird für die Zerstörung oder 

Veränderung eines Denkmals nicht innerhalb von 3 Jahren Gebrauch 
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gemacht, so erlischt diese (vgl. § 5 Abs. 6 S. 1 DMSG). Sofern die Ver-

zögerung durch andere behördliche Verfahren erzeugt wird oder wurde, 

ist die Frist um weitere 3 Jahre zu verlängern (vgl. § 5 Abs. 6 S. 2 

DMSG). Bei der Frage ĂWie lange steht das Gebªude unter Denkmal-

schutz?ñ ist auf die Art des eventuellen Niedergangs oder die Verände-

rung Bedacht zu nehmen. Besteht kein öffentliches Interesse mehr (= 

Denkmalschutzaufhebungsverfahren) an der Erhaltung des Denkmals, 

ist das (noch) denkmalgeschützte Kulturgut von Amts wegen oder über 

Antrag nicht weiter unter Denkmalschutz gestellt (vgl. § 5 Abs. 7 S. 1 

DMSG). Hinsichtlich der Darstellung des §§ 4 und 5 DMSG ergeben sich 

zahlreiche Regulierungen auf Bundesebene, welche das Bauen im Be-

stand bei denkmalgeschützten Bauwerken erheblich einschränkt. Zu-

sätzlich zur Veränderung der Substanz sind Instandhaltungs- und Repa-

raturmaßnahmen immer anzuzeigen. Demnach schränkt solch ein Ge-

bäude den Besitzer respektive Baurechtswerber in vielen Gesichtspunk-

ten ein. Ausgehend von allen Bestimmungen des DMSGs sind folgende 

Pflichten des grundbücherlichen Besitzers oder Baurechtswerbers zu 

erfüllen: 

¶ Bewilligungspflicht (vgl. § 5 DMSG) 

¶ Erhaltungspflicht  

¶ Anzeigepflicht (vgl. § 4 DMSG) 

Bei der obigen Auflistung wird zusätzlich von der Erhaltungspflicht ge-

sprochen, welche bereits aus dem Grundsatz der Unterschutzstellung 

durch das BDA erwachst. Die Bewilligungs- und Anzeigepflicht findet 

sich im §§ 5 und 4 DMSG. 

Zusätzlich zu den Bestimmungen hinsichtlich der Veränderung aus dem 

DMSG ergeben sich gewisse Vorteile (steuerlich und mietrechtlich) bei 

denkmalgeschützten Gebäuden, welche in der folgenden Abbildung 24 

dargestellt sind. 
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Abbildung 24 Begünstigende Aspekte im Denkmalschutz81 

Abbildung 24 zeigt die 4 für den Denkmalschutz vorliegenden Punkte, 

aus welchen sich Vorteile gegenüber einem Objekt, welches nicht denk-

malgeschützt ist, ergeben. 

Bei den beiden Punkten gem. §§ 8 Abs. 2 S. 1und 28 Abs. 3 Z 3 EStG 

wird auf die Abschreibung von Aufwendungen eingegangen. Je nach-

dem, welche Art von Aufwand respektive Kosten vorliegt, sind unter-

schiedliche Ansätze für die Abschreibung des Anlageguts anzuwenden. 

Wesentlich für die Bemessung einer wiederkehrenden Belastung, die 

Grundsteuer, ist der Einheitswert [1.2]. Auf Basis des vorliegenden Ein-

heitswerts ergibt sich eine andere Bemessungsgrundlage. Die Höhe der 

abzuführenden Grundsteuer ist im Grundsteuergesetz (GrStG) genauer 

beschrieben und auf dieses wird an dieser Stelle verwiesen.  

Bei der Vermietung von Räumlichkeiten zu Wohn- oder Geschäftszwe-

cken ist je nach Anwendungsbereich ein Preisschutz [5.2] gegeben. Die-

ser Preisschutz zwingt den Vermieter, das Objekt (z.B. Wohnung) zu 

einem Preis zu vermieten, welcher im § 16 MRG geregelt ist. Bei denk-

malgeschützten Objekten (nach 08.05.1945) ist der Preisschutz nicht 

obsolet und somit der angemessene Mietzins zu vereinbaren, sofern 

ungefördert errichtet und erhebliche Eigenmittel durch den Vermieter 

aufgewendet wurden (vgl. § 16 Abs. 1 Z 3 MRG). 

 

Die Betrachtung des Denkmalschutzes zeigt die Fülle an Vorschriften 

durch den Gesetzgeber, aber zugleich auch gewisse Vorteile gegenüber 

einem nicht erhaltungswürdigen Objekt. Wenn ein unterschutzgestelltes 

Objekt erworben wird, um dieses einer Revitalisierung oder Be-

 
81 Eigene Darstellung, vgl.  § 8 Abs. 2 S. 1 EStG; § 28 Abs. 3 Z 3 EStG; § 28 BewG 1995; § 16 Abs. 1 Z 3 MRG. 

Abschreibung nach EStG 

Einheitswert 

Vermietung nach MRG 
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standsprojektentwicklung zu unterziehen, sind vorab die Einschränkun-

gen durch das DMSG und zusätzlich durch Nebengesetze (z.B. Altstadt-

erhaltungsgesetz Graz) zu prüfen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit 

dem BDA kann etwaigen Vorkommnissen in der Planungsphase positiv 

entgegengewirkt werden, was einer interdisziplinären Planung entspricht. 

Zur Darstellung denkmalgeschützter Gebäude in Österreich wird vom 

BDA eine Liste geführt, welche unter dem nachstehenden Link abrufbar 

ist: 

¶ https://bda.gv.at/de/denkmalverzeichnis/#denkmalliste-gemaess-

3-dmsg 

5.1.3 Altstadterhaltung in Graz 

Neben dem DMSG liegen Gesetzgebungen auf der Ebene der Gemein-

den vor, welche zusätzlich zu den Bestimmungen des DMSGs eigene 

Strategien verfolgen, die Erhaltung denkwürdiger Kulturgüter zu wahren. 

In der Bezirkshauptstadt der Steiermark (Graz) findet sich solch ein ei-

genes hervorgebrachtes Gesetz, das Altstadterhaltungsgesetz 2008 

(GAEG 2008). Das GAEG 2008 folgt dem DMSG mit seinen 3 signifikan-

ten Merkmalen: Erhaltungs-, Bewilligungs- und Anzeigepflicht (vgl. 2. 

Abschnitt GAEG 2008).   

Beim GAEG 2008 handelt es sich wie beim DMSG vorrangig um die 

Erhaltung denkwürdiger Kulturgüter. Gem. § 1 Abs. 1 S. 1 GAEG 2008 

wird von der Erhaltung der Altstadt Graz in ihrem Erscheinungsbild, ihrer 

Baustruktur und Bausubstanz sowie der Aktivierung ihrer vielfältigen 

urbanen Funktion gesprochen. Neben der grundsätzlichen Erhaltung 

wird weiters von einem Beitrag zur Erhaltung der Altstadt von Graz als 

UNESCO-Weltkulturerbe gesprochen (vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 GAEG 2008). 

Aus dieser ersten Betrachtung zeigt sich der gleiche Ansatz wie beim 

DMSG, nämlich der Erhaltungspflicht denkwürdiger Kulturgüter.  

Im vorherigen Absatz wurde kurz der Begriff UNESCO-Weltkulturerbe 

erwähnt. Österreich ist der UNESCO (United Nations Educational, Scien-

tific and Cultural Organization) am 13.08.1948 beigetreten.82 Die UNE-

SCO verfolgt das Ziel, durch Förderung der gemeinsamen Zusammen-

arbeit zum Frieden und zur Sicherheit beizutragen.83 Verfolgt wird die 

Zusammenarbeit in:84 

¶ Bildung 

¶ Wissenschaft 

 
82 Vgl. https://www.unesco.at/ueber-uns/unesco. Datum des Zugriffs: 11.12.2020. 

83 Vgl. https://www.unesco.at/ueber-uns/unesco. Datum des Zugriffs: 11.12.2020. 

84 Vgl. https://www.unesco.at/ueber-uns/unesco. Datum des Zugriffs: 11.12.2020. 

Denkmalverzeichnis 

https://bda.gv.at/de/denkmalverzeichnis/#denkmalliste-gemaess-3-dmsg
https://bda.gv.at/de/denkmalverzeichnis/#denkmalliste-gemaess-3-dmsg
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¶ Kultur und Kommunikation 

Für die Darstellung von Weltkulturerben dient die UNESCO Welterbe-

Liste, in welcher Graz mit seiner Altstadt am 01.12.1999 aufgenommen 

wurde.85 In Graz finden sich unterschiedliche Gebäude in der Altstadt, 

welche in der Welterbe-Liste der UNESCO einsehbar sind. Unter dem 

nachstehenden Link befindet sich eine Beschreibung jener Teile in Graz, 

welche in der UNESCO Welterbe-Liste eingetragen sind: 

¶ https://whc.unesco.org/en/list/931 

Die Daten aus der Karte des obigen Links sind zusätzlich in einer online 

Karte der Stadt Graz, welche die sog. Schutzzonen gem. UNESCO und 

dem GAEG 2008 ausweist, dargestellt. In der nachstehenden Abbildung 

25 befindet sich ein Auszug aus der Grazer Schutzzonen Karte, mit der 

Darstellung des Schutzgebietes nach dem GAEG 2008. 

 
85 Vgl. https://www.graz.at/cms/beitrag/10135889/8033447/UNESCO_Weltkulturerbe.html. Datum des Zugriffs: 11.12.2020. 

Welterbe-Liste (Graz) 

https://whc.unesco.org/en/list/931
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Abbildung 25 Auszug Schutzzonen Graz86 

 
86 Vgl. https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=schutzzonen&client=core. Datum des Zugriffs: 11.12.2020. 
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Aus der Legende in Abbildung 25 wird die Unterteilung in 6 Zonen 

(Kernzone I bis GAEG 1980 ï Zone VI) entnommen. Ausgewiesen sind 

in diesem Ausschnitt lediglich die Zonen nach dem GAEG 2008; UNE-

SCO Weltkulturerbezonen sind nicht weiter dargestellt. 

Gem. § 2 Abs. 2 S.1 GAEG 2008 besteht das Schutzgebiet aus einer 

Kernzone (Zone 1) sowie den weiteren Zonen 2, 3, 4 und 5. Zusätzlich 

obliegt es der Landesregierung, nach Anhörung der Stadt und Einholung 

eines Gutachtens der ASVK (Altstadtsachverständigenkommission), 

weitere Stadteile in das Schutzgebiet durch Verordnung einzubeziehen, 

welche fortlaufend mit Zone 6, 7 usw. zu bezeichnen sind (vgl. § 2 Abs. 3 

S. 1 GAEG 2008). Zusätzlich zur Erweiterung des Schutzgebiets obliegt 

es der Landesregierung (gleiches Prozedere) Korrekturen an bestehen-

den Schutzzonen durchzuführen (vgl. § 2 Abs. 3 S. 2 GAEG 2008). Aus 

der Unterteilung in unterschiedliche Schutzzonen ergeben sich besonde-

re Bestimmungen, hinsichtlich der bereits genannten Punkte der Erhal-

tungs-, Bewilligungs- und Anzeigepflicht, welche im 2. Abschnitt des 

GAEG 2008 genauer geregelt sind. 

 

Angesprochen wurde oben die Grazer-ASVK; diese besteht aus 8 Mit-

gliedern, 8 Ersatzmitgliedern und 2 beratenden Juristen, welche von der 

Steiermärkischen Landesregierung für 5 Jahre bestellt werden.87 Von der 

ASVK ist vor Erlassung von Bescheiden nach dem GAEG 2008 ein Gut-

achten zu erstellen, welches weiters auch für Abbrucharbeiten gem. § 39 

Abs. 4 GAEG 2008 und die Festlegung von Bebauungsgrundlagen gem. 

§ 18 Stmk. BauG gilt (vgl. § 10 Abs. 2 GAEG 2008). Der zusätzliche 

Aufwand für die Verwirklichung von bewilligungs- oder anzeigepflichtigen 

Bauvorhaben in Grazer Schutzzonen zeigt das Ausmaß der externen, 

nicht beeinflussbaren Faktoren bei der Planung. 

 

Bei der Planung von Bauwerken in den Schutzzonen von Graz ist be-

sonders auf die Bebauungsgrundlagen in diesen ausgewiesenen Gebie-

ten zu achten, damit eine Bewilligung erfolgreich ist. Eine Diskrepanz 

zum Neubau ergibt sich beim Umbau in städtischen Zonen, wie hier in 

Graz dahingehend, als dass eine Bewilligung respektive Anzeige von 

Bauvorhaben zahlreiche öffentliche Rechte mit sich bringt und zugleich 

viele Interessenvertreter, iSv von Behörden, bei der Bescheiderstellung 

mitwirken. Für Graz findet sich nachstehend ein Link zum Abruf der 

Schutzzonen nach dem GAEG 2008 und den ausgewiesen UNESCO 

Weltkulturerbezonen: 

 
87 Vgl. https://www.kultur.steiermark.at/cms/ziel/129553719/DE/. Datum des Zugriffs: 11.12.2020. 

Grazer-
Altstadtsachverständi-
genkommission (ASVK)    
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¶ https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=schutzzon

en&client=core 

5.2 Mietrecht bestehender Gebäude 

Neben externen Faktoren bei der Planung liegen auch für die Mietzins-

bildung Vorschriften vor, sofern Räumlichkeiten zu Wohn- oder Ge-

schäftszwecken vermietet werden. Dieses Unterkapitel dient der Über-

sicht der Anwendungsbereiche und der Preisbildung nach dem MRG. 

5.2.1 Einführung und Anwendung vom Mietrechtsgesetz (MRG) 

Der historische Kernbereich des MRG findet sich im 25. Hauptstück (Be-

standsvertrag) des ABGB (§§ 1090 bis 1121 ABGB). Ein Bestandsver-

trag ist ein Vertrag, bei dem jemand von einer unverbrauchbaren Sache 

auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis Gebrauch 

macht (vgl. § 1090 ABGB). Zur Abgrenzung hinsichtlich der Anwendung 

des MRG ist die Trennung von Miete zu Pacht notwendig. Lässt sich die 

in Bestand gegebene Sache Ăohne weitere Bearbeitungñ gebrauchen, 

wird von einem Mietvertrag gesprochen; kann die überlassene Sache 

jedoch nur durch ĂFleiÇ und M¿heñ ben¿tzt werden, liegt ein Pachtver-

trag vor (vgl. § 1091 S. 1 ABGB). Für einen Pachtvertrag muss somit der 

Gegenstand im Bestandsvertrag ein lebendes Unternehmen sein.88 Der 

Bestandnehmer muss vom Bestandgeber, zusätzlich zu den Räumlich-

keiten, beigestellt bekommen, was wesentlich zum Betrieb und wirt-

schaftlichen Fortbestand gehört: Betriebsmittel, Kundenstock und Ge-

werbeberechtigung.89  

Diese Abgrenzung der beiden Bestandsverhältnisse ist für die Anwend-

barkeit des MRG (bei der Miete) und das ABGB (bei der Pacht) wichtig, 

nachdem unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen vorliegen. 

Die Anwendbarkeit der Bestimmungen für die Miete von Räumlichkeiten 

zu Wohn- oder Geschäftszwecken ist im § 1 Abs. 1 MRG geregelt. Dem-

nach unterliegt dem MRG die Vermietung von:90 

¶ Wohnungen und Wohnungsteilen 

¶ Geschäftsräumlichkeiten (z.B. Büro) 

¶ Mitgemietete Haus- oder Grundflächen (z.B. Parkplatz) 

 
88 OGH in 2 Ob 133/11i, RIS-Justiz RS0020338; 22.12.2011: Unternehmenspacht liegt im Allgemeinen vor, wenn ein 

lebendes Unternehmen Gegenstand des Bestandvertrags ist. 

89 OGH in 2 Ob 133/11i, RIS-Justiz RS0020338; 22.12.2011: Neben den Räumen muss dem Bestandnehmer vom Be-
standgeber auch das beigestellt werden, was wesentlich zum Betrieb des Unternehmens und dessen wirtschaftlichem 
Fortbestand gehört: Betriebsmittel (Einrichtung und Warenlager), Kundenstock und Gewerbeberechtigung.   

90 Vgl. RICHTER, D.: Mietrecht in der Praxis. S. 25. 

Schutzzonen Graz (online 
Karte) 

https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=schutzzonen&client=core
https://geodaten.graz.at/WebOffice/synserver?project=schutzzonen&client=core
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Nicht anwendbar ist das MRG auf neutrale Objekte, welche ihrer Art 

nach nicht für Wohn- oder Geschäftszwecke dienen (z.B. Hobbyraum), 

und weiters keine geschäftliche Nutzung (z.B. Anmietung von Parkplät-

zen für Kunden) vereinbart wurde.91 

Wesentlich ist der Mieterschutz nach dem MRG, welcher die beiden Re-

gelungsbereiche des Bestandsschutzes und Preisschutzes umfasst. 92 

Zur Anwendung der beiden genannten Schutzbestimmungen ist vorab 

eine Abgrenzung der Anwendungsbereiche in: 

¶ Vollausnahme (vgl. § 1 Abs. 2 MRG), 

¶ Teilausnahme/Teilanwendung (vgl. §§ 1 Abs. 4 und 1 Abs. 5 

MRG) und 

¶ Vollanwendung des MRG, 

wenn keine Vollausnahme bzw. Teilanwendung vorliegt, notwendig. 

Den ersten Teil bildet die Vollausnahme, bei welcher die Bestimmungen 

des MRG keine Anwendung finden, was weiters zur Berücksichtigung 

des ABGB Bestandsrechts (§§ 1090 bis 1121 ABGB) führt (vgl. Abbil-

dung 26). 

 
91 Vgl. RICHTER, D.: a.a.O. S. 26. 

92 Vgl. RICHTER, D.: RICHTER, D.: Mietrecht in der Praxis. S. 23. 

Vollausnahme MRG 
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Abbildung 26 Vollausnahme aus dem MRG Anwendungsbereich93 

Obige Abbildung 26 zeigt die 7 Vollausnahmen des MRG Anwendungs-

bereichs. Bei der Vermietung obiger Organisationen bzw. bei Vorliegen 

keiner vollumfänglichen Nutzung (= Befristung) des Bestandsobjekts, 

finden die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich 

des Bestandsschutzes und Preisschutzes gem. MRG keine Anwendung. 

 

Neben der Vollausnahme gibt es weiters die Teilausnahme bzw. Teilan-

wendung des MRG. Nachfolgende Abbildung 27 zeigt, welche ĂVoraus-

setzungenñ der Gebäude erfüllt sein müssen, um vom Bestandsschutz 

und weiteren Punkten des MRG zu profitieren. 

 
93 Eigene Darstellung, vgl.  § 1 Abs. 2 MRG. 

Teilanwendung MRG 
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Abbildung 27 Teilausnahme/Teilanwendung MRG94 

Sofern ein Mietgegenstand in einem Gebäude den Kriterien nach Abbil-

dung 27 folgt, ist eine Teilausnahme bzw. Teilanwendung des MRG an-

zunehmen. Praktisch zusammengefasst ergeben sich folgende 5 Berei-

che lt. Abbildung 27: 

¶ Mietgegenstände im schlichten Eigentum, in freifinanziert errich-

teten Gebäuden, mit einer Baubewilligung nach dem 30.06.1953; 

¶ Mietgegenstände, welche durch eine Aufstockung (vertikal) oder 

einen Dachbodenausbau (es zählt eine Kubaturveränderung) 

neu errichtet worden sind, mit einer Baubewilligung nach dem 

31.12.2001; 

¶ Mietgegenstände, welche durch einen Zubau (horizontal) neu er-

richtet worden sind, mit einer Baubewilligung nach dem 

30.09.2006; 

¶ Mietgegenstände, die im Wohnungseigentum stehen, mit einer 

Baubewilligung nach dem 08.05.1945; 

¶ Mietgegenstände in Wirtschaftsparks, in denen nicht ausschließ-

lich Handelsgewerbe betrieben wird (vgl. § 1 Abs. 5 MRG). 

Sofern ein Mietgegenstand bezogen auf die Baubewilligung nach dem 

jeweiligen Datum aus Abbildung 27 liegt, finden gem. § 1 Abs. 4 MRG 

die Bestimmungen nach §§ 14 (Mietrecht im Todesfall), 16b (Kautions-

bestimmungen), 29 ï 36 (Kündigungsschutz), 45 (Wertbeständigkeit des 

Mietzinses), 46 (Hauptmietzins bei Eintritt in bestehendes Mietverhältnis) 

 
94 Eigene Darstellung, vgl. §§ 1 Abs. 4 und 1 Abs. 5 MRG.  
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und 49 (Kündigungsrechtliche Übergangsbestimmungen) des MRG An-

wendung. Bei Mietgegenständen in Wirtschaftsparks, mit einer Baubewil-

ligung nach dem 01.03.199495, finden die Bestimmungen gem. §§ 14 

(Mietrecht im Todesfall) und 29 ï 36 (Kündigungsschutz) Anwendung. 

Bei der Teilausnahme bzw. Teilanwendung aller 5 Punkte gem. Abbil-

dung 27 ist der Preisschutz obsolet. Der Kündigungsschutz (= Bestands-

schutz) und das MRG-Befristungsrecht sind hingegen anwendbar. 

 

Bei Mietgegenständen in Gebäuden lt. Abbildung 27, die eine Baubewil-

ligung vor dem jeweiligen Datum aufweisen, ist Vollanwendung anzu-

nehmen. Der Mieter genießt in solch einer Stellung alle 3 Vorteile des 

MRG (Preisschutz, Kündigungsschutz und Befristungsrecht). 

 

Neben den unterschiedlichen Anwendungsbereichen des MRG sind die 

Ausstattungskategorien zusätzlich wichtig, nachdem diese direkt in Fra-

gen der Anwendung respektive sich die Preisbildung danach gliedert. 

Nachstehend befindet sich die Unterteilung der Ausstattungskategorien 

gem. § 15a Abs. 1 Z 1 bis 4 MRG: 

A. Brauchbarer Zustand, Nutzfläche min. 30 m², 1 Zimmer, Küche 

(Kochnische), Vorraum, WC im Wohnungsinneren, Bad im zeit-

gemäßen Standard, gemeinsame Wärmeversorgungsanlage o-

der Etagenheizung und Wasseraufbereitung; 

B. Brauchbarer Zustand, 1 Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, 

WC im Wohnungsinneren und Badezimmer im zeitgemäßen 

Standard; 

C. Brauchbarer Zustand, WC im Wohnungsinneren und Wasserent-

nahmestelle; 

D. Wasserentnahmestelle oder WC im Wohnungsinneren vorhan-

den; 

a. Kategorie D brauchbar, wenn eines von beiden erfüllt ist. 

b. Kategorie D unbrauchbar, wenn eines von beiden nicht 

genutzt werden kann. 

Diese 6 Unterscheidungen werden bei der generellen Abgrenzung, ob 

Voll- oder Teilanwendung vorliegt, herangezogen. Sofern ein Punkt der 

jeweiligen Kategorie nicht vorhanden ist, wird in die Ănªchstschlechtereñ 

Ausstattungskategorie übergegangen. Es empfiehlt sich, eine genaue 

Prüfung des vorliegenden Bestandsobjekts durchzuführen (vgl. dazu 

Abbildung 26 iVm Abbildung 27).  

 
95 Vgl. RICHTER, D.: Mietrecht in der Praxis. S. 37. 

Vollanwendung MRG 

Ausstattungskategorien 
nach MRG 
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5.2.2 Preisbildung nach dem Mietrechtsgesetz (MRG) 

Im Unterkapitel 5.2.1 wird genauer auf den Anwendungsbereich des 

MRG eingegangen. Es ergeben sich, je nach Art (Vollausnahme, Teil-

ausnahme/Teilanwendung oder Vollanwendung des MRG), unterschied-

liche Schutzbestimmungen für den Mieter. Zentral ist bei dieser Betrach-

tung der Preisschutz. Der Gesetzgeber legt hierbei maximale Mietzinse 

fest, welche nicht überschritten werden dürfen. Die grundsätzliche Zu-

sammensetzung des Mietzinses zeigt die nachstehende Abbildung 28. 

 

Abbildung 28 Mietzins Zusammensetzung96 

Der Mietzins ergibt sich aus den 5 Komponenten lt. obiger Abbildung 28. 

Für den Preisschutz nach MRG ist der Hauptmietzins (HMZ) und weiters 

der taxative Betriebskostenkatalog gem. § 21 Abs. 1 MRG von Bedeu-

tung. Je nach Lage des Mietgegenstands innerhalb eines Gebäudes 

liegen andere Zu- bzw. Abschläge vor, welche bei einzelnen Preisbil-

dungen zu berücksichtigen sind. Im MRG werden 3 Mietzinsbildungen 

unterschieden: 

1. Angemessener Mietzins (vgl. § 16 Abs. 1 MRG) 

2. Richtwertmietzins (vgl. § 16 Abs. 2 bis 4 MRG) 

3. Kategorie D Mietzins (vgl. § 16 Abs. 5 MRG) 

4. Friedenskronenmietzins  

5. Kategoriemietzins 

Es empfiehlt sich eine Prüfung der Mietzinse nach Punkt 1 bis 3 in einem 

Top-Down-Verfahren durchzuführen. Sofern Punkte einer Kategorie (z.B. 

Pkt. 1 Angemessener Mietzins) nicht erfüllt sind, wird eine Mietzinsbil-

dung in der nächsten Kategorie (Pkt. 2 Richtwertmietzins) durchgeführt.  

 
96 Eigene Darstellung, vgl. § 15 Abs. 1 MRG. 

Altmietverträge 
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Sofern keiner der 3 Mietzinse, aufgrund der Annahme einer Teilanwen-

dung respektive Vollausnahme des MRG, gebildet werden kann, ist ein 

freier Mietzins zu vereinbaren. Dieser Mietzins ist an keine Bestimmun-

gen aus dem § 16 MRG gebunden. Die Höhe des Mietzinses richtet sich 

nach den am ĂMarktñ (gemeint ist hierbei der Immobilienmarkt) angebo-

tenen Vergleichsobjekten oder eigenen Annahmen (z.B. min. und max. 

Miete für erwünschte Rendite). 

Der Friedenskronenmietzins (Mietverträge bis 01.03.1994) und Mietzins 

nach dem Kategoriesystem (§ 15a MRG) zählen zu den früheren Miet-

zinsregelungen.97 Sofern ein neuer Vertrag über ein Bestandsobjekt zur 

Miete geschlossen wird, sind die früheren Mietzinsregelungen nicht mehr 

anwendbar, jedoch sind die Vereinbarungen für Altmietverträge dennoch 

gültig.98 Die Unterteilung nach Kategorien gem. § 15a Abs. 1 MRG wird 

für die Berechnung der Mietzinse (Angemessener Mietzins, Richtwert-

mietzins und Kategorie D Mietzins) herangezogen, jedoch die Kategorie-

beiträge gem. § 15a Abs. 3 MRG werden nicht mehr verwendet (Aus-

nahme sind Altmietverträge). 

 

Der angemessene Mietzins geht von dem der: ĂGröße, Art, Beschaffen-

heit, Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand angemessenen Betragñ 

(§ 16 Abs. 1 MRG) aus. Ob der Mietzins angemessen ist, ist von einem 

Richter zu beurteilen, welcher jedoch auf die Hilfe eines Sachverständi-

gen zurückgreifen kann.99 Eine Variante bei der Angemessenheitsprü-

fung stellt die Vergleichswertmethode dar.100 Die Vergleichswertmethode 

ist, wie im Unterkapitel 6.1.2 beschrieben, demnach auch für die Über-

prüfung der Angemessenheit des Mietzinses adäquat anwendbar. Auch 

beim Anwendungsbereich der Mietzinsbildung ist aufgrund der Baubewil-

ligung eines Gebäudes zu unterscheiden, welcher Mietzins zu bilden ist. 

Die Anwendungsbereiche für einen angemessenen Mietzins gem. § 16 

Abs. 1 Z 1 bis 5 MRG und § 9 Abs. 4 RBG sind: 

¶ Vermietung zu Geschäftszwecken (vgl. § 16 Abs. 1 Z 1 MRG); 

¶ Neubauten mit Baubewilligung nach dem 08.05.1945 (vgl. § 16 

Abs. 1 Z 2 MRG); 

¶ Mietgegenstände, die durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau neu ge-

schaffen wurden, mit einer Baubewilligung nach dem 08.05.1945 

(vgl. § 16 Abs. 1 Z 2 MRG); 

 
97 Vgl. RICHTER, D.: Mietrecht in der Praxis. S. 105. 

98 Vgl. RICHTER, D.: a.a.O. S. 105. 

99 OGH in 5 Ob 171/18k, RIS-Justiz RS0119439; 06.11.2018:  Die Ermittlung des üblichen Mietzinses ï als Orientierungs-
hilfe für die Angemessenheitsprüfung ï gehört allerdings zur Tatfrage, zu deren Lösung der Richter auf die Hilfe eines 
Sachverständigen zurückgreifen kann. 

100 OGH in 5 Ob 178/18i, RIS-Justiz RS0111105;  06.11.2018: Die Vergleichswertmethode dient als Orientierungshilfe für 
die Angemessenheitsprüfung (RIS-Justiz RS0111105 [T8]). 

Angemessener Mietzins 

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&Rechtssatznummer=RS0111105&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False
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¶ Mietgegenstände in Gebäuden, an denen aus Gründen des 

Denkmalschutzes öffentliches Interesse besteht und für die der 

Vermieter ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel erhebliche Ei-

genmittel zur Erhaltung aufgewendet hat (vgl. § 16 Abs. 1 Z 3 

MRG); 

¶ Wohnungen der Ausstattungskategorie A oder B, mit einer Nutz-

fläche von mindestens 130 m², sofern der Vermieter diese nach 6 

bzw. bei erheblicher Sanierung binnen 18 Monaten vermietet 

(vgl. § 16 Abs. 1 Z 4 MRG); 

¶ Wenn ein unbefristetes Mietverhältnis vorliegt, mehr als ein Jahr 

verstrichen ist und die Vereinbarung über die Höhe des HMZ 

schriftlich vereinbart wird (z.B. Einbau eines Lifts) (vgl. § 16 Abs. 

1 Z 5); 

¶ Bei begünstigter Rückzahlung von Wohnhauswiederaufbaumit-

teln nach dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 (vgl. § 9 

Abs. 4 RBG). 

Sofern die Miete einer Wohnung oder Geschäftsräumlichkeit mit einer 

Befristung vorliegt, ist ein Befristungsabschlag von 25 % auf den HMZ 

anwendbar (vgl. § 16 Abs. 7 S. 1 MRG). 

 

Ist die Bildung des angemessenen Mietzinses nicht möglich, so ist ein 

Richtwertmietzins zu bilden. Für eine Wohnung der Ausstattungskatego-

rie A, B oder C darf der vereinbarte HMZ pro Quadratmeter der Nutzflä-

che (im Monat) den angemessenen Betrag nicht übersteigen, der aus-

gehend vom Richtwert (§ 1 RichtWG) unter Berücksichtigung allfälliger 

Zu- und Abschläge berechnet wird (vgl. § 16 Abs. 2 MRG). Die miet-

rechtliche Normwohnung gem. § 2 Abs. 1 RichtWG ist eine Wohnung: 

1. der Ausstattungskategorie A, 

2. in einem Gebäude mit ordnungsgemäßem Erhaltungszustand, 

3. und einer durchschnittlichen Lage der Liegenschaft. 

Gewisse Zu- und Abschläge (z.B. Stockwerkslage, Lage des Hauses, 

Raumaufteilung, Ausstattungskategorie (A, B oder C)) auf den Richtwert 

finden sich im § 16 Abs. 2 bis 4 MRG. Einen zentralen Abschlag auf den 

Richtwert bildet das Vorliegen einer niedrigeren Ausstattungskategorie 

als A (Abschlag von 25 % bei einer Ausstattungskategorie B und 50 % 

bei C). Ein Befristungsabschlag von 25 % kann zusätzlich geltend ge-

macht werden (vgl. § 16 Abs. 7 S. 1 MRG). 

Neben diesen Ăallgemeinenñ Zu- bzw. Abschlägen findet sich zusätzlich 

der Lagezuschlag (vgl. § 16 Abs. 2 Z 3 MRG). Der Lagezuschlag ist ein 

Zuschlag zum gesetzlichen Richtwert, der von einer besseren als der 

durchschnittlichen Lage ausgeht und die Umstände spätestens bis zum 

Zustandekommen des Mietverhältnisses dem Mieter schriftlich bekannt-

Richtwertmietzins 

Lagezuschlag  
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gegeben wurden (vgl. § 16 Abs. 4 MRG iVm § 2 Abs. 3 MRG). Nicht 

anwendbar ist der Lagezuschlag bei Gebäuden, die in Gründerzeitvier-

teln (Gebäude 1870 bis 1917 errichtet, die mangelhaft ausgestattet sind -

> Ausstattungskategorie D) liegen, welche höchstens eine durchschnittli-

che Lage begründen (vgl. § 16 Abs. 2 Z 3 RichtWG). Der Lagezuschlag 

ergibt sich aus dem Grundkostenanteil (GKA) der unmittelbaren Woh-

numgebung und dem der Richtwertfestsetzung zugrunde gelegten 

Grundkostenanteil (§§ 3 Abs. 2 und 5 RichtWG), multipliziert mit 0,33 % 

ergibt es den Lagezuschlag bzw. Lageabstrich.101 Nachstehende Formel 

1 zeigt die Berechnung des Lagezuschlags. 

ὒὥὫὩᾀόίὧὬὰὥὫὋὑὃ ὡέὬὲόὲὫὋὑὃ ὰὸȢ  ὙὭὧὬὸὡὋz πȟσσ Ϸ             

[1]102 

Formel 1 Lagezuschlag 

Damit obige Formel 1 anwendbar ist, muss die Berechnung des Grund-

kostenanteils der Wohnung erfolgen. Die Berechnung für den Terminus 

GKA Wohnung findet sich in der nachstehenden Formel 2. 

Ὃὑὃ ὡέὬὲόὲὫ 
 İ  Ό

 ß  
               [2]103 

Formel 2 Grundkostenanteil 

Zur besseren Verständlichkeit dient ein Beispiel, welches von einem 

Kaufpreis ohne USt (3.711,00 ú/mĮ)104 einer Wohnung im 12. Wiener 

Gemeindebezirk (Meidling), mit einer Größe von 60 m² ausgeht (weitere 

Bestandteile hinsichtlich Ausstattung, Freiflächen etc. sind nicht genauer 

ausgeführt). Für Meidling (750 ú/mĮ NF)105 ergibt sich, eingesetzt in For-

mel 1, folgender Lagezuschlag pro m²: 

ὒὥὫὩᾀόίὧὬὰὥὫσȢχρρȟππ
Ό

 
χυπȟππ 

Ό
)*(0,33*10-2) = 9,77

Ό
 

Der Lagezuschlag von 9,77 ú/mĮ NF wird dem aktuell gültigen Richtwert 

für Wien von 5,81 ú/mĮ NF (Art. 9 BGBl. II Nr. 70/2019) hinzugerechnet 

(=9,77 + 5,81 = 15,58 ú/mĮ NF). 

 

Den Abschluss des Top-Down-Verfahrens bildet die Mietzinsbildung für 

Wohnungen der Ausstattungskategorie D. Liegt eine Wohnung der Aus-

stattungskategorie D (unbrauchbar) gem. § 16 Abs. 5 MRG vor, darf die 

 
101 OGH in 5 Ob 170/18p, RIS-Justiz RS0114795; 06.11.2018: Von der Differenz zwischen dem auf diese Weise errechne-

ten und dem der Richtwertfestsetzung zugrunde gelegten Grundkostenanteil (§ 3 Abs 2 und Abs 5 RichtWG), der aus 
dem gemäß § 4 Abs 1 RichtWG mit dem Richtwert kundgemachten Prozentanteil rückgerechnet werden kann, bilden 
0,33 % den Lagezuschlag bzw Lageabstrich.  

102  Eigene Darstellung 

103 Eigene Darstellung 

104 https://www.statistik.at/atlas/?mapid=them_v_immopreise. Datum des Zugriffs: 14.12.2020. 

105 Vgl. MA 25: Aktuelle Lagezuschlagskarte. https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik/ahs-
info/lagezuschlagskarte.html. Datum des Zugriffs: 14.12.2020. 

Kategorie D Mietzins 
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gesetzliche Hºhe des HMZ 0,90 ú/mĮ NF (Art. 1 BGBl. II Nr. 10/2018) 

nicht übersteigen; bei D brauchbar 1,80 ú/mĮ NF (Art. 1 BGBl. II Nr. 

10/2018). 

Sofern ein Mieter sich in Hinsicht der Höhe des Mietzinses übergangen 

fühlt, kann im Rahmen der Beauftragung einer Schlichtungsstelle eine 

Überprüfung des angemessenen Mietzinses, Richtwertmietzinses oder 

Kategorie D Mietzinses durchgeführt werden.  

Nachstehend befinden sich nützliche Links zum Thema Mietzinsbildung 

bzw. Schlichtungsstellen zur Überprüfung der Miete (wenn im Vollan-

wendungsbereich des MRG): 

¶ https://mein.wien.gv.at/Meine-

Amtswege/richtwert?subpage=/richtwert/berechnung/ 

¶ https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik/ahs-

info/lagezuschlagskarte.html 

¶ https://www.wien.gv.at/wohnen/schlichtungsstelle/ 

¶ https://www.graz.at/cms/beitrag/10023144/7763280/Schlichtung

sstelle.html 

¶ https://sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/InstitutionDetail.do?it_1=

7346453 

¶ https://www.linz.at/serviceguide/viewchapter.php?chapter_id=12

1872 

Richtwertrechner Wien 

Lagezuschlagskarte Wien 

Schlichtungsstelle Wien 

Schlichtungsstelle Graz 

Schlichtungsstelle St. 
Pölten 

Schlichtungsstelle Linz 

https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert?subpage=/richtwert/berechnung/
https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert?subpage=/richtwert/berechnung/
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik/ahs-info/lagezuschlagskarte.html
https://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik/ahs-info/lagezuschlagskarte.html
https://www.wien.gv.at/wohnen/schlichtungsstelle/
https://www.graz.at/cms/beitrag/10023144/7763280/Schlichtungsstelle.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10023144/7763280/Schlichtungsstelle.html
https://sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/InstitutionDetail.do?it_1=7346453
https://sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/InstitutionDetail.do?it_1=7346453
https://www.linz.at/serviceguide/viewchapter.php?chapter_id=121872
https://www.linz.at/serviceguide/viewchapter.php?chapter_id=121872
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6 Immobilienbewertung 

Bei der Veräußerung einer Liegenschaft bzw. beim Ankauf ist die Ermitt-

lung des Verkehrswerts von Bedeutung. Durch den Verkehrswert ist eine 

Quantifizierung des Gebäudes, iSv monetären Werten, möglich, zur 

Platzierung am Markt respektive Festlegung des max. Kaufpreises.  

6.1 Liegenschaftsbewertung 

Neben den rechtlichen Faktoren bei der Entwicklung von Gebäuden 

spielt zugleich die Quantifizierung der Erträge und Kosten für die vorlie-

gende Projektentwicklung eine wesentliche Rolle. Die Grundsätze der 

Liegenschaftsbewertung sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 

erläutert, wobei die facheinschlägigen Normen (ÖNORM B 1802-1 bis 3) 

den genauen Ablauf jedes Verfahrens zeigen.  

6.1.1 Bewertungsverfahren 

In der Liegenschaftsbewertung finden sich verschiedene Anwendungs-

verfahren, welche nicht auf alle Objekte gleich anwendbar sind. Zur 

Übersicht befinden sich in Abbildung 29 die unterschiedlichen Liegen-

schaftsbewertungsverfahren, ausgehend von der ÖNORM B 1802-1. 

 

Abbildung 29 Liegenschaftsbewertungsverfahren106 

Abbildung 29 zeigt die gängigen 3 Liegenschaftsbewertungsverfahren, 

die sich in: Vergleichswert-, Sachwert und Ertragswertverfahren untertei-

 
106 Eigene Darstellung, vgl. Bild A.4 ÖNORM B 1802-1. 
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len. Jedes Bewertungsverfahren baut auf ein anderes Ausgangsobjekt, 

iS eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes, auf, sodass unterschiedli-

che mathematische Herangehensweisen gewählt werden (Genaueres in 

den einzelnen Unterkapiteln). Zusätzlich finden sich nachstehend eine 

Erläuterung zum DCF-Verfahren und eine genaue Darstellung der Resi-

dualwertmethode anhand eines Beispiels. 

6.1.2 Vergleichswertverfahren 

Bei der Ermittlung des Verkehrswerts einer bebauten Liegenschaft und 

der Bestimmung des Bodenwerts dieser, wird das Verkehrswertverfah-

ren angewendet (vgl. Pkt. 6.3 ÖNORM B 1802-1). Zur Berechnung wer-

den Kaufpreise bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften herangezo-

gen (vgl. Pkt. 6.3 ÖNORM B 1802-1). Der schematische Ablauf dieser 

Methode zur Wertermittlung findet sich in nachstehender Abbildung 30. 

 

Abbildung 30 Vergleichswertverfahren ï Ablaufschema (Bild A.1 ÖNORM B 
1802-1) 
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Abbildung 30 zeigt das Ablaufschema für dieses Bewertungsverfahren, 

zur Bildung des Vergleichswerts. Beginnend mit der Suche von Ver-

gleichsobjekten bis zur Ausweisung des Verkehrswerts in einem letzten 

Schritt.  

Bereits bei der Suche ist auf die tatsächliche Vergleichbarkeit von Objek-

ten zu achten, um das Ergebnis in Bezug auf die ĂGleichheitñ nicht zu 

verfälschen. Als Grundsatz wird genannt: Vergleiche nur Gleiches mit 

Gleichem! Eine durchgängige Analyse der Objekte (Nutzungsart, Größe, 

Wohnungsgröße etc.) ist Grundvoraussetzung für die spätere Verkehrs-

wertermittlung. Bereits bei diesem Punkt zeigt sich die Komplexität solch 

einer Bewertungsmethode, nachdem faktisch keine Immobilie einer an-

deren gleicht, was aus der Heterogenität von Gebäuden resultiert. Um 

ein gutes Ergebnis zu erzielen, sind möglichst viele Objekte in naher 

Umgebung für die Berechnung heranzuziehen (min. 3 Objekte). 

Nach der Suche vergleichbarer Objekte sind diese durch Zu- bzw. Ab-

schläge an das zu bewertende Gebäude anzupassen. Je nach Art der 

Abweichung ergibt sich eine merkmalspezifische und zeitliche Abwei-

chung. Eine Nutzwertanalyse, auf Basis eines vorab festgelegten Kriteri-

enkatalogs, eignet sich für die Bewertung hinsichtlich der Merkmale. Zur 

Berücksichtigung zeitlicher Abweichungen zum Bewertungsstichtag [1.2] 

dienen die bereits vorgestellten Gesamtnutzungsdauern unterschiedli-

cher Nutzungsarten (vgl. Tabelle 3).     

Durch die Berücksichtigung abweichender Merkmale und zeitlicher Fak-

toren, der für den Vergleich herangezogenen Objekte, ergibt sich der 

bereinigte Vergleichswert. Der weiteren Bearbeitung dient dieser berei-

nigte Vergleichswert, welcher in einem weiteren Schritt Rechte und Las-

ten der Liegenschaft berücksichtigt. 

Zusätzlich zur Erhebung der grundsätzlichen Beschaffenheit der bebau-

ten Liegenschaft, in einer vergleichenden Betrachtung zu anderen Ge-

bäuden, ist die isolierte Betrachtung für die Bildung des Vergleichswerts 

notwendig. Basis für diese Analyse ist der Grundbuchsauszug. In diesem 

sind sonstige wertbeeinflussende Umstände im C-Blatt dargestellt. Das 

C-Blatt des Grundbuchs zeigt die mit der Liegenschaft verbundenen 

ĂRechte und Lastenñ. Mºgliche Belastungen sind: 

¶ Grunddienstbarkeiten [1.2] 

o Wegerecht 

o Weiderecht 

o Leitungsrecht 

¶ Persönliche Dienstbarkeit [1.2] 

o Fruchtgenussrecht 

o Wohnrecht 
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¶ Reallast [1.2] 

o z.B. Lieferung von Strom 

¶ Pfandrecht [1.2] 

Diese Belastungen sind als Abschläge anzusehen, nachdem mit diesen 

gewisse Einschränkungen verbunden sind. Durch Inbezugnahme der 

obigen wertbeeinflussenden Umstände ergibt sich der Vergleichswert 

der Liegenschaft, ausgedrückt in EUR.  

6.1.3 Sachwertverfahren 

Beim Sachwertverfahren wird von bebauten Liegenschaften ausgegan-

gen, welche sich in Eigennutzung befinden bzw. dieser Sachverhalt im 

Vordergrund steht (vgl. Pkt. 6.4.1 ÖNORM B 1802-1). Der Ablauf für die 

Bewertung mittels Sachwertverfahren ist in der nachstehenden Abbil-

dung 31 dargestellt. 

 

Abbildung 31 Sachwertverfahren ï Ablaufschema (Bild A.2 ÖNORM B 1802-1) 
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Abbildung 31 zeigt den Ablauf der Anwendung des Vergleichswertver-

fahrens bei der Liegenschaftsbewertung. Eingangs wird der Neubauwert 

des Objekts bestimmt, bis zum letzten Schritt, in welchem der Sachwert 

der zu bewertenden Liegenschaft ausgegeben wird. 

Zur Ermittlung des Neubauwerts werden marktübliche Herstellungskos-

ten [1.2] herangezogen, welche sich auf den Bewertungsstichtag bezie-

hen (vgl. Pkt. 6.4.3.1 ÖNORM B 1802-1). Durch Multiplikation der Her-

stellungskosten [1.2] mit den vorliegenden Flächen je Raum, ergibt sich 

der Neubauwert des Objekts. 

Fortführend zum Neubauwert ergeben sich div. zeitliche Wertminderun-

gen, welche im zweiten Schritt zu berücksichtigen sind. Das Verhältnis 

zwischen wirtschaftlicher Restnutzungsdauer [1.2] und wirtschaftlicher 

Gesamtnutzungsdauer [1.2] beschreibt die Wertminderung infolge Alters 

(vgl. Pkt. 6.4.3.2 ÖNORM B 1802-1). Zahlen für die Bewertung der wirt-

schaftlichen Gesamtnutzungsdauer finden sich in der bereits vorgestell-

ten Tabelle 3. Nachstehende Formel 3 zeigt die Berechnung der Alters-

wertminderung. 

ὃὰὸὩὶίύὩὶὸάὭὲὨὩὶόὲὫ 
  

 
            [3]107 

Formel 3 Alterswertminderung Vergleichswertverfahren 

Das Ergebnis aus Formel 3 ist eine Bruchzahl ohne Dimension, nach-

dem die eingesetzten ganzzahligen Zahlen die gleiche Einheit haben. 

(z.B. wirtschaftliche RND -> 20 Jahre; wirtschaftliche GND -> 63  Jahre). 

Zusätzlich zur Formel 3 ist die Ermittlung der wirtschaftlichen Restnut-

zungsdauer von Relevanz, welche nach Formel 4 berechnet wird. 

ύὭὶὸίὧὬὥὪὸὰὭὧὬὩ ὙὔὈ ὄὥόὮὥὬὶ ὋὩὦßόὨὩ ὄὩύὩὶὸόὲὫίίὸὭὧὬὸὥὫ[4]108 

Formel 4 wirtschaftliche Restnutzungsdauer 

Bei der obigen Formel 4 sind die jeweiligen Jahreszahlen (z.B. Baujahr 

Gebäude -> 1996; Bewertungsstichtag -> 2020) einzufügen. Das Ergeb-

nis aus Formel 4, mit der Einheit Jahre, wird direkt in Formel 3 einge-

setzt. Die Verhältniszahl aus Formel 3 bezieht sich auf den Neubauwert 

des Objekts und ist somit in Abzug zu bringen. 

Zur Berechnung weiterer wertmindernder Bestandteile durch Mängel, 

Schäden oder rückgestaute Reparaturkosten sind diese nachvollziehbar 

anzuführen oder durch etwaige Kosten für die Beseitigung zu bestimmen 

(vgl. Pkt. 6.4.3.3 ÖNORM B 1802-1). Ergibt sich aus der Begutachtung 

der Sachverhalt der Unbenutzbarkeit des Objekts, sofern die Mängel 

nicht beseitigt werden, sind jedenfalls die Beseitigungskosten anzuset-

 
107 Eigene Darstellung 

108 Eigene Darstellung 
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zen (vgl. Pkt. 6.4.3.3 ÖNORM B 1802-1). Das Ergebnis aus dieser Be-

rechnung wird nicht auf den Neubauwert bezogen, sondern ist davon 

unabhängig zu betrachten, jedoch ist es mit einem negativen Vorzeichen 

behaftet. 

Nach Aufsummierung dieser 3 Wertbestandteile ergibt sich der Bauwert 

des Gebäudes. Fortführend zu diesem Schritt teilt sich die weitere Be-

rechnung in 3 Einzelbereiche (Bodenwert, Gebäude samt Zubehör, Au-

ßenanlagen) auf. 

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt durch das im Unterkapitel 6.1.2 

beschriebene Vergleichswertverfahren.  

Zur Wertermittlung des Gebäudes samt Zubehör werden alle fest mit 

dem Gebäude verbundenen Teile bzw. außenliegende Gebäudeteile 

berücksichtigt. Vom Gebäudewert samt Zubehör werden Wertminderun-

gen infolge verlorenen Bauaufwands in Abzug gebracht. Sofern das Ge-

bäude nicht im zeitgemäßen Standard vorliegt, eine unwirtschaftliche 

Grundrissgestaltung aufweist oder andere Faktoren (z.B. Extraausfüh-

rungen, die der (noch) Nutzer auf seinen Wunsch anfertigen ließ) sich 

bei einem Verkauf wertmindernd auswirken, sind diese Kosten vom 

Bauwert in Abzug zu bringen (vgl. Pkt. 6.4.4 ÖNORM B 1802-1). 

Bei den Außenanlagen ist die gleiche Herangehensweise wie bei der 

Ermittlung des Bauwerts zu wählen. Basierend auf den Herstellungskos-

ten der Außenanlagen, abzgl. wertbeeinflussender Umstände (z.B. 

Schäden an Randsteinen), ergibt sich der Wert der Außenanlagen. 

In einem weiteren Schritt werden diese 3 Parameter herangezogen, was 

zum Sachwert der Liegenschaft (bestandsfrei) führt. Liegen Dienstbar-

keiten, Lasten oder dergleichen vor, sind diese im Zuge der Berechnung 

ebenfalls zu berücksichtigen. Durch Subtraktion dieser Faktoren vom 

Sachwert (bestandsfrei), ergibt sich der Sachwert der Liegenschaft, wel-

cher die Berechnung abschließt und somit den Verkehrswert der Liegen-

schaft widerspiegelt. 

 

Als Prämisse bei der Anwendung des Sachwertverfahrens wird der hohe 

Aufwand und zugleich die richtige Wahl, iSv Kosten, von Ansätzen (Her-

stellungskosten, Kosten des Zubehörs etc.) genannt. Zusätzlich sind 

Anwenderkenntnisse des Vergleichswertverfahrens notwendig, um den 

Bodenwert des Objekts zu bestimmen. 

6.1.4 Ertragswertverfahren 

Das Ertragswertverfahren eignet sich für Liegenschaften, mit denen die 

Absicht erzielt wird, Erträge (z.B. Mietertrag, Pachtertrag etc.) zu erwirt-

schaften bzw. wenn die Grundlage durch das Gebäude gegeben ist (vgl. 

Pkt. 6.5.1 ÖNORM B 1802-1). Der Wert (Ertragswert) ergibt sich durch 

Bodenwertermittlung 

Gebäudewertermittlung 

Außenanlagenwertermitt-
lung 
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Kapitalisierung des nach dem Bewertungsstichtag erzielbaren bzw. be-

reits erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz, unter der Be-

rücksichtigung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (vgl. Pkt. 6.5.1 

ÖNORM B 1802-1). Ermittelt wird der Ertragswert der Liegenschaft gem. 

nachfolgender Abbildung 32.  

 

Abbildung 32 Ertragswertverfahren ï Ablaufschema (Bild A.3 ÖNORM B 1802-
1) 

Obige Abbildung 32 zeigt die Herangehensweise bei der Ermittlung des 

Ertragswerts der Liegenschaft, auch Verkehrswert genannt. Wichtig ist 

bei der Ermittlung des Ertragswerts die isolierte Betrachtung des Bo-

denwerts der Liegenschaft und des Gebäudewerts (vgl. Pkt. 6.5.2 

ÖNORM B 1802-1). 

Zu Beginn wird der Jahresrohertrag der Liegenschaft, bestehend aus 

den monatlichen Nettomieteinnahmen, ermittelt (vgl. Pkt. 6.5.2 ÖNORM 

B 1802-1). Hierfür werden die Quadratmeterpreise herangezogen, wel-

che mit der Wohnnutzfläche der jeweiligen Wohnung multipliziert wer-

den. Wichtig ist eine isolierte Betrachtung für jede Wohnung, nachdem 

die Quadratmeterpreise (z.B. DG Wohnung in einer Stadt mit hohen 

Räumen hat einen anderen Quadratmeterpreis im Vergleich zu einer 

Wohnung im z.B. dritten Stock des Gebäudes mit anderen Ausstat-

tungsmerkmalen) variieren. Nach Abzug der Bewirtschaftungskosten 

[1.2], unter dem Sachverhalt von nicht auf den Mieter umlegbare Kosten 

(z.B. Instandhaltungskosten, Mietausfallswagnis etc.), ergibt sich der 
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Jahresreinertrag [1.2] der baulichen Anlage. Durch Multiplikation des 

Jahresreinertrags der baulichen Anlage mit dem Vervielfältiger [1.2] 

ergibt sich der Ertragswert der baulichen Anlage. Die Ermittlung des Er-

tragswerts der baulichen Anlage ist in der nachstehenden Formel 5 dar-

gestellt. 

ὉὶὸὶὥὫίύὩὶὸ ὨὩὶ ὦὥόὰὭὧὬὩὲ ὃὲὰὥὫὩὐὥὬὶὩίὶὩὭὲὩὶὸὶὥὫ

ὄέὨὩὲύὩὶὸὺὩὶᾀὭὲίόὲὫὠzὩὶὺὭὩὰὪßὰὸὭὫὩὶὄέὨὩὲύὩὶὸ             [5]109 

Formel 5 Ertragswert der baulichen Anlage  

Aus der Berechnung nach Formel 5 ergibt sich der Ertragswert der bauli-

chen Anlage, ausgedrückt in EUR. Die Bodenwertverzinsung [1.2] wird 

mittels Multiplikation des Bodenwertwerts mit dem Liegenschaftszinssatz 

[1.2] ermittelt. Der Liegenschaftszinssatz ist aus der regionalen Immobi-

lienmarktentwicklung, bezogen auf den Bewertungsstichtag, abzuleiten 

(vgl. Pkt. 6.5.6 ÖNORM B 1802-1). Nachdem es notwendig ist, den ge-

wählten Zinssatz zu plausibilisieren, kann auf anerkannte Veröffentli-

chungen und Richtwerte des Hauptverbandes der allgemein beeideten 

und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs zurückgegrif-

fen werden (vgl. Pkt. 6.5.6 ÖNORM B 1802-1). 

Auch bei diesem Liegenschaftsbewertungsverfahren sind Wertminde-

rungen infolge Mängel, Schäden oder eines rückgestauten Reparaturbe-

darfs in Abzug zu bringen (auf diese wurde bereits im Unterkapitel 6.1.2 

genauer eingegangen). 

Zum Jahresreinertrag der baulichen Anlage wird der Bodenwert [1.2] 

addiert. Das Ergebnis spiegelt den Gebäude- und Bodenwert, ohne Be-

rücksichtigung etwaiger Lasten wider. 

Abschließend ist auf die Rechte und Lasten, die mit dem Grundstück 

verbunden sind, einzugehen. Die Dienstbarkeiten, Reallasten etc. sind 

monetär zu erfassen [6.1.2] und in Abzug zum Zwischenergebnis nach 

der Addition des Bodenwerts zu bringen (Ergebnis ist der Ertragswert 

der Liegenschaft). 

 

Dieses Bewertungsverfahren setzt eine hohe Marktkenntnis des Immobi-

lienmarkts und zusätzlich des Kapitalmarkts voraus, nachdem Mieten 

von vorhandenen Gebäuden abgewandelt werden sowie aktuelle Zinss-

ätze für die Bewertung herangezogen werden. Welche Mieten verlangt 

werden können, unterscheidet sich von Liegenschaft zu Liegenschaft, 

weshalb auch hier Vorsicht geboten ist, nicht zu hohe Werte anzusetzen. 

Ein möglicher Leerstand ist die Folge, wenn der Preis über dem Marktni-

veau gleicher Objekte liegt. 

 
109 Eigene Darstellung, vgl. Pkt. 6.5.2 ÖN B 1802-1. 
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6.1.5 DCF-Verfahren 

Anwendung findet das DCF-Verfahren bei bebauten Liegenschaften, 

Liegenschaftsanteilen und Projektentwicklungen (vgl. Pkt. 1 ÖNORM B 

1802-2). Weiters eignet sich dieses Bewertungsverfahren zur genauen 

Darstellung der Kosten und Erträge über den Lebenszyklus von Objek-

ten. Veränderungen (z.B. Leerstände, Instandsetzungen, Anpassungen 

bei Mietpreisen etc.) sind in der Berechnung illustriert, was vor allem für 

das Controlling bei Projekten einen wichtigen Faktor darstellt. Der Ablauf 

des DCF-Verfahrens findet sich in der nachstehenden Abbildung 33. 

 

Abbildung 33 Unterteilung der Zahlungsströme beim DCF-Verfahren (Bild 1 
ÖNORM B 1802-2) 

Für die Berechnung des Verkehrswerts lt. Abbildung 33 erfolgt eine Un-

terteilung in 2 Phasen: Detailprognose-Zeitraum (Phase I) und fiktiver 

Veräußerungserlös [1.2] (Phase II). In der Phase I wird die Betrachtung 

der baulichen Anlage nicht in ihrer technischen Lebensdauer, sondern 

durch Festlegung eines eigenen Zeithorizonts gewählt (z.B. 10 Jahre) 

(vgl. Pkt. 4.2.1.1 ÖNORM B 1802-2). Von den Jahresroherträgen, aus-

gehend von einer Vermietung, werden die für diesen Zeitraum anfallen-

den Bewirtschaftungskosten in Abzug gebracht, was zum Jahresreiner-

trag führt (vgl. Pkt. 4.1 ÖNORM B 1802-2). Jeweils am Jahresende wird 

der Einzahlungsüberschuss zu dem am Stichtag vorliegenden Diskontie-

rungszinssatz verzinst (Pkt. 4.1 ÖNORM B 1802-2). 

Ans Ende der Phase I schließt die Phase II an, welche auf die RND der 

Immobilie eingeht (vgl. Pkt. 4.1 ÖNORM B 1802-2). Werte aus der Pha-
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se II fließen in Phase I mit der Berechnung eines fiktiven Veräußerungs-

wertes am Ende der Phase I, welcher auf den Bewertungsstichtag abge-

zinst wird, mit ein. Abbildung 33 zeigt den Sachverhalt des Einflusses 

der Werte aus Phase II, mit der Summation aller Werte aus Phase II zum 

Ende der Phase I (z.B. t10). 

 

Bei diesem Bewertungsverfahren ist die Anwendbarkeit auf Objekte ein-

geschränkt, welche länger Erträge, iSv Mieten, erwirtschaften. Wird ein 

bestehendes Gebäude durch eine Bestandsprojektentwicklung Ăneuñ 

geschaffen und werden sämtliche Teile der Liegenschaft veräußert, ist 

eine Anwendung des DCF-Verfahrens nicht möglich. Das Wissen über 

aktuelle Zinssätze des Kapitalmarkts und des Immobilienmarkts ist auch 

bei diesem Bewertungsverfahren unerlässlich (vgl. 6.1.5). Vor allem die 

Abschätzung des Kapitalisierungszinssatzes [1.2] zur Ermittlung des 

fiktiven Veräußerungswertes am Ende der Phase I knüpft an eine hohe 

Marktkenntnis an, nachdem sich Mieten durch unterschiedliche ĂProble-

meñ (z.B. Gebªudealterung, ohne Durchf¿hrung von Instandhaltungs-

maßnahmen) ändern. Weiters wird der Bodenwert, im Gegensatz zu den 

übrigen 3 Bewertungsverfahren, nicht separat ausgewiesen, sondern ist 

dieser bereits enthalten (vgl. Pkt. 4.2.4 ÖNORM B 1802-2). Dennoch ist 

der Bodenwert getrennt vom Gebäudewert auszuweisen, was die Gren-

zen dieses Bewertungsverfahrens bei der Ermittlung beider Werte in 

einem Zug zeigt.  

6.1.6 Residualwertverfahren (Bauträgerkalkulation) 

Neben den bereits dargestellten 4 Bewertungsverfahren für Liegenschaf-

ten findet sich eine weitere Methode zur Findung des Verkehrswerts, 

nämlich das Residualwertverfahren. Anwendung findet das Residual-

wertverfahren besonders bei (vgl. Pkt. 1 ÖNORM B 1802-3): 

¶ der Bewertung von Grundstücken, wenn das Vergleichswertver-

fahren nicht anwendbar ist; 

¶ in der Vorbereitung befindlichen Projektentwicklungen bzw. be-

reits im Bau befindlichen Projekten; 

¶ Objekten am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer, bei de-

nen eine geplante Revitalisierung, Umnutzung oder ein Abriss 

(teilweise oder komplett) mit einer anschließenden Neuentwick-

lung angestrebt wird sowie 

¶ Überprüfung von bebauten Liegenschaften, hinsichtlich ihrer 

höchsten und besten Nutzungsform. 

Obige Punkte zeigen die Vielseitigkeit in der Anwendung dieser Bewer-

tungsmethode, welche vor allem für den Bestandsbau hohe Relevanz 

hat. Neben den Anwendungsbereichen zeigt Abbildung 34 weiters, was 
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(möglicher Kaufpreis oder Gewinn) mit dem Residualwertverfahren er-

mittelbar ist. 

 

Abbildung 34 Ergebnisgrößen des Residualwertverfahrens (Bild 2 ÖNORM B 
1802-3) 

Abbildung 34 unterscheidet bei der Bewertung nach dem Residualwert-

verfahren 2 grundsätzliche Varianten. Variante A zeigt die Herange-

hensweise für den Kauf einer bebauten Liegenschaft; Variante B hat als 

Basis den Grundstückswert und es wird der Gewinn aus der Projektent-

wicklung ermittelt. Gemein haben beide Varianten die Ermittlung des 

Residuums am Ende der Projektentwicklungslaufzeit. 

Damit keine verfälschte Betrachtung bei der Darstellung des möglichen 

Kaufpreises respektive des Gewinns entsteht, sind vom Residuum zum 

Betrachtungszeitpunkt die Erwerbsnebenkosten [1.2] (z.B. Makler, Notar, 

Grunderwerbssteuer (GrESt) etc.) in Abzug zu bringen (vgl. Abbildung 

35). 
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Abbildung 35 Ablaufschema: Ermittlung des tragfähigen Liegenschaftswerts 

(Bild 3 ÖNORM B 1802-3) 

Lt. Abbildung 35 findet nach der Ermittlung des Residuums am Ende der 

Projektentwicklungslaufzeit eine Diskontierung auf den Betrachtungszeit-

raum statt. Wichtig ist diese Diskontierung, wie auch bereits bei den 4 

übrigen Verfahren angemerkt, für die Betrachtung eines Objekts am Ta-

ge der Ermittlung, zur Objektivierung der Ermittlung zu einem gewissen 

Zeitpunkt. In Abzug zum diskontierten Ergebnis des Residuums sind die 

im vorherigen Absatz genannten Erwerbsnebenkosten zu bringen. Das 

Ergebnis der Berechnung ist der tragfähige Liegenschaftswert [1.2]. Zu-

sätzlich zum tragfähigen Liegenschaftswert ist je nach Variante (A oder 

B) der Grundstückspreis, welcher auf die bebaubare Fläche eingeht, als 

Entscheidungsstütze auszuweisen.  

Zur Ermittlung des fiktiven Veräußerungserlöses eignen sich das Er-

tragswert- oder Vergleichswertverfahren, je nach vorliegender Liegen-

schaft (vgl. Pkt. 4.2.2 ÖNORM B 1802-3). Zusätzlich ist auch die An-

wendung des DCF-Verfahrens denkbar (vgl. Pkt. 4.2.2 ÖNORM B 1802-

3), sofern keine Diskrepanz zum LBG vorliegt. Wie die USt in die Be-

rechnung mit einfließt, hängt von dem Kunden ab (vorsteuerabzugsfähig 

oder nicht). Die USt stellt für den Bauträger einen Kostenfaktor dar, so-

fern dieser ein Objekt Netto (also ohne USt, wie bei Liegenschaftstrans-

aktion üblich) verkauft. Auf den Faktor der USt (beim Kauf) wird nicht 

genauer eingegangen und auf facheinschlägige Publikationen zu diesem 

Thema respektive das EStG verwiesen. 
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6.2 Residualwertverfahren beim Bauen im Bestand 

Neben dem gewonnenen theoretischen Wissen über den Aufbau des 

Residualwertverfahrens wird in diesem Unterkapitel 6.2 die Herange-

hensweise mit der statischen Berechnung, anhand eines fiktiven Bei-

spiels, gezeigt. 

6.2.1 Anwendungsbeispiel Residualwertverfahren 

Nachstehende Tabelle 15 zeigt die Angabe für die Beispiele A & B, aus-

gehend von einem bestehenden Objekt, für welches der mögliche Kauf-

preis zu ermitteln ist. 

 

Tabelle 15 Angabe Flächen Beispiel A & B110 

Obige Tabelle 15 wird für die Berechnung des möglichen Kaufpreises 

bzw. die Ermittlung des Grundstückspreises der Liegenschaft für 2 un-

terschiedliche Szenarien (Miete und Verkauf ohne USt) herangezogen. 

Ausgehend von einem guten Ausstattungsgrad und einer Fremdfinanzie-

rung zu 100 %, wird eine fiktive Berechnung in den beiden nachfolgen-

den Tabellen 16 & 17 durchgeführt. Die beiden Beispiele stellen eine 

fiktive Berechnung dar (Eingangsparameter sind praxisorientiert, jedoch 

nicht verbindlich, bis auf die Erwerbsnebenkosten). Weiters wird die Be-

rechnung auf Netto-Basis durchgeführt, nachdem das Objekt im Beispiel 

A im Besitz des Bauträgers bleibt und im Beispiel B an einen Endkunden 

verkauft wird, der in die USt optiert (Genaueres dazu siehe EStG). 

 
110 Eigene Darstellung 
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Tabelle 16 Berechnung Kauf- und Grundstückspreis bei Miete (Beispiel A)111 

 
111 Eigene Darstellung 
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Tabelle 17 Berechnung Kauf- und Grundstückspreis bei Verkauf (Beispiel B)112 
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Interpretation Beispiel A & B: Die Angabe der beiden Beispiele A & B 

wird aus der Tabelle 15 entnommen. Ausgehend von 25 Wohnungen, 

mit einer durchschnittlichen Größe von 50 m², ergibt sich eine zu BGF 

von 1.250 m². Mit einem Faktor von 0,75 (75 % entspricht Verhältnis von 

brutto zu netto Fläche) findet sich die NGF mit 938 m². Diese Fläche ist 

zugleich die zu bauende und verwertbare Fläche. Die Stellplätze weisen 

eine Größe von 2,50*5,00 m auf, jedoch ist die gleich große Fläche als 

Rangierfläche zu addieren; es ergibt sich somit eine Fläche von 25 

m²/Stellplatz, was einer Gesamtfläche von 625 m² entspricht, für 25 

Stellplätze.  

Sofern eine Rendite von 4,00 % (= Kapitalisierungszinssatz) angestrebt 

wird, rechnet sich das Projekt nicht. Bereits bei der Gegenüberstellung 

des fiktiven Veräußerungserlöses zu den Gesamtinvestitionskosten zeigt 

sich ein negativer Betrag. Die Erwerbsnebenkosten auf das Residuum 

zum Betrachtungszeitpunkt vermindern den möglichen Kaufpreis weiter, 

was am Ende zu 69,27 ú/mĮ f¿hrt. Bei der Berechnung zeigt sich weiters 

die 110% Finanzierung (Erwerbsnebenkosten werden mitfinanziert) 

durch Fremdkapital, was kein praktikables Modell darstellt. Die Mietprei-

se sind als hoch anzusehen, bezogen auf die durchschnittlichen Miet-

preise lt. Tabelle 12. Ein Objekt zu einem Mietpreis exkl. Betriebskosten 

von 16,50 ú/mĮ zu vermieten, bleibt ein Wunschdenken. Anpassungs-

möglichkeiten finden sich bei der besseren Einschätzung des Kapitalisie-

rungszinssatzes oder einer Änderung der Finanzierungszusammenstel-

lung (z.B. 30 % EK, 60 % FK und 10 % Mezzanine Kapital113). Hinsicht-

lich der Baukosten ist keine weitere Anpassung möglich bzw. auch nicht 

empfehlenswert, nachdem mit der Reduktion dieser zugleich ein mögli-

cher Qualitätsverlust einhergeht. 

 

Als Pendant zur Miete findet sich in Tabelle 17 die Berechnung beim 

Vollverkauf ohne USt. Bei einem Verkaufspreis ohne USt von 5.200 ú/mĮ 

und einer separaten Veräußerung der Stellplätze zu 800 ú/mĮ (=20.000 

ú/Stellplatz) ergibt sich ein fiktiver Veräußerungserlös  von ú 5.375.000. 

Diesem stehen keine monatlichen respektive jährlichen nicht umlegbaren 

Bewirtschaftungskosten gegenüber, nachdem die Liegenschaft verkauft 

und die Bewirtschaftungskosten von den Eigentümern zu tragen sind. 

Der tragbare Liegenschaftswert pro Quadratmeter liegt bei 612,67 ú/mĮ. 

Dieses Modell, im Vergleich zum Beispiel A, zeigt auch unter Berück-

sichtigung sämtlicher Kosten einen praktikablen Grundstückspreis, 

nachdem die Verkaufspreise auf eine sehr gute Lage hinweisen. 

 
113 Mezzanine Kapital ist eine nachrangiges Darlehen, welches über das Alternativfinanzierungsgesetz genauer geregelt ist. 

Investoren (meist Kleinanleger) investieren indirekt in Immobilienvorhaben und Erhalten einen jährlichen Fixzinssatz auf 
ihr eingesetztes Kapital. 

Beispiel A 

Beispiel B 
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7 Planung beim Bauen im Bestand 

Neben rechtlichen Faktoren gepaart mit der monetären Bewertung einer 

Liegenschaft sind Bauwerke in ihrer Geometrie zu erfassen und weiters 

einzelne Bauteile auf ihre Substanz zu untersuchen.  

7.1 Erfassung des Bauwerks 

Der Bereich der Planung ist sehr vielseitig und umfasst unterschiedliche 

Teilbereiche, welche allesamt als ĂgroÇes Ganzesñ zu betrachten sind, 

um eine Revitalisierung respektive Bestandsprojektentwicklung durch-

führbar zu gestalten. 

7.1.1 Bauaufnahme 

Den ersten Teil der Planung bei Bestandsbauten stellt die Bauaufnahme 

dar. Diese legt den Grundstein für die spätere Visualisierung bis zur Ein-

reichplanung. In den Teilprozess der Bauaufnahme fallen demnach die 

Erfassung der Geometrie und der bautechnischen Eigenschaften eines 

Gebäudes, Gebäudeteils oder Bauteils.114 Die Prozessschritte, von der 

Bauaufnahme bis zur Planung, sind in der nachfolgenden Abbildung 36 

dargestellt. 

 

Abbildung 36 Ablaufschema Bauaufnahme115 

Aus Abbildung 36 wird der schematische Ablauf der Bauaufnahme ent-

nommen, welcher mit der Prüfung der Bestandsunterlagen beginnt und 

mit der Darstellung der Vision abschließt. 

 
114 Vgl. BIELEFELD, B.; WIRTHS, M.: Entwicklung und Durchführung von Bauprojekten im Bestand. S. 64. 

115 Eigene Darstellung 
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